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[...]

Wahrnehmung der Persönlichkeitsrechte
§ 17a. (1) Persönlichkeitsrechte sind im Kern nicht

übertragbar.
(2) In den Eingriff in ein Persönlichkeitsrecht kann

nur eingewilligt werden, soweit dies nicht gegen die
guten Sitten verstößt. Die Einwilligung in den Eingriff
in den Kernbereich eines Persönlichkeitsrechts kann
nur vom entscheidungsfähigen Träger des Persönlich-
keitsrechts selbst erteilt werden, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Persönlichkeitsrechte einer Person wirken
nach dem Tod in ihrem Andenken fort. Verletzungen
des Andenkens können die mit dem Verstorbenen im
ersten Grad Verwandten und der überlebende Ehegat-
te, eingetragene Partner oder Lebensgefährte Zeit ih-
res Lebens geltend machen, andere Verwandte in auf-
oder absteigender Linie nur für zehn Jahre nach dem
Ablauf des Todesjahres. Jedenfalls zulässig sind im
öffentlichen Interesse liegende Eingriffe zu Archiv-
zwecken, zu wissenschaftlichen und zu künstlerischen
Zwecken.

[...]

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch
§ 20. (1) Wer in einem Persönlichkeitsrecht verletzt

worden ist oder eine solche Verletzung zu besorgen
hat, kann auf Unterlassung und auf Beseitigung des
widerrechtlichen Zustandes klagen. Der Anspruch auf
Unterlassung umfasst auch den Anspruch auf Beseiti-
gung eines der Unterlassungsverpflichtung widerstrei-
tenden Zustandes. Unter den Voraussetzungen des
§ 17a Abs. 3 können auch die dort genannten Perso-
nen klagen.

(2) Wird in einem Medium im Zusammenhang mit
der Tätigkeit eines Arbeit- oder Dienstnehmers dieser
in seinem Ansehen oder seiner Privatsphäre verletzt
und ist dieses Verhalten geeignet, die Möglichkeiten
des Arbeit- oder Dienstgebers, den Arbeit- oder
Dienstnehmer einzusetzen, nicht unerheblich zu be-
einträchtigen oder das Ansehen des Arbeit- oder
Dienstgebers erheblich zu schädigen, so hat dieser un-
abhängig vom Anspruch des Arbeit- oder Dienstneh-
mers einen eigenen Anspruch auf Unterlassung und
Beseitigung. Entsprechendes gilt für ehrenamtlich Tä-
tige und Organe einer Körperschaft. Die Geltendma-
chung des Anspruchs des Arbeit- oder Dienstgebers
ist nicht von der Zustimmung des Arbeit- oder Dienst-
nehmers abhängig. Eine Pflicht zur gerichtlichen Gel-
tendmachung für den Arbeit- oder Dienstgeber be-
züglich die den Arbeit- oder Dienstnehmer betreffen-
de Persönlichkeitsrechtsverletzung insbesondere auf-
grund der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht besteht
nicht.

(3) Bedient sich derjenige, der eine Verletzung eines
Persönlichkeitsrechts begangen hat oder von dem eine
solche Verletzung droht, hiezu der Dienste eines Ver-
mittlers, so kann auch dieser auf Unterlassung und
Beseitigung geklagt werden. Liegen beim Vermittler

die Voraussetzungen für einen Ausschluss der Verant-
wortlichkeit nach dem E-Commerce-Gesetz vor, kann
er jedoch erst nach Abmahnung geklagt werden.
Diensteanbieter nach § 13 E-Commerce-Gesetz gelten
nicht als Vermittler im Sinne dieser Bestimmung.

[...]
§ 484. Der Besitzer des herrschenden Gutes kann

zwar sein Recht auf die ihm gefällige Art ausüben;
doch dürfen Servituten nicht erweitert, sie müssen
vielmehr, in so weit es ihre Natur und der Zweck der
Bestellung gestattet, eingeschränkt werden.

[...]

III. Form der letztwilligen Verfügung

Arten
§ 577. Eine letztwillige Verfügung kann nach Maß-

gabe der folgenden Bestimmungen außergerichtlich
oder gerichtlich, schriftlich oder mündlich und schrift-
lich mit oder ohne Zeugen errichtet werden.

Eigenhändige Verfügung
§ 578. Wer schriftlich ohne Zeugen letztwillig ver-

fügen will, muss die Verfügung eigenhändig schreiben
und eigenhändig mit seinem Namen unterschreiben.
Die Beisetzung von Ort und Datum der Errichtung ist
zwar nicht notwendig, aber ratsam.

Fremdhändige Verfügung
§ 579. (1) Eine von ihm nicht eigenhändig geschrie-

bene letztwillige Verfügung muss der Verfügende in
Gegenwart von drei gleichzeitig anwesenden Zeugen
eigenhändig unterschreiben und mit einem eigenhän-
dig geschriebenen Zusatz versehen, dass die Urkunde
seinen letzten Willen enthält.

(2) Die Zeugen, deren Identität aus der Urkunde her-
vorgehen muss, haben auf der Urkunde mit einem auf
ihre Eigenschaft als Zeugen hinweisenden und eigen-
händig geschriebenen Zusatz zu unterschreiben. Den
Inhalt der letztwilligen Verfügung müssen sie nicht
kennen.

§ 580. (1) Wenn der letztwillig Verfügende nicht
schreiben kann, muss er statt der Unterschrift und des
eigenhändigen Zusatzes sein Handzeichen in Gegen-
wart der in § 579 genannten Zeugen eigenhändig set-
zen und ausdrücklich vor ihnen erklären, dass die Ur-
kunde sein letzter Wille ist. Die Anführung des Na-
mens des letztwillig Verfügenden durch einen Zeugen
ist zwar nicht notwendig, aber ratsam.

(2) Wer nicht lesen kann, muss sich die fremdhän-
dige Verfügung von einem Zeugen in Gegenwart der
beiden anderen Zeugen, die den Inhalt eingesehen ha-
ben, vorlesen lassen und bekräftigen, dass dieser sei-
nem Willen entspricht.

Gerichtliche Verfügung
§ 581. (1) Eine letztwillige Verfügung kann auch vor

Gericht schriftlich oder mündlich errichtet werden.
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(2) Die schriftliche Verfügung muss der Verfügende
eigenhändig unterschreiben und dem Gericht persön-
lich übergeben. Das Gericht hat ihn darüber zu beleh-
ren, dass die Verfügung eigenhändig unterschrieben
sein muss, die Verfügung gerichtlich zu versiegeln und
auf dem Umschlag anzumerken, wessen letzter Wille
darin enthalten ist. Über die Amtshandlung ist ein Pro-
tokoll aufzunehmen. Die letztwillige Verfügung ist ge-
gen Ausstellung einer Empfangsbestätigung gericht-
lich zu hinterlegen.

(3) Will der letztwillig Verfügende seinen letzten
Willen mündlich erklären, so ist über die Erklärung
ein Protokoll aufzunehmen und dieses versiegelt zu
hinterlegen.

§ 582. (1) Das Gericht, das die schriftliche oder
mündliche Erklärung des letzten Willens aufnimmt,
muss zumindest aus zwei Gerichtsbediensteten be-
stehen, wobei eine Person an diesem Gericht als Rich-
ter tätig sein muss. Der zweite Gerichtsbedienstete
kann durch zwei andere Zeugen ersetzt werden.

(2) Im Notfall kann sich das Gericht zu der Person
begeben, die eine letztwillige Verfügung errichten
will, und seinen letzten Willen zu Protokoll nehmen.

Notarielle Verfügung
§ 583. Eine letztwillige Verfügung kann weiters vor

zwei Notaren oder vor einem Notar und zwei Zeugen
schriftlich oder mündlich errichtet werden. Die §§ 67
und 70 bis 75 Notariatsordnung sind anzuwenden.

Nottestament
§ 584. (1) Droht aus Sicht des letztwillig Verfügen-

den unmittelbar die begründete Gefahr, dass er stirbt
oder die Testierfähigkeit verliert, bevor er seinen letz-
ten Willen auf andere Weise zu erklären vermag, so
kann er seinen letzten Willen in Gegenwart von zwei
Zeugen fremdhändig (§ 579) oder mündlich erklären.
Eine solche mündliche letztwillige Verfügung muss
durch die übereinstimmenden Aussagen der Zeugen
bestätigt werden, widrigenfalls diese Erklärung des
letzten Willens ungültig ist.

(2) Ein so erklärter letzter Wille verliert drei Monate
nach Wegfall der Gefahr seine Gültigkeit und gilt als
nicht errichtet. Im Zweifel ist damit auch der durch
das Nottestament erfolgte Widerruf einer früheren
letztwilligen Verfügung (§§ 713 und 714) aufgehoben.

Verweisende Verfügung
§ 585. Eine Verfügung des Verstorbenen durch Ver-

weis auf einen Zettel oder auf eine andere Urkunde
ist nur wirksam, wenn eine solche Urkunde alle Gül-
tigkeitserfordernisse einer letztwilligen Verfügung er-
füllt. Sonst können derartige schriftliche Bemerkun-
gen des Verstorbenen nur zur Auslegung seines Wil-
lens herangezogen werden.

Gemeinschaftliche letztwillige Verfügungen
§ 586. (1) In der Regel gilt ein und dieselbe schriftli-

che letztwillige Verfügung nur für einen Verstorbenen.

(2) Allerdings können Ehegatten oder eingetragene
Partner in einem Testament einander gegenseitig oder
andere Personen als Erben einsetzen. Ein solches Tes-
tament ist widerruflich. Aus dem Widerruf der gegen-
seitigen Erbeinsetzung durch einen Teil kann auf den
Widerruf dieser Erbeinsetzung durch den anderen ge-
schlossen werden.

Zeugen
§ 587. Unmündige Minderjährige, Personen, die auf

Grund einer körperlichen oder geistigen Beeinträch-
tigung nicht fähig sind, entsprechend der jeweiligen
Testamentsform einen letzten Willen zu bezeugen, so-
wie Personen, die die Sprache des letztwillig Verfü-
genden nicht verstehen, können nicht Zeugen letztwil-
liger Verfügungen sein. Mündige Minderjährige kön-
nen nur Zeugen eines Nottestaments sein.

§ 588. (1) Ein Erbe oder Vermächtnisnehmer ist für
die ihm zugedachte Zuwendung kein fähiger Zeuge,
ebenso wenig sein Ehegatte, eingetragener Partner
oder Lebensgefährte, seine Eltern, Kinder, Geschwis-
ter sowie die Eltern, Kinder und Geschwister des Ehe-
gatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten
des Erben oder Vermächtnisnehmers.

(2) Zeugnisunfähig sind auch gesetzliche Vertreter,
vertretungsbefugte Organe, Gesellschafter, Machtha-
ber und Dienstnehmer bedachter Personen oder
rechtsfähiger Gesellschaften.

§ 589. Die Bestimmungen über die Fähigkeit und
Unbefangenheit der Zeugen sind auch auf die Ge-
richtsbediensteten und Notare anzuwenden, die den
letzten Willen aufnehmen.

Ausgeschlossenheit des Verfassers
§ 590. Der Verfasser einer nicht vom letztwillig Ver-

fügenden handschriftlich geschriebenen Erklärung
kann zugleich Zeuge sein, ist aber, wenn der Verfü-
gende nicht lesen kann, vom Vorlesen des letzten Wil-
lens ausgeschlossen.

§ 591. Für den bedachten Verfasser einer letztwilli-
gen Verfügung und ihm nahestehende bedachte Perso-
nen oder Gesellschaften gilt § 588 entsprechend.

Formungültige letztwillige Verfügungen
§ 601. Wurde bei Errichtung einer letztwilligen Ver-

fügung eine zwingende Formvorschrift nicht eingehal-
ten, so ist die letztwillige Verfügung ungültig.

[...]

Schenkungen an nicht pflichtteilsberechtigte Per-
sonen

§ 782. (1) Auf Verlangen eines Pflichtteilsberechtig-
ten sind Schenkungen, die der Verstorbene in den letz-
ten beiden Jahren vor seinem Tod an Personen, die
nicht dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten angehören
(§ 757), wirklich gemacht hat, bei der Berechnung der
Verlassenschaft hinzuzurechnen.

(2) Dieses Recht steht einem Nachkommen nur bei
Schenkungen zu, die der Verstorbene zu einer Zeit ge-
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macht hat, zu der er ein pflichtteilsberechtigtes Kind
gehabt hat, dem Ehegatten oder eingetragenen Partner
nur bei Schenkungen, die während seiner Ehe oder
eingetragenen Partnerschaft mit dem Verstorbenen ge-
macht worden sind.

Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte
§ 783. (1) Auf Verlangen eines Pflichtteilsberechtig-

ten oder eines Erben sind Schenkungen an Personen,
die dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten angehören
(§ 757), der Verlassenschaft hinzuzurechnen und auf
den Pflichtteil der beschenkten Person oder derjenigen
Person, die an deren Stelle tritt, anzurechnen. Ein Ge-
schenknehmer, der im Zeitpunkt der Schenkung all-
gemein zum Kreis der pflichtteilsberechtigten Perso-
nen gehörte (§ 757) und dem deshalb kein Pflichtteil
zukommt, weil er auf seinen Pflichtteil verzichtet hat
oder die Erbschaft ausgeschlagen hat, kann ebenfalls
die Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen an
Pflichtteilsberechtigte verlangen.

(2) Die Hinzu- und Anrechnung kann auch ein Ver-
mächtnisnehmer verlangen, soweit er zur Pflichtteils-
erfüllung beizutragen hat oder einen verhältnismäßi-
gen Abzug erleidet.

[...]

Dreyßigstes Hauptstück.

Von dem Rechte des Schadensersatzes und der
Genugthuung.

Schade.
§ 1293. Schade heißt jeder Nachtheil, welcher je-

manden an Vermögen, Rechten oder seiner Person zu-
gefüget worden ist. Davon unterscheidet sich der Ent-
gang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnli-
chen Laufe der Dinge zu erwarten hat.

Quellen der Beschädigung.
§ 1294. Der Schade entspringt entweder aus einer

widerrechtlichen Handlung, oder Unterlassung eines
Anderen; oder aus einem Zufalle. Die widerrechtliche
Beschädigung wird entweder willkührlich, oder un-
willkührlich zugefügt. Die willkührliche Beschädi-
gung aber gründet sich theils in einer bösen Absicht,
wenn der Schade mit Wissen und Willen; theils in ei-
nem Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit,
oder aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit, oder
des gehörigen Fleißes verursachet worden ist. Beydes
wird ein Verschulden genannt.

Von der Verbindlichkeit zum Schadenersatze:

1) von dem Schaden aus Verschulden;
§ 1295. (1) Jedermann ist berechtigt, von dem Be-

schädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser
ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der
Schaden mag durch Übertretung einer Vertragspflicht

oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht
worden sein.

(2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten ver-
stoßenden Weise absichtlich Schaden zufügt, ist dafür
verantwortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines
Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des
Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen zu
schädigen.

§ 1296. Im Zweifel gilt die Vermuthung, daß ein
Schade ohne Verschulden eines Anderen entstanden
sey.

§ 1297. Es wird aber auch vermuthet, daß jeder wel-
cher den Verstandesgebrauch besitzt, eines solchen
Grades des Fleißes und der Aufmerksamkeit fähig sey,
welcher bey gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet
werden kann. Wer bey Handlungen, woraus eine Ver-
kürzung der Rechte eines Anderen entsteht, diesen
Grad des Fleißes oder der Aufmerksamkeit unterläßt,
macht sich eines Versehens schuldig.

§ 1298. Wer vorgibt, daß er an der Erfüllung seiner
vertragsmäßigen oder gesetzlichen Verbindlichkeit
ohne sein Verschulden verhindert worden sey, dem
liegt der Beweis ob. Soweit er auf Grund vertraglicher
Vereinbarung nur für grobe Fahrlässigkeit haftet, muß
er auch beweisen, daß es an dieser Voraussetzung
fehlt.

insbesondere: a) der Sachverständigen;
§ 1299. Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst,

zu einem Gewerbe oder Handwerke öffentlich beken-
net; oder wer ohne Noth freywillig ein Geschäft über-
nimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse,
oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, gibt
dadurch zu erkennen, daß er sich den nothwendigen
Fleiß und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen
Kenntnisse zutraue; er muß daher den Mangel dersel-
ben vertreten. Hat aber derjenige, welcher ihm das Ge-
schäft überließ, die Unerfahrenheit desselben gewußt;
oder, bey gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen kön-
nen; so fällt zugleich dem Letzteren ein Versehen zur
Last.

§ 1300. Ein Sachverständiger ist auch dann verant-
wortlich, wenn er gegen Belohnung in Angelegenhei-
ten seiner Kunst oder Wissenschaft aus Versehen ei-
nen nachtheiligen Rath ertheilet. Außer diesem Falle
haftet ein Rathgeber nur für den Schaden, welchen er
wissentlich durch Ertheilung des Rathes dem Anderen
verursachet hat.

oder b) mehrere Theilnehmer;
§ 1301. Für einen widerrechtlich zugefügten Scha-

den können mehrere Personen verantwortlich werden,
indem sie gemeinschaftlich, unmittelbarer oder mittel-
barer Weise, durch Verleiten, Drohen, Befehlen, Hel-
fen, Verhehlen u. dgl.; oder, auch nur durch Unter-
lassung der besonderen Verbindlichkeit, das Uebel zu
verhindern, dazu beygetragen haben.

§ 1302. In einem solchen Falle verantwortet, wenn
die Beschädigung in einem Versehen gegründet ist,
und die Antheile sich bestimmen lassen, jeder nur
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den durch sein Versehen verursachten Schaden. Wenn
aber der Schade vorsätzlich zugefügt worden ist; oder,
wenn die Antheile der Einzelnen an der Beschädigung
sich nicht bestimmen lassen, so haften Alle für Einen,
und Einer für Alle; doch bleibt demjenigen, welcher
den Schaden ersetzt hat, der Rückersatz gegen die Ue-
brigen vorbehalten.

§ 1303. In wie weit mehrere Mitschuldner bloß aus
der unterlassenen Erfüllung ihrer Verbindlichkeit zu
haften haben, ist aus der Beschaffenheit des Vertrages
zu beurtheilen.

§ 1304. Wenn bey einer Beschädigung zugleich ein
Verschulden von Seite des Beschädigten eintritt; so
trägt er mit dem Beschädiger den Schaden verhältniß-
mäßig; und, wenn sich das Verhältniß nicht bestimmen
läßt, zu gleichen Theilen.

2) aus dem Gebrauche des Rechtes;
§ 1305. Wer von seinem Rechte innerhalb der recht-

lichen Schranken (§ 1295, Absatz 2) Gebrauch macht,
hat den für einen anderen daraus entspringenden
Nachteil nicht zu verantworten.

3. aus einer schuldlosen oder unwillkührlichen
Handlung;

§ 1306. Den Schaden, welchen jemand ohne Ver-
schulden oder durch eine unwillkührliche Handlung
verursachet hat, ist er in der Regel zu ersetzen nicht
schuldig.

§ 1306a. Wenn jemand im Notstand einen Schaden
verursacht, um eine unmittelbar drohende Gefahr von
sich oder anderen abzuwenden, hat der Richter unter
Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus Rück-
sicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlas-
sen hat, sowie des Verhältnisses der Größe der Be-
schädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermö-
gens des Beschädigers und des Beschädigten zu er-
kennen, ob und in welchem Umfange der Schaden zu
ersetzen ist.

§ 1307. Wenn sich jemand aus eigenem Verschulden
in einen Zustand der Sinnesverwirrung oder in einen
Notstand versetzt hat, so ist auch der in demselben
verursachte Schade seinem Verschulden zuzuschrei-
ben. Eben dieses gilt auch von einem Dritten, der
durch sein Verschulden diese Lage bei dem Beschädi-
ger veranlaßt hat.

§ 1308. Wenn Personen, die den Gebrauch der Ver-
nunft nicht haben, oder Unmündige jemanden beschä-
digen, der durch irgendein Verschulden hierzu selbst
Veranlassung gegeben hat, so kann er keinen Ersatz
ansprechen.

§ 1309. Außer diesem Falle gebührt ihm der Ersatz
von denjenigen Personen, denen der Schade wegen
Vernachlässigung der ihnen über solche Personen an-
vertrauten Obsorge beygemessen werden kann.

§ 1310. Kann der Beschädigte auf solche Art den Er-
satz nicht erhalten, so soll der Richter mit Erwägung
des Umstandes, ob dem Beschädiger, ungeachtet er
gewöhnlich seines Verstandes nicht mächtig ist, in

dem bestimmten Falle nicht dennoch ein Verschulden
zur Last liege; oder, ob der Beschädigte aus Schonung
des Beschädigers die Vertheidigung unterlassen habe;
oder endlich, mit Rücksicht auf das Vermögen des Be-
schädigers und des Beschädigten, auf den ganzen Er-
satz, oder doch einen billigen Theil desselben erken-
nen.

4. durch Zufall;
§ 1311. Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen

Vermögen oder Person er sich ereignet. Hat aber je-
mand den Zufall durch ein Verschulden veranlaßt; hat
er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vor-
zubeugen sucht, übertreten; oder sich ohne Noth in
fremde Geschäfte gemengt, so haftet er für allen
Nachtheil, welcher außer dem nicht erfolgt wäre.

§ 1312. Wer in einem Nothfalle jemanden einen
Dienst geleistet hat, dem wird der Schade, welchen er
nicht verhüthet hat, nicht zugerechnet; es wäre denn,
daß er einen Anderen, der noch mehr geleistet haben
würde, durch seine Schuld daran verhindert hätte.
Aber auch in diesem Falle kann er den sicher ver-
schafften Nutzen gegen den verursachten Schaden in
Rechnung bringen.

5) durch fremde Handlungen;
§ 1313. Für fremde, widerrechtliche Handlungen,

woran jemand keinen Theil genommen hat, ist er in
der Regel auch nicht verantwortlich. Selbst in den Fäl-
len, wo die Gesetze das Gegentheil anordnen, bleibt
ihm der Rückersatz gegen den Schuldtragenden vor-
behalten.

§ 1313a. Wer einem andern zu einer Leistung ver-
pflichtet ist, haftet ihm für das Verschulden seines ge-
setzlichen Vertreters sowie der Personen, deren er sich
zur Erfüllung bedient, wie für sein eigenes.

§ 1314. Wer eine Dienstperson ohne Zeugnis auf-
nimmt oder wissentlich eine durch ihre Leibes- oder
Gemütsbeschaffenheit gefährliche Person im Dienste
behält oder ihr Aufenthalt gibt, haftet dem Hausherrn
und den Hausgenossen für den Ersatz des durch die
gefährliche Beschaffenheit dieser Personen verursach-
ten Schadens.

§ 1315. Überhaupt haftet derjenige, welcher sich ei-
ner untüchtigen oder wissentlich einer gefährlichen
Person zur Besorgung seiner Angelegenheiten be-
dient, für den Schaden, den sie in dieser Eigenschaft
einem Dritten zufügt.

§ 1316. Gastwirte, die Fremde beherbergen, sowie
die anderen in § 970 bezeichneten Personen, ferner
Fuhrleute haften für den Schaden, welchen ihre eige-
nen oder die von ihnen zugewiesenen Dienstpersonen
an den eingebrachten oder übernommenen Sachen ei-
nem Gast oder Reisenden in ihrem Hause, ihrer An-
stalt oder ihrem Fahrzeuge verursachen.

§ 1317. In wie fern bey öffentlichen Versendungs-
anstalten für den Schaden eine Haftung übernommen
werde, bestimmen die besonderen Vorschriften.
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§ 1318. Wird jemand durch das Herabfallen einer
gefährlich aufgehängten oder gestellten Sache, oder
durch Herauswerfen oder Herausgießen aus einer
Wohnung beschädiget; so haftet derjenige, aus dessen
Wohnung geworfen oder gegossen worden, oder die
Sache herabgefallen ist, für den Schaden.

6. Durch ein Bauwerk
§ 1319. Wird durch Einsturz oder Ablösung von Tei-

len eines Gebäudes oder eines anderen auf einem
Grundstück aufgeführten Werkes jemand verletzt oder
sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des
Gebäudes oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn
die Ereignung die Folge der mangelhaften Beschaf-
fenheit des Werkes ist und er nicht beweist, daß er alle
zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt an-
gewendet habe.

6a. durch einen Weg;
§ 1319a. (1) Wird durch den mangelhaften Zustand

eines Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper
oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache be-
schädigt, so haftet derjenige für den Ersatz des Scha-
dens, der für den ordnungsgemäßen Zustand des We-
ges als Halter verantwortlich ist, sofern er oder einer
seiner Leute den Mangel vorsätzlich oder grobfahr-
lässig verschuldet hat. Ist der Schaden bei einer un-
erlaubten, besonders auch widmungswidrigen, Benüt-
zung des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit
dem Benützer entweder nach der Art des Weges oder
durch entsprechende Verbotszeichen, eine Abschran-
kung oder eine sonstige Absperrung des Weges er-
kennbar gewesen, so kann sich der Geschädigte auf
den mangelhaften Zustand des Weges nicht berufen.

(2) Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist eine Landfläche,
die von jedermann unter den gleichen Bedingungen
für den Verkehr jeder Art oder für bestimmte Arten
des Verkehres benützt werden darf, auch wenn sie nur
für einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist;
zu einem Weg gehören auch die in seinem Zug befind-
lichen und dem Verkehr dienenden Anlagen, wie be-
sonders Brücken, Stützmauern, Futtermauern, Durch-
lässe, Gräben und Pflanzungen. Ob der Zustand eines
Weges mangelhaft ist, richtet sich danach, was nach
der Art des Weges, besonders nach seiner Widmung,
für seine Anlage und Betreuung angemessen und zu-
mutbar ist.

(3) Ist der mangelhafte Zustand durch Leute des
Haftpflichtigen verschuldet worden, so haften auch sie
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

7. Durch ein Tier
§ 1320. (1) Wird jemand durch ein Tier beschädigt,

so ist derjenige dafür verantwortlich, der es dazu ange-
trieben, gereizt oder zu verwahren vernachlässigt hat.
Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn
er nicht beweist, daß er für die erforderliche Verwah-
rung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte.

(2) In der Alm- und Weidewirtschaft kann der Halter
bei Beurteilung der Frage, welche Verwahrung erfor-

derlich ist, auf anerkannte Standards der Tierhaltung
zurückgreifen. Andernfalls hat er die im Hinblick auf
die ihm bekannte Gefährlichkeit der Tiere, die ihm zu-
mutbaren Möglichkeiten zur Vermeidung solcher Ge-
fahren und die erwartbare Eigenverantwortung ande-
rer Personen gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Die
erwartbare Eigenverantwortung der Besucher von Al-
men und Weiden richtet sich nach den durch die Alm-
und Weidewirtschaft drohenden Gefahren, der Ver-
kehrsübung und anwendbaren Verhaltensregeln.

§ 1321. Wer auf seinem Grund und Boden fremdes
Vieh antrifft, ist deßwegen noch nicht berechtiget, es
zu töten. Er kann es durch anpassende Gewalt verja-
gen, oder wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das
Recht der Privat-Pfändung über so viele Stücke Vie-
hes ausüben, als zu seiner Entschädigung hinreichet.
Doch muß er binnen acht Tagen sich mit dem Eigen-
thümer abfinden, oder seine Klage vor den Richter
bringen; widrigen Falls aber das gepfändete Vieh zu-
rückstellen.

§ 1322. Das gepfändete Vieh muß auch zurückge-
stellet werden, wenn der Eigenthümer eine andere an-
gemessene Sicherheit leistet.

Arten des Schadenersatzes.
§ 1323. Um den Ersatz eines verursachten Schadens

zu leisten, muß Alles in den vorigen Stand zurückver-
setzt, oder, wenn dieses nicht thunlich ist, der Schät-
zungswerth vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur
den erlittenen Schaden, so wird er eigentlich eine
Schadloshaltung; wofern er sich aber auch auf den ent-
gangenen Gewinn und die Tilgung der verursachten
Beleidigung erstreckt, volle Genugthuung genannt.

§ 1324. In dem Falle eines aus böser Absicht oder
aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten
Schadens ist der Beschädigte volle Genugthung
(Anm.: richtig: Genugthuung); in den übrigen Fällen
aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu fordern
berechtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze
der allgemeine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, zu beurt-
heilen, welche Art des Ersatzes zu leisten sey.

Insbesondere

1) bey Verletzungen an dem Körper;
§ 1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzet,

bestreitet die Heilungskosten des Verletzten; ersetzet
ihm den entgangenen, oder wenn der Beschädigte zum
Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden
Verdienst und bezahlt ihm auf Verlangen überdieß ein
den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzen-
geld.

§ 1326. Ist die verletzte Person durch die Mißhand-
lung verunstaltet worden; so muß, zumahl wenn sie
weiblichen Geschlechtes ist, in so fern auf diesen Um-
stand Rücksicht genommen werden, als ihr besseres
Fortkommen dadurch verhindert werden kann.

§ 1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung
der Tod, so müssen nicht nur alle Kosten, sondern
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auch den Hinterbliebenen, für deren Unterhalt der Ge-
tötete nach dem Gesetze zu sorgen hatte, das, was ih-
nen dadurch entgangen ist, ersetzt werden.

1a. an der geschlechtlichen Selbstbestimmung
§ 1328. Wer jemanden durch eine strafbare Hand-

lung oder sonst durch Hinterlist, Drohung oder Aus-
nutzung eines Abhängigkeits- oder Autoritätsverhält-
nisses zur Beiwohnung oder sonst zu geschlechtlichen
Handlungen mißbraucht, hat ihm den erlittenen Scha-
den und den entgangenen Gewinn zu ersetzen sowie
eine angemessene Entschädigung für die erlittene Be-
einträchtigung zu leisten.

1b. am Recht auf Wahrung der Privatsphäre
§ 1328a. (1) Wer rechtswidrig und schuldhaft in die

Privatsphäre eines Menschen eingreift oder Umstände
aus der Privatsphäre eines Menschen offenbart oder
verwertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden
zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der Privat-
sphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer Weise
verwertet werden, die geeignet ist, den Menschen in
der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzan-
spruch auch eine Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern eine Verlet-
zung der Privatsphäre nach besonderen Bestimmun-
gen zu beurteilen ist. Die Verantwortung für Verlet-
zungen der Privatsphäre durch Medien richtet sich bei
Dazwischentreten eines medienrechtlich Verantwortli-
chen allein nach den Bestimmungen des Mediengeset-
zes, BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils geltenden Fas-
sung.

2) an der persönlichen Freyheit;
§ 1329. Wer jemanden durch gewaltsame Entfüh-

rung, durch Privatgefangennehmung oder vorsätzlich
durch einen widerrechtlichen Arrest seiner Freiheit
beraubt, ist verpflichtet, dem Verletzten die vorige
Freiheit zu verschaffen und volle Genugtuung zu leis-
ten. Kann er ihm die Freiheit nicht mehr verschaffen,
so muß er den Hinterbliebenen, wie bei der Tötung,
Ersatz leisten.

3) an der Ehre;
§ 1330. (1) Wenn jemandem durch Ehrenbeleidi-

gung ein wirklicher Schade oder Entgang des Gewin-
nes verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Er-
satz zu fordern.

(2) Dies gilt auch, wenn jemand Tatsachen verbrei-
tet, die den Kredit, den Erwerb oder das Fortkommen
eines anderen gefährden und deren Unwahrheit er
kannte oder kennen mußte. In diesem Falle kann auch
der Widerruf und die Veröffentlichung desselben ver-
langt werden. Für eine nicht öffentlich vorgebrachte
Mitteilung, deren Unwahrheit der Mitteilende nicht
kennt, haftet er nicht, wenn er oder der Empfänger der
Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hatte.

4) an dem Vermögen.
§ 1331. Wird jemand an seinem Vermögen vorsätz-

lich oder durch auffallende Sorglosigkeit eines Ande-
ren beschädiget; so ist er auch den entgangenen Ge-
winn, und, wen der Schade vermittelst einer durch ein
Strafgesetz verbothenen Handlung oder aus Muthwil-
len und Schadenfreude verursachet worden ist, den
Werth der besonderen Vorliebe zu fordern berechtiget.

§ 1332. Der Schade, welcher aus einem minderen
Grade des Versehens oder der Nachlässigkeit verursa-
chet worden ist, wird nach dem gemeinen Werthe, den
die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzet.

§ 1332a. Wird ein Tier verletzt, so gebühren die tat-
sächlich aufgewendeten Kosten der Heilung oder der
versuchten Heilung auch dann, wenn sie den Wert des
Tieres übersteigen, soweit auch ein verständiger Tier-
halter in der Lage des Geschädigten diese Kosten auf-
gewendet hätte.

Besonders durch die Verzögerung der Zahlung.

Gesetzliche Zinsen und weitere Schäden
§ 1333. (1) Der Schaden, den der Schuldner seinem

Gläubiger durch die Verzögerung der Zahlung einer
Geldforderung zugefügt hat, wird durch die gesetzli-
chen Zinsen (§ 1000 Abs. 1) vergütet.

(2) Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zin-
sen auch den Ersatz anderer, vom Schuldner verschul-
deter und ihm erwachsener Schäden geltend machen,
insbesondere die notwendigen Kosten zweckentspre-
chender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbrin-
gungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemesse-
nen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.

§ 1334. Eine Verzögerung fällt einem Schuldner zur
Last, wenn er den durch Gesetz oder Vertrag bestimm-
ten Zahlungstag nicht einhält. Sofern die Parteien
nicht anderes vereinbart haben, hat der Schuldner sei-
ne Leistung bei vertragsgemäßer Erbringung der Ge-
genleistung ohne unnötigen Aufschub nach der Er-
füllung durch den Gläubiger oder, wenn die Parteien
ein solches Verfahren vereinbart haben, nach der Ab-
nahme oder Überprüfung der Leistung des Gläubigers
oder, wenn die Forderung der Höhe nach noch nicht
feststeht, nach dem Eingang der Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufforderung zu erbringen.
Ist die Zahlungszeit sonst nicht bestimmt, so trägt der
Schuldner die Folgen der Zahlungsverzögerung, wenn
er sich nach dem Tag der gerichtlichen oder außerge-
richtlichen Einmahnung nicht mit dem Gläubiger ab-
gefunden hat.

§ 1335. Hat der Gläubiger die Zinsen ohne gericht-
liche Einmahnung bis auf den Betrag der Hauptschuld
steigen lassen, so erlischt das Recht, vom Kapital wei-
tere Zinsen zu fordern. Vom Tag der Streitanhängig-
keit an können jedoch neuerdings Zinsen verlangt
werden.
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Bedingung des Vergütungsvertrages (Conventio-
nal-Strafe).

§ 1336. (1) Die vertragschließenden Teile können
eine besondere Übereinkunft treffen, daß auf den Fall
des entweder gar nicht oder nicht auf gehörige Art
oder zu spät erfüllten Versprechens ein bestimmter
Geld- oder anderer Betrag entrichtet werden solle
(§ 912). Der Schuldner erlangt mangels besonderer
Vereinbarung nicht das Recht, sich durch Bezahlung
des Vergütungsbetrages von der Erfüllung zu befreien.
Wurde die Konventionalstrafe für die Nichteinhaltung
der Erfüllungszeit oder des Erfüllungsortes verspro-
chen, so kann sie neben der Erfüllung gefordert wer-
den.

(2) In allen Fällen ist der Vergütungsbetrag, wenn er
vom Schuldner als übermäßig erwiesen wird, von dem
Richter, allenfalls nach Einvernehmung von Sachver-
ständigen, zu mäßigen.

(3) Der Gläubiger kann neben einer Konventional-
strafe den Ersatz eines diese übersteigenden Schadens
geltend machen. Ist der Schuldner ein Verbraucher im
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 KSchG, so muss
dies im Einzelnen ausgehandelt werden.

Verbindlichkeit der Erben des Beschädigers.
§ 1337. Die Verbindlichkeit zum Ersatze des Scha-

dens und des entgangenen Gewinnes, oder zur Ent-
richtung des bedungenen Vergütungsbetrages haftet
auf dem Vermögen, und geht auf die Erben über.

Rechtsmittel der Entschädigung.
§ 1338. Das Recht zum Schadenersatze muß in der

Regel, wie jedes andere Privat-Recht, bey dem ordent-
lichen Richter angebracht werden. Hat der Beschädi-
ger zugleich ein Strafgesetz übertreten; so trifft ihn
auch die verhängte Strafe. Die Verhandlung über den
Schadensersatz aber gehöret auch in diesem Falle, in
sofern sie nicht durch die Strafgesetze dem Strafge-
richte oder der politischen Behörde aufgetragen ist, zu
dem Civil-Gerichte.

§ 1340. Diese Behörden haben in dem Falle, daß
sich die Entschädigung unmittelbar bestimmen läßt,
sogleich darüber nach den in diesem Hauptstücke ert-
heilten Vorschriften zu erkennen. Wenn aber der Er-
satz des Schadens nicht unmittelbar bestimmt werden
kann, ist in dem Erkenntnisse überhaupt auszudrü-
cken, daß dem Beschädigtem die Entschädigung im
Wege Rechtens zu suchen vorbehalten bleibe. Dieser
Weg ist auch in Criminal-Fällen dem Beschädigten,
und in anderen Fällen beyden Theilen dann vorbehal-
ten, wenn sie mit der von der Strafbehörde erfolgten
Bestimmung des Ersatzes sich nicht befriedigen woll-
ten.

§ 1341. Gegen das Verschulden eines Richters be-
schwert man sich bey der höheren Behörde. Diese un-
tersuchet und beurtheilet die Beschwerde von Amts
wegen.
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1. Abschnitt

Allgemeines

Geltungsbereich
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für Fernabsatz-

und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene
Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte) zwischen Un-
ternehmern und Verbrauchern (§ 1 KSchG).

(2) Dieses Bundesgesetz gilt – soweit in § 8 Abs. 4
nicht anderes bestimmt ist – nicht für Verträge,

1. die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen
werden (§ 3 Z 1) und bei denen das vom Verbrau-
cher zu zahlende Entgelt den Betrag von 50 Euro
nicht überschreitet,

2. über soziale Dienstleistungen einschließlich der
Bereitstellung und Vermietung von Sozialwohnun-
gen, der Kinderbetreuung oder der Unterstützung
von dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürfti-
gen Familien oder Personen einschließlich Lang-
zeitpflege,

3. über Gesundheitsdienstleistungen gemäß Artikel 3
Buchstabe a der Richtlinie 2011/24/EU über die
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung, ABl.
Nr. L 88 vom 4.4.2011 S. 45, unabhängig davon,
ob sie von einer Einrichtung des Gesundheitswe-
sens erbracht werden, dies mit Ausnahme des Ver-
triebs von Arzneimitteln und Medizinprodukten
im Fernabsatz,

4. über Glücksspiele, die einen geldwerten Einsatz
verlangen, einschließlich Lotterien, Glücksspiele
in Spielkasinos und Wetten,

5. über Finanzdienstleistungen,

6. über die Begründung, den Erwerb oder die Über-
tragung von Eigentum oder anderen Rechten an
unbeweglichen Sachen,

7. über den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche
Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden
oder die Vermietung von Wohnraum,

8. über Pauschalreisen im Sinn von Art. 3 Z 2 der
Richtlinie (EU) 2015/2302 über Pauschalreisen
und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der
Richtlinie 2011/83/EU sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 90/314/EWG, ABl. Nr. L 326 vom
11.12.2015 S. 1,

9. die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2008/
122/EG über den Schutz der Verbraucher im Hin-
blick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungs-
verträgen, Verträgen über langfristige Urlaubspro-
dukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträ-
gen, ABl. Nr. L 33 vom 3.2.2009 S. 10, fallen,

10. die vor einem öffentlichen Amtsträger geschlossen
werden, der gesetzlich zur Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit verpflichtet ist und durch umfas-
sende rechtliche Aufklärung sicherzustellen hat,

dass der Verbraucher den Vertrag nur aufgrund
gründlicher rechtlicher Prüfung und in Kenntnis
seiner rechtlichen Tragweite abschließt,

11. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken
oder sonstigen Haushaltsgegenständen des tägli-
chen Bedarfs, die vom Unternehmer im Rahmen
häufiger und regelmäßiger Fahrten am Wohnsitz,
am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz des Ver-
brauchers geliefert werden,

12. die unter Verwendung von Warenautomaten oder
automatisierten Geschäftsräumen geschlossen
werden,

13. die mit Betreibern von Telekommunikationsmit-
teln mit Hilfe öffentlicher Fernsprecher zu deren
Nutzung geschlossen werden oder die zur Nutzung
einer einzelnen von einem Verbraucher hergestell-
ten Telefon-, Internet- oder Faxverbindung ge-
schlossen werden.

(3) Für Verträge über die Beförderung von Personen
ist nur § 8 anzuwenden.

(4) Soweit eine Bestimmung dieses Bundesgesetzes
zu einer anderen Gesetzesbestimmung, die der Umset-
zung eines sektorspezifischen Unionsrechtsakts dient,
oder zu einem innerstaatlich unmittelbar anwendbaren
Unionsrechtsakt in einem unlösbaren inhaltlichen Wi-
derspruch steht, ist sie auf die von der kollidierenden
Vorschrift erfassten Verträge nicht anzuwenden.

Zwingendes Recht
§ 2. Soweit Vereinbarungen zum Nachteil des Ver-

brauchers von den Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes abweichen, sind sie unwirksam.

Begriffsbestimmungen
§ 3. In diesem Bundesgesetz bezeichnet der Aus-

druck

1. „außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener
Vertrag“ jeden Vertrag zwischen einem Unterneh-
mer und einem Verbraucher,

a) der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit
des Unternehmers und des Verbrauchers an einem
Ort geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des
Unternehmers ist,

b) für den der Verbraucher unter den in lit. a genann-
ten Umständen ein Angebot gemacht hat,

c) der in den Geschäftsräumen des Unternehmers
oder durch Fernkommunikationsmittel geschlos-
sen wird, unmittelbar nachdem der Verbraucher
an einem anderen Ort als den Geschäftsräumen
des Unternehmers bei gleichzeitiger körperlicher
Anwesenheit des Unternehmers oder dessen Be-
auftragten und des Verbrauchers persönlich und
individuell angesprochen wurde, oder

d) der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von
einem Unternehmer oder von dessen Beauftragten
in der Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert
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wurde, dass der Unternehmer für den Verkauf von
Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen
beim Verbraucher wirbt oder werben lässt und
entsprechende Verträge mit dem Verbraucher ab-
schließt;

2. „Fernabsatzvertrag“ jeden Vertrag, der zwischen ei-
nem Unternehmer und einem Verbraucher ohne
gleichzeitige körperliche Anwesenheit des Unter-
nehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für
den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienst-
leistungssystems geschlossen wird, wobei bis ein-
schließlich des Zustandekommens des Vertrags aus-
schließlich Fernkommunikationsmittel verwendet
werden;

3. „Geschäftsräume“ unbewegliche Gewerberäume, in
denen der Unternehmer seine Tätigkeit dauerhaft
ausübt, oder bewegliche Gewerberäume, in denen
der Unternehmer seine Tätigkeit für gewöhnlich
ausübt;

4. „öffentliche Versteigerung“ eine Verkaufsmethode,
bei der der Unternehmer Verbrauchern, die bei der
Versteigerung persönlich anwesend sind oder denen
diese Möglichkeit gewährt wird, Waren oder
Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom
Versteigerer durchgeführten, auf konkurrierenden
Geboten basierenden transparenten Verfahren, bei
dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum
Erwerb der Waren oder Dienstleistungen verpflich-
tet ist;

5. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es
dem Verbraucher oder dem Unternehmer gestattet,
an ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu
speichern, dass er sie in der Folge für eine für die
Zwecke der Informationen angemessene Dauer ein-
sehen kann, und das die unveränderte Wiedergabe
der gespeicherten Informationen ermöglicht;

6. „digitale Inhalte“ Daten, die in digitaler Form her-
gestellt oder bereitgestellt werden;

7. „akzessorischer Vertrag“ einen Vertrag, mit dem der
Verbraucher Waren oder Dienstleistungen erwirbt,
die im Zusammenhang mit einem Fern- oder Aus-
wärtsgeschäft stehen und bei dem diese Waren oder
Dienstleistungen von dem Unternehmer oder einem
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen diesem Dritten und dem Unternehmer gelie-
fert oder erbracht werden.

2. Abschnitt

Informationspflichten

Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen
§ 4. (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag

oder seine Vertragserklärung gebunden ist, muss ihn
der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise
über Folgendes informieren:

1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder
Dienstleistung in dem für das Kommunikations-
mittel und die Ware oder Dienstleistung angemes-
senen Umfang,

2. den Namen oder die Firma des Unternehmers so-
wie die Anschrift seiner Niederlassung,

3. gegebenenfalls

a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-
Mail-Adresse, unter denen der Verbraucher den
Unternehmer schnell erreichen und ohne be-
sonderen Aufwand mit ihm in Verbindung tre-
ten kann,

b) die von der Niederlassung des Unternehmers
abweichende Geschäftsanschrift, an die sich
der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden
kann, und

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift
der Niederlassung jener Person, in deren Auf-
trag der Unternehmer handelt, sowie die allen-
falls abweichende Geschäftsanschrift dieser
Person, an die sich der Verbraucher mit jeder
Beschwerde wenden kann,

4. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung ein-
schließlich aller Steuern und Abgaben, wenn aber
der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware
oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im
Voraus berechnet werden kann, die Art der Preis-
berechnung und gegebenenfalls alle zusätzlichen
Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten
oder, wenn diese Kosten vernünftigerweise nicht
im Voraus berechnet werden können, das allfällige
Anfallen solcher zusätzlichen Kosten,

5. bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abon-
nementvertrag die für jeden Abrechnungszeitraum
anfallenden Gesamtkosten, wenn für einen solchen
Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden,
die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die Ge-
samtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus be-
rechnet werden können, die Art der Preisberech-
nung,

6. die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsab-
schluss genutzten Fernkommunikationsmittel, so-
fern diese nicht nach dem Grundtarif berechnet
werden,

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen,
den Zeitraum, innerhalb dessen nach der Zusage
des Unternehmers die Ware geliefert oder die
Dienstleistung erbracht wird, sowie ein allenfalls
vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unter-
nehmers mit Beschwerden,

8. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingun-
gen, die Fristen und die Vorgangsweise für die
Ausübung dieses Rechts, dies unter Zurverfügung-
stellung des Muster-Widerrufsformulars gemäß
Anhang I Teil B,
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9. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines
Rücktritts vom Vertrag gemäß § 15 treffende
Pflicht zur Tragung der Kosten für die Rücksen-
dung der Ware sowie bei Fernabsatzverträgen über
Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit üblicher-
weise nicht auf dem Postweg versendet werden,
die Höhe der Rücksendungskosten,

10. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines
Rücktritts vom Vertrag gemäß § 16 treffende
Pflicht zur Zahlung eines anteiligen Betrags für die
bereits erbrachten Leistungen,

11. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines
Rücktrittsrechts nach § 18 oder über die Umstän-
de, unter denen der Verbraucher sein Rücktritts-
recht verliert,

12. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines
gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die Ware
gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen
von Kundendienstleistungen und von gewerbli-
chen Garantien,

13. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhal-
tenskodizes gemäß § 1 Abs. 4 Z 4 UWG und dar-
über, wie der Verbraucher eine Ausfertigung davon
erhalten kann,

14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die
Bedingungen für die Kündigung unbefristeter Ver-
träge oder sich automatisch verlängernder Verträ-
ge,

15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtun-
gen, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht,

16. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom
Verbraucher die Stellung einer Kaution oder an-
derer finanzieller Sicherheiten zu verlangen, sowie
deren Bedingungen,

17. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhal-
te einschließlich anwendbarer technischer Schutz-
maßnahmen für solche Inhalte,

18. gegebenenfalls – soweit wesentlich – die Interope-
rabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software,
soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder
vernünftigerweise bekannt sein muss, und

19. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu ei-
nem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechts-
behelfsverfahren, dem der Unternehmer unterwor-
fen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zu-
gang.

(2) Im Fall einer öffentlichen Versteigerung können
anstelle der in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Informa-
tionen die entsprechenden Angaben des Versteigerers
übermittelt werden.

(3) Die Informationen nach Abs. 1 Z 8, 9 und 10
können mittels der Muster-Widerrufsbelehrung gemäß
Anhang I Teil A erteilt werden. Mit dieser formular-
mäßigen Informationserteilung gelten die genannten
Informationspflichten des Unternehmers als erfüllt,

sofern der Unternehmer dem Verbraucher das Formu-
lar zutreffend ausgefüllt übermittelt hat.

(4) Die dem Verbraucher nach Abs. 1 erteilten Infor-
mationen sind Vertragsbestandteil. Änderungen sind
nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien
ausdrücklich vereinbart wurden.

(5) Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Informa-
tion über zusätzliche und sonstige Kosten nach Abs. 1
Z 4 oder über die Kosten für die Rücksendung der Wa-
re nach Abs. 1 Z 9 nicht erfüllt, so hat der Verbraucher
die zusätzlichen und sonstigen Kosten nicht zu tragen.

(6) Die Informationspflichten nach Abs. 1 gelten un-
beschadet anderer Informationspflichten nach gesetz-
lichen Vorschriften, die auf der Richtlinie 2006/123/
EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl.
Nr. L 376 vom 27.12.2006 S. 36, oder auf der Richt-
linie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte
der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesonde-
re des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnen-
markt, ABl. Nr. L 178 vom 17.7.2000 S. 1, beruhen.

Informationserteilung bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen

§ 5. (1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen sind die in § 4 Abs. 1 genann-
ten Informationen dem Verbraucher auf Papier oder,
sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem an-
deren dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Die In-
formationen müssen lesbar, klar und verständlich sein.

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Aus-
fertigung des unterzeichneten Vertragsdokuments oder
die Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf Papier
oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem
anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Ge-
gebenenfalls muss die Ausfertigung oder Bestätigung
des Vertrags auch eine Bestätigung der Zustimmung
und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18
Abs. 1 Z 11 enthalten.

Vereinfachte Informationserteilung bei Handwer-
kerverträgen

§ 6. (1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen über Reparatur- oder Instand-
haltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher das Kom-
men und die Dienste des Unternehmers zur Ausfüh-
rung dieser Arbeiten ausdrücklich angefordert hat, das
vom Verbraucher zu zahlende Entgelt den Betrag von
200 Euro nicht übersteigt und beide Vertragsteile ihre
vertraglichen Verpflichtungen sofort erfüllen, gelten
für die Informationserteilung abweichend von § 5
Abs. 1 die Bestimmungen des nachfolgenden Absat-
zes.

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher die
in § 4 Abs. 1 Z 2 und 3 lit. a und c genannten Informa-
tionen sowie Informationen über die Höhe des Prei-
ses oder die Art der Preisberechnung zusammen mit
einem Kostenvoranschlag über die Gesamtkosten auf
Papier oder, wenn der Verbraucher dem zustimmt, ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen.
Überdies hat der Unternehmer dem Verbraucher die in
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§ 4 Abs. 1 Z 1, 8 und 11 genannten Informationen zu
erteilen, kann jedoch davon absehen, diese auf Papier
oder einem anderen dauerhaften Datenträger bereitzu-
stellen, wenn sich der Verbraucher damit ausdrücklich
einverstanden erklärt. Die nach § 5 Abs. 2 zur Verfü-
gung zu stellende Ausfertigung oder Bestätigung muss
auch die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen ent-
halten.

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen
§ 7. (1) Bei Fernabsatzverträgen sind die in § 4

Abs. 1 genannten Informationen dem Verbraucher klar
und verständlich in einer dem verwendeten Fernkom-
munikationsmittel angepassten Art und Weise bereit-
zustellen. Werden diese Informationen auf einem dau-
erhaften Datenträger bereitgestellt, so müssen sie les-
bar sein.

(2) Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fern-
kommunikationsmittels geschlossen, bei dem für die
Darstellung der Information nur begrenzter Raum
oder begrenzte Zeit zur Verfügung steht, so hat der
Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsab-
schluss über dieses Fernkommunikationsmittel zu-
mindest die in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 und 14 ge-
nannten Informationen über die wesentlichen Merk-
male der Waren oder Dienstleistungen, den Namen
des Unternehmers, den Gesamtpreis, das Rücktritts-
recht, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der
Kündigung unbefristeter Verträge zu erteilen. Die an-
deren in § 4 Abs. 1 genannten Informationen sind dem
Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung von
Abs. 1 zu erteilen.

(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb
einer angemessenen Frist nach dem Vertragsab-
schluss, spätestens jedoch mit der Lieferung der Wa-
ren oder vor dem Beginn der Dienstleistungserbrin-
gung, eine Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf
einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stel-
len, die die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen ent-
hält, sofern er diese Informationen dem Verbraucher
nicht schon vor Vertragsabschluss auf einem dauer-
haften Datenträger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls
muss die Vertragsbestätigung auch eine Bestätigung
der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrau-
chers nach § 18 Abs. 1 Z 11 enthalten.

Besondere Erfordernisse bei elektronisch ge-
schlossenen Verträgen

§ 8. (1) Wenn ein elektronisch, jedoch nicht aus-
schließlich im Weg der elektronischen Post oder eines
damit vergleichbaren individuellen elektronischen
Kommunikationsmittels geschlossener Fernabsatzver-
trag den Verbraucher zu einer Zahlung verpflichtet,
hat der Unternehmer den Verbraucher, unmittelbar be-
vor dieser seine Vertragserklärung abgibt, klar und in
hervorgehobener Weise auf die in § 4 Abs. 1 Z 1, 4, 5,
14 und 15 genannten Informationen hinzuweisen.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der
Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich bestätigt,
dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung

verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die Aktivie-
rung einer Schaltfläche oder die Betätigung einer ähn-
lichen Funktion erfordert, muss diese Schaltfläche
oder Funktion gut lesbar ausschließlich mit den Wor-
ten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer gleichar-
tigen, eindeutigen Formulierung gekennzeichnet sein,
die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestel-
lung mit einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem
Unternehmer verbunden ist. Kommt der Unternehmer
den Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist
der Verbraucher an den Vertrag oder seine Vertragser-
klärung nicht gebunden.

(3) Auf Websites für den elektronischen Geschäfts-
verkehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs
klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkun-
gen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert
werden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs. 2
Z 8 genannten Verträge. Die Regelungen in Abs. 2
zweiter und dritter Satz gelten auch für die in § 1
Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Verträge, sofern diese auf
die in Abs. 1 angeführte Weise geschlossen werden.

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlos-
senen Verträgen

§ 9. (1) Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die
auf den Abschluss eines Fernabsatzvertrags abzielen,
hat der Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des
Gesprächs seinen Namen oder seine Firma, gegebe-
nenfalls den Namen der Person, in deren Auftrag er
handelt, sowie den geschäftlichen Zweck des Ge-
sprächs offenzulegen.

(2) Bei einem Fernabsatzvertrag über eine Dienst-
leistung, der während eines vom Unternehmer einge-
leiteten Anrufs ausgehandelt wurde, ist der Verbrau-
cher erst gebunden, wenn der Unternehmer dem Ver-
braucher eine Bestätigung seines Vertragsanbots auf
einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellt
und der Verbraucher dem Unternehmer hierauf eine
schriftliche Erklärung über die Annahme dieses An-
bots auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für die in § 1 Abs. 2
Z 8 genannten Verträge.

Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der
Rücktrittsfrist

§ 10. Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag eine
Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volu-
men oder in einer bestimmten Menge angebotene Lie-
ferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung
von Fernwärme zum Gegenstand und wünscht der
Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf
der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Vertragserfüllung
beginnt, so muss der Unternehmer den Verbraucher
dazu auffordern, ihm ein ausdrücklich auf diese vor-
zeitige Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen – im
Fall eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlosse-
nen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger – zu
erklären.
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3. Abschnitt

Rücktritt vom Vertrag

Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist
§ 11. (1) Der Verbraucher kann von einem Fernab-

satzvertrag oder einem außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen zurücktreten.

(2) Die Frist zum Rücktritt beginnt

1. bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Ver-
tragsabschlusses,

2. bei Kaufverträgen und sonstigen auf den entgeltli-
chen Erwerb einer Ware gerichteten Verträgen

a) mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein
vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer
tätiger Dritter den Besitz an der Ware erlangt,

b) wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rah-
men einer einheitlichen Bestellung bestellt hat,
die getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an
dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher
benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den
Besitz an der zuletzt gelieferten Ware erlangt,

c) bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsen-
dungen mit dem Tag, an dem der Verbraucher
oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als
Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der letz-
ten Teilsendung erlangt,

d) bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung
von Waren über einen festgelegten Zeitraum hin-
weg mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder
ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beför-
derer tätiger Dritter den Besitz an der zuerst ge-
lieferten Ware erlangt,

3. bei einem Vertrag, der die nicht in einem begrenzten
Volumen oder in einer bestimmten Menge angebo-
tene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, die
Lieferung von Fernwärme oder die Lieferung von
nicht auf einem körperlichen Datenträger gespei-
cherten digitalen Inhalten zum Gegenstand hat, mit
dem Tag des Vertragsabschlusses.

Unterbliebene Aufklärung über das Rücktritts-
recht

§ 12. (1) Ist der Unternehmer seiner Informations-
pflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 nicht nachgekommen, so
verlängert sich die in § 11 vorgesehene Rücktrittsfrist
um zwölf Monate.

(2) Holt der Unternehmer die Informationserteilung
innerhalb von zwölf Monaten ab dem gemäß § 11
Abs. 2 für den Fristbeginn maßgeblichen Tag nach, so
endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt,
zu dem der Verbraucher diese Information erhält.

Ausübung des Rücktrittsrechts
§ 13. (1) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine

bestimmte Form gebunden. Der Verbraucher kann da-

für das Muster-Widerrufsformular gemäß Anhang I
Teil B verwenden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt,
wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abge-
sendet wird.

(2) Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch
die Möglichkeit einräumen, das Muster-Widerrufsfor-
mular gemäß Anhang I Teil B oder eine anders for-
mulierte Rücktrittserklärung auf der Website des Un-
ternehmers elektronisch auszufüllen und abzuschi-
cken. Gibt der Verbraucher eine Rücktrittserklärung
auf diese Weise ab, so hat ihm der Unternehmer unver-
züglich eine Bestätigung über den Eingang der Rück-
trittserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zu
übermitteln.

Pflichten des Unternehmers bei Rücktritt des Ver-
brauchers vom Vertrag

§ 14. (1) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 vom
Vertrag zurück, so hat der Unternehmer alle vom Ver-
braucher geleisteten Zahlungen, gegebenenfalls ein-
schließlich der Lieferkosten, unverzüglich, spätestens
jedoch binnen 14 Tagen ab Zugang der Rücktrittser-
klärung zu erstatten. Er hat für die Rückzahlung das-
selbe Zahlungsmittel zu verwenden, dessen sich der
Verbraucher für die Abwicklung seiner Zahlung be-
dient hat; die Verwendung eines anderen Zahlungsmit-
tels ist aber dann zulässig, wenn dies mit dem Ver-
braucher ausdrücklich vereinbart wurde und dem Ver-
braucher dadurch keine Kosten anfallen.

(2) Hat sich der Verbraucher ausdrücklich für eine
andere Art der Lieferung als die vom Unternehmer an-
gebotene günstigste Standardlieferung entschieden, so
hat er keinen Anspruch auf Erstattung der ihm dadurch
entstandenen Mehrkosten.

(3) Bei Kaufverträgen und sonstigen auf den entgelt-
lichen Erwerb einer Ware gerichteten Verträgen kann
der Unternehmer die Rückzahlung verweigern, bis er
entweder die Ware wieder zurückerhalten oder ihm
der Verbraucher einen Nachweis über die Rücksen-
dung der Ware erbracht hat; dies gilt nicht, wenn der
Unternehmer angeboten hat, die Ware selbst abzuho-
len.

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt vom
Kaufvertrag

§ 15. (1) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von
einem Kaufvertrag oder einem sonstigen auf den ent-
geltlichen Erwerb einer Ware gerichteten Vertrag zu-
rück, so hat er die empfangene Ware unverzüglich,
spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Abgabe der
Rücktrittserklärung, an den Unternehmer zurückzu-
stellen; dies gilt nicht, wenn der Unternehmer angebo-
ten hat, die Ware selbst abzuholen. Die Rückstellungs-
frist ist gewahrt, wenn die Ware innerhalb der Frist ab-
gesendet wird.

(2) Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Ware sind vom Verbraucher zu tragen; dies gilt nicht,
wenn der Unternehmer sich bereit erklärt hat, diese
Kosten zu tragen, oder wenn er es unterlassen hat, den
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Verbraucher über dessen Kostentragungspflicht zu un-
terrichten.

(3) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlosse-
nen Verträgen, bei denen die Ware zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses zur Wohnung des Verbrauchers
geliefert wurde, hat der Unternehmer die Ware auf ei-
gene Kosten abzuholen, wenn solche Waren wegen ih-
rer Beschaffenheit üblicherweise nicht auf dem Post-
weg versendet werden.

(4) Der Verbraucher hat dem Unternehmer nur dann
eine Entschädigung für eine Minderung des Verkehrs-
werts der Ware zu zahlen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaf-
ten und der Funktionsweise der Ware nicht notwen-
digen Umgang mit derselben zurückzuführen ist. Der
Verbraucher haftet in keinem Fall für einen Wertver-
lust der Ware, wenn er vom Unternehmer nicht gemäß
§ 4 Abs. 1 Z 8 über sein Rücktrittsrecht belehrt wurde.

(5) Außer den in dieser Bestimmung angeführten
Zahlungen und allfälligen Mehrkosten nach § 14
Abs. 2 dürfen dem Verbraucher wegen seines Rück-
tritts keine sonstigen Lasten auferlegt werden.

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von ei-
nem Vertrag

über Dienstleistungen, Energie- und Wasserliefe-
rungen oder digitale Inhalte

§ 16. (1) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von
einem Vertrag über Dienstleistungen oder über die in
§ 10 genannten Energie- und Wasserlieferungen zu-
rück, nachdem er ein Verlangen gemäß § 10 erklärt
und der Unternehmer hierauf mit der Vertragserfül-
lung begonnen hat, so hat er dem Unternehmer einen
Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum vertraglich
vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäßig den vom
Unternehmer bis zum Rücktritt erbrachten Leistungen
entspricht. Ist der Gesamtpreis überhöht, so wird der
anteilig zu zahlende Betrag auf der Grundlage des
Marktwerts der erbrachten Leistungen berechnet.

(2) Die anteilige Zahlungspflicht nach Abs. 1 be-
steht nicht, wenn der Unternehmer seiner Informati-
onspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 und 10 nicht nachge-
kommen ist.

(3) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von ei-
nem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen In-
halten zurück, so trifft ihn für bereits erbrachte Leis-
tungen des Unternehmers keine Zahlungspflicht.

(4) Außer der in Abs. 1 angeführten Zahlung dürfen
dem Verbraucher wegen seines Rücktritts keine sons-
tigen Lasten auferlegt werden.

Auswirkungen des Rücktritts auf akzessorische
Verträge

§ 17. Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 vom
Vertrag zurück, so gilt der Rücktritt auch für einen ak-
zessorischen Vertrag. Außer den in §§ 15 und 16 an-
geführten Zahlungen dürfen dem Verbraucher daraus
keine sonstigen Lasten auferlegt werden.

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht
§ 18. (1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht

bei Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen über

1. Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf
Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens des
Verbrauchers nach § 10 sowie einer Bestätigung
des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Ver-
lust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Ver-
tragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktritts-
frist nach § 11 mit der Ausführung der Dienstleis-
tung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann
vollständig erbracht wurde,

2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von
Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf
die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die
innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können,

3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefer-
tigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind,

4. Waren, die schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum schnell überschritten würde,

5. Waren, die versiegelt geliefert werden und aus
Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygie-
negründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, so-
fern deren Versiegelung nach der Lieferung ent-
fernt wurde,

6. Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern
vermischt wurden,

7. alkoholische Getränke, deren Preis bei Vertragsab-
schluss vereinbart wurde, die aber nicht früher als
30 Tage nach Vertragsabschluss geliefert werden
können und deren aktueller Wert von Schwankun-
gen auf dem Markt abhängt, auf die der Unterneh-
mer keinen Einfluss hat,

8. Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoft-
ware, die in einer versiegelten Packung geliefert
werden, sofern deren Versiegelung nach der Liefe-
rung entfernt wurde,

9. Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Aus-
nahme von Abonnement-Verträgen über die Liefe-
rung solcher Publikationen,

10. Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung
zu anderen als zu Wohnzwecken, Beförderung von
Waren, Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie
Lieferung von Speisen und Getränken und Dienst-
leistungen, die im Zusammenhang mit Freizeitbe-
tätigungen erbracht werden, sofern jeweils für die
Vertragserfüllung durch den Unternehmer ein be-
stimmter Zeitpunkt oder Zeitraum vertraglich vor-
gesehen ist,

11. die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten,
wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zu-
stimmung des Verbrauchers, verbunden mit dessen

1.2. FAGG | § 16 - § 18

- 24 -

FAGG



Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts
bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung,
und nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung
oder Bestätigung nach § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3
– noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit
der Lieferung begonnen hat.

(2) Der Verbraucher hat weiters kein Rücktrittsrecht
bei Verträgen über dringende Reparatur- oder Instand-
haltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher den Un-
ternehmer ausdrücklich zu einem Besuch zur Ausfüh-
rung dieser Arbeiten aufgefordert hat. Erbringt der
Unternehmer bei einem solchen Besuch weitere
Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrück-
lich verlangt hat, oder liefert er Waren, die bei der In-
standhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Er-
satzteile benötigt werden, so steht dem Verbraucher
hinsichtlich dieser zusätzlichen Dienstleistungen oder
Waren das Rücktrittsrecht zu.

(3) Dem Verbraucher steht schließlich kein Rück-
trittsrecht bei Verträgen zu, die auf einer öffentlichen
Versteigerung geschlossen werden.

4. Abschnitt

Strafbestimmungen
§ 19. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer ge-

richtlich strafbaren Handlung bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist, begeht ein Unternehmer eine Verwaltungs-
übertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu
1 450 Euro zu bestrafen, wenn er

1. in die gemäß § 4 Abs. 1 gebotenen vorvertraglichen
Informationen falsche Angaben aufnimmt oder die
Informationspflichten gemäß § 4 Abs. 1 nicht oder
nicht vollständig erfüllt,

2. gegen eine der in § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 und § 7
Abs. 1 und 2 getroffenen Anordnungen über die Art
der Informationserteilung verstößt,

3. dem Verbraucher entgegen § 5 Abs. 2 oder § 7
Abs. 3 keine Vertragsausfertigung oder -bestätigung
zur Verfügung stellt;

4. seine besonderen vorvertraglichen Informations-
pflichten bei elektronisch geschlossenen Verträgen

gemäß § 8 Abs. 1 und 3 nicht oder nicht vollständig
erfüllt;

5. ein Ferngespräch beginnt, ohne zu Beginn des Ge-
sprächs den Namen (die Firma) des Unternehmers,
gegebenenfalls den Namen der Person, in deren
Auftrag er handelt, sowie den geschäftlichen Zweck
des Gesprächs gemäß § 9 Abs. 1 offenzulegen;

6. es unterlässt, dem Verbraucher gemäß § 13 Abs. 2
eine Bestätigung über den Eingang der Rücktrittser-
klärung auf einem dauerhaften Datenträger zu über-
mitteln;

7. gegen seine Erstattungspflicht nach § 14 Abs. 1 ver-
stößt.

5. Abschnitt

Schlussbestimmungen

Inkrafttreten
§ 20. (1) § 8 Abs. 4 tritt mit 1. Juli 2015 in Kraft und

ist auf Fern- und Auswärtsgeschäfte anzuwenden, die
ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden.

(2) Im Übrigen tritt dieses Bundesgesetz mit 13. Ju-
ni 2014 in Kraft und ist auf Fern- und Auswärts-
geschäfte anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt ge-
schlossen werden.

(3) § 1 Abs. 2 Z 8 und § 9 Abs. 3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2017 treten mit 1. Juli
2018 in Kraft.

Vollziehung
§ 21. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundesminister für Justiz betraut.

Umsetzungshinweis
§ 22. Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie

2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher, zur Ab-
änderung der Richtlinie 93/13/EWG und der Richtli-
nie 1999/44/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie
85/577/EWG und der Richtlinie 97/7/EG, ABl.
Nr. L 304 vom 22.11.2011 S. 64, umgesetzt.
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ANHANG I

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts

A. Muster-Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag [1].

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( [2] ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. [3]

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine an-
dere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. [4]

[5]

[6]

Gestaltungshinweise:

[1.] Fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen gesetzten Textbausteine ein:

a) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von Wasser, Gas oder
Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf
angeboten werden, von Fernwärme oder von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Da-
tenträger geliefert werden: „des Vertragsabschlusses.“;

b) im Falle eines Kaufvertrags: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beför-
derer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.“;

c) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Be-
stellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.“;

d) im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken: „, an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder
das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.“;

e) im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hin-
weg: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in
Besitz genommen haben bzw. hat.“
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[2.] Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, Faxnummer und E-
Mail-Adresse ein.

[3.] Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrags auf Ih-
rer Webseite elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein: „Sie können das Mus-
ter-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [Internet-Adresse
einfügen] elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so wer-
den wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs
übermitteln.“

[4.] Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die Waren selbst
abzuholen, fügen Sie Folgendes ein: „Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben,
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.“

[5.] Wenn der Verbraucher Waren im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten hat:

a) Fügen Sie ein:
– „Wir holen die Waren ab.“ oder
– „Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an

dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an … uns oder an [hier sind gegebenen-
falls der Name und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten Person
einzufügen] zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden.“

b) Fügen Sie ein:
– „Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.“;
– „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“;
– Wenn Sie bei einem Fernabsatzvertrag nicht anbieten, die Kosten der Rücksendung der Waren zu tra-

gen, und die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden
können: „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von … EUR [Be-
trag einfügen].“, oder wenn die Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können:
„Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens
etwa … EUR [Betrag einfügen] geschätzt.“ oder

– wenn die Waren bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag aufgrund ihrer Be-
schaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind: „Wir holen die Waren auf unsere Kos-
ten ab.“ und

c) Fügen Sie ein: „Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert-
verlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.“

[6.] Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen oder der Lieferung von Wasser, Gas oder
Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angebo-
ten werden, oder von Fernwärme fügen Sie Folgendes ein: „Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen
oder Lieferung von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme [Unzutreffendes streichen] während der Widerrufsfrist
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-
leistungen entspricht.“

B. Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)

– An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unterneh-
mers durch den Unternehmer einzufügen]:

Anlage 1 | 1.2. FAGG

- 27 -

FAGG



– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

– Bestellt am (*)/erhalten am (*)

– Name des/der Verbraucher(s)

– Anschrift des/der Verbraucher(s)

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

– Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
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Richtlinie 2011/83/EU
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der
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Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER
RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regio-
nen (2),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20.
Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im
Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
senen Verträgen (4) und der Richtlinie 97/7/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai
1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsab-
schlüssen im Fernabsatz (5) sind eine Reihe von ver-
traglichen Rechten der Verbraucher verankert.

(2) Diese Richtlinien wurden im Lichte der gesam-
melten Erfahrungen im Hinblick darauf überprüft, ob
die geltenden Rechtsvorschriften durch Beseitigung
von Unstimmigkeiten und Regelungslücken verein-
facht und aktualisiert werden können. Diese Über-
prüfung hat ergeben, dass es sinnvoll ist, die beiden
genannten Richtlinien durch eine einzige Richtlinie
zu ersetzen. Daher sollten in dieser Richtlinie allge-
meine Vorschriften für die gemeinsamen Aspekte von
Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen festgelegt werden; dabei sollte
der den älteren Richtlinien zugrunde liegende Min-
destharmonisierungsansatz aufgegeben werden, wobei
dennoch den Mitgliedstaaten gestattet werden sollte,
innerstaatliche Rechtsvorschriften in Bezug auf be-
stimmte Aspekte beizubehalten oder einzuführen.

(3) Artikel 169 Absatz 1 und Artikel 169 Absatz
2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) sehen vor, dass die Uni-
on durch Maßnahmen, die sie nach Artikel 114 erlässt,
einen Beitrag zur Gewährleistung eines hohen Ver-
braucherschutzniveaus leistet.

(4) Gemäß Artikel 26 Absatz 2 AEUV umfasst der
Binnenmarkt einen Raum ohne Binnengrenzen, in
dem der freie Verkehr von Waren und Dienstleistun-
gen sowie die Niederlassungsfreiheit gewährleistet
sind. Die Harmonisierung bestimmter Aspekte von im
Fernabsatz und außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verbraucherverträgen ist unabdingbar,
wenn ein echter Binnenmarkt für Verbraucher geför-
dert werden soll, in dem ein möglichst ausgewogenes
Verhältnis zwischen einem hohen Verbraucherschutz-
niveau und der Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men bei gleichzeitiger Wahrung des Subsidiaritäts-
prinzips gewährleistet ist.

(5) Das grenzüberschreitende Potenzial des Ver-
sandhandels, das zu den wichtigsten greifbaren Ergeb-

nissen des Binnenmarkts gehören sollte, wird nicht in
vollem Umfang ausgeschöpft. Im Vergleich zu dem
erheblichen Wachstum, das in den letzten Jahren im
inländischen Versandhandel verzeichnet werden konn-
te, gab es im grenzüberschreitenden Versandhandel
nur ein geringes Wachstum. Diese Diskrepanz zeigt
sich besonders deutlich beim Internethandel, bei dem
das weitere Wachstumspotenzial groß ist. Das grenz-
überschreitende Potenzial von Verträgen, die außer-
halb von Geschäftsräumen abgeschlossen werden (Di-
rektvertrieb) wird durch eine Reihe von Faktoren ein-
geschränkt, darunter auch unterschiedliche Verbrau-
cherschutzvorschriften der Mitgliedstaaten, an die
sich die Wirtschaft halten muss. Im Vergleich zum
Wachstum des inländischen Direktvertriebs in den
letzten Jahren, vor allem im Dienstleistungssektor (z.
B. in der Versorgungswirtschaft), hat die Zahl der Ver-
braucher, die solche Kanäle grenzüberschreitend zum
Einkauf nutzen, nicht zugenommen. Angesichts der
besseren Geschäftsmöglichkeiten, die sich in vielen
Mitgliedstaaten bieten, sollten kleine und mittlere Un-
ternehmen (auch einzelne Unternehmer) oder Vertre-
ter von Unternehmen, die im Direktvertrieb tätig sind,
in stärkerem Maße bereit sein, in anderen Mitglied-
staaten, insbesondere in Grenzregionen, nach neuen
Geschäftsmöglichkeiten Ausschau zu halten. Deshalb
dürfte die vollständige Harmonisierung der Verbrau-
cherinformation und des Widerrufsrechts in Verträgen,
die im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen werden, zu einem hohen Verbrau-
cherschutzniveau und zum besseren Funktionieren des
Binnenmarkts für Geschäfte zwischen Unternehmen
und Verbrauchern beitragen.

(6) Bestimmte Unterschiede schaffen erhebliche
Hindernisse für den Binnenmarkt, von denen die Un-
ternehmer und die Verbraucher betroffen sind. Auf-
grund dieser Unterschiede müssen Unternehmer, die
ihre Waren oder Dienstleistungen grenzüberschreitend
anbieten wollen, höhere Kosten für die Einhaltung
der Rechtsvorschriften aufwenden. Die unangemesse-
ne Rechtszersplitterung untergräbt auch das Vertrauen
der Verbraucher in den Binnenmarkt.

(7) Die vollständige Harmonisierung einiger we-
sentlicher Aspekte der einschlägigen Regelungen soll-
te die Rechtssicherheit für Verbraucher wie Unterneh-
mer erheblich erhöhen. Sowohl die Verbraucher als
auch die Unternehmer sollten sich auf einen einheit-
lichen Rechtsrahmen stützen können, der auf eindeu-
tig definierten Rechtskonzepten basiert und bestimmte
Aspekte von Verträgen zwischen Unternehmen und
Verbrauchern unionsweit regelt. Durch eine solche
Harmonisierung sollte es zur Beseitigung der sich aus
der Rechtszersplitterung ergebenden Hindernisse und
zur Vollendung des Binnenmarkts auf diesem Gebiet
kommen. Die betreffenden Hindernisse lassen sich nur
durch die Einführung einheitlicher Rechtsvorschriften
auf Unionsebene abbauen. Darüber hinaus sollten die
Verbraucher in den Genuss eines hohen, einheitlichen
Verbraucherschutzniveaus in der gesamten Union
kommen.
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(8) Die zu harmonisierenden Aspekte der Regelun-
gen sollten nur Verträge zwischen Unternehmern und
Verbrauchern betreffen. Deshalb sollte diese Richtli-
nie die innerstaatlichen Rechtsvorschriften über Ar-
beitsverträge und Verträge auf dem Gebiet des Erb-,
Familien- und Gesellschaftsrechts unberührt lassen.

(9) Diese Richtlinie enthält Bestimmungen über In-
formationen, die bei Fernabsatzverträgen, außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sowie
anderen Verträgen als Fernabsatzverträgen und außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen
bereitgestellt werden müssen. Diese Richtlinie regelt
auch das Widerrufsrecht bei Verträgen, die im Fernab-
satz oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlos-
sen werden, und harmonisiert bestimmte Vorschriften
in Bezug auf die Erfüllung und einige andere Aspekte
von Verträgen zwischen Unternehmen und Verbrau-
chern.

(10) Diese Richtlinie sollte die Verordnung (EG)
Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) (6)
unberührt lassen.

(11) Diese Richtlinie sollte die Vorschriften der Uni-
on zu spezifischen Bereichen, beispielsweise Huma-
narzneimittel, Medizinprodukte, Datenschutz bei der
elektronischen Kommunikation, Patientenrechte in
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung,
Lebensmittelkennzeichnung und Elektrizitäts- und
Erdgasbinnenmarkt, unberührt lassen.

(12) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Informa-
tionspflichten sollten die Informationspflichten nach
der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über
Dienstleistungen im Binnenmarkt (7) und nach der
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte recht-
liche Aspekte der Dienste der Informationsgesell-
schaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsver-
kehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektro-
nischen Geschäftsverkehr“) (8) ergänzen. Die Mit-
gliedstaaten sollten weiterhin die Möglichkeit haben,
den in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Dienst-
leistungserbringern zusätzliche Informationspflichten
aufzuerlegen.

(13) Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit
dem Unionsrecht weiterhin befugt sein, diese Richtli-
nie auf Bereiche anzuwenden, die nicht in deren An-
wendungsbereich fallen. Die Mitgliedstaaten können
daher den Bestimmungen oder einigen Bestimmungen
dieser Richtlinie entsprechende nationale Rechtsvor-
schriften für Verträge, die nicht in den Geltungsbe-
reich dieser Richtlinie fallen, beibehalten oder einfüh-
ren. So können die Mitgliedstaaten beispielsweise be-
schließen, die Anwendung dieser Richtlinie auf juris-
tische oder natürliche Personen auszudehnen, die kei-
ne „Verbraucher“ im Sinne dieser Richtlinie sind, bei-
spielsweise Nichtregierungsorganisationen, neu ge-
gründete oder kleine und mittlere Unternehmen. Des-

gleichen können Mitgliedstaaten die Vorschriften die-
ser Richtlinie auf Verträge anwenden, die keine „Fern-
absatzverträge“ im Sinne dieser Richtlinie sind, etwa
weil sie nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz or-
ganisierten Vertriebs- bzw. Dienstleistungssystems ab-
geschlossen werden. Darüber hinaus können die Mit-
gliedstaaten auch nationale Rechtsvorschriften zu
Themen beibehalten oder einführen, die in dieser
Richtlinie nicht speziell behandelt werden, beispiels-
weise zusätzliche Vorschriften über Kaufverträge,
auch im Hinblick auf die Lieferung von Waren oder
auf Anforderungen bezüglich der Bereitstellung von
Informationen während der Laufzeit eines Vertrags.

(14) Diese Richtlinie sollte das innerstaatliche Ver-
tragsrecht unberührt lassen, soweit vertragsrechtliche
Aspekte durch diese Richtlinie nicht geregelt werden.
Deshalb sollte diese Richtlinie keine Wirkung auf na-
tionale Rechtsvorschriften haben, die beispielsweise
den Abschluss oder die Gültigkeit von Verträgen (zum
Beispiel im Fall einer fehlenden Einigung) betreffen.
Desgleichen sollte diese Richtlinie nationale Rechts-
vorschriften in Bezug auf die allgemeinen vertragli-
chen Rechtsbehelfe, die Vorschriften des allgemeinen
Wirtschaftsrechts (beispielsweise Vorschriften über
überhöhte Preise oder Wucherpreise) und die Vor-
schriften über sittenwidrige Rechtsgeschäfte unbe-
rührt lassen.

(15) Durch diese Richtlinie sollten die sprachlichen
Anforderungen für Verbraucherverträge nicht harmo-
nisiert werden. Die Mitgliedstaaten können daher
sprachliche Anforderungen in Bezug auf die Vertrags-
informationen und die Vertragsklauseln in ihrem na-
tionalen Recht beibehalten oder einführen.

(16) Diese Richtlinie sollte die nationalen Rechts-
vorschriften über die gesetzliche Vertretung, wie z. B.
die Vorschriften zu der Person, die im Namen des Un-
ternehmers oder auf dessen Rechnung handelt (bei-
spielsweise ein Handelsvertreter oder ein Treuhänder),
unberührt lassen. Auf diesem Gebiet sollten die Mit-
gliedstaaten zuständig bleiben. Diese Richtlinie sollte
für alle Unternehmer im öffentlich-rechtlichen und im
privaten Sektor gelten.

(17) Die Definition des Verbrauchers sollte natürli-
che Personen, die außerhalb ihrer gewerblichen, ge-
schäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätig-
keit handeln, umfassen. Wird der Vertrag jedoch teil-
weise für gewerbliche und teilweise für nichtgewerb-
liche Zwecke abgeschlossen (Verträge mit doppeltem
Zweck) und ist der gewerbliche Zweck im Gesamtzu-
sammenhang des Vertrags nicht überwiegend, so sollte
diese Person auch als Verbraucher betrachtet werden.

(18) Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der
Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem Unionsrecht
festzulegen, welche Leistungen sie als von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse erachten, wie diese
Dienstleistungen unter Beachtung der Vorschriften
über staatliche Beihilfen organisiert und finanziert
werden sollten und welchen spezifischen Verpflich-
tungen sie unterliegen sollten.
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(19) „Digitale Inhalte“ bezeichnet Daten, die in di-
gitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden, wie
etwa Computerprogramme, Anwendungen (Apps),
Spiele, Musik, Videos oder Texte, unabhängig davon,
ob auf sie durch Herunterladen oder Herunterladen in
Echtzeit (Streaming), von einem körperlichen Daten-
träger oder in sonstiger Weise zugegriffen wird. Ver-
träge über die Bereitstellung von digitalen Inhalten
sollten in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen.
Werden digitale Inhalte auf einem körperlichen Da-
tenträger wie einer CD oder einer DVD bereitgestellt,
sollten diese als Waren im Sinne dieser Richtlinie be-
trachtet werden. Vergleichbar mit Verträgen über die
Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht
in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimm-
ten Menge zum Verkauf angeboten werden, oder über
die Lieferung von Fernwärme, sollten Verträge über
digitale Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Da-
tenträger bereitgestellt werden, für die Zwecke dieser
Richtlinie weder als Kaufverträge noch als Dienstleis-
tungsverträge betrachtet werden. Für derartige Verträ-
ge sollte der Verbraucher ein Widerrufsrecht haben, es
sei denn, er hat während der Widerrufsfrist dem Be-
ginn der Vertragserfüllung zugestimmt und zur Kennt-
nis genommen, dass er infolgedessen sein Widerrufs-
recht verliert. Über die allgemeinen Informations-
pflichten hinaus sollte der Unternehmer den Verbrau-
cher über die Funktionsweise und — soweit wesent-
lich — die Interoperabilität digitaler Inhalte informie-
ren. Der Begriff der Funktionsweise sollte sich darauf
beziehen, wie digitale Inhalte verwendet werden kön-
nen, etwa für die Nachverfolgung des Verhaltens des
Verbrauchers; er sollte sich auch auf das Vorhanden-
sein bzw. Nichtvorhandensein von technischen Be-
schränkungen wie den Schutz mittels digitaler Rech-
teverwaltung oder Regionalcodierung beziehen. Der
Begriff der wesentlichen Interoperabilität beschreibt
die Information in Bezug auf die standardmäßige Um-
gebung an Hard- und Software, mit der die digitalen
Inhalte kompatibel sind, etwa das Betriebssystem, die
notwendige Version und bestimmte Eigenschaften der
Hardware. Die Kommission sollte prüfen, inwieweit
für digitale Inhalte eine weitere Harmonisierung der
Bestimmungen erforderlich ist, und gegebenenfalls ei-
nen entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag vorle-
gen.

(20) Die Begriffsbestimmung von Fernabsatzverträ-
gen sollte alle Fälle erfassen, in denen ein Vertrag zwi-
schen einem Unternehmer und einem Verbraucher im
Rahmen eines für die Lieferung im Fernvertrieb orga-
nisierten Verkaufs- oder Dienstleistungserbringungs-
systems geschlossen wird, wobei bis einschließlich
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausschließlich
ein oder mehrere Fernkommunikationsmittel verwen-
det wird/werden (z.B. Bestellung per Post, Internet,
Telefon oder Fax). Diese Begriffsbestimmung sollte
auch Situationen erfassen, in denen der Verbraucher
die Geschäftsräume lediglich zum Zwecke der Infor-
mation über die Waren oder Dienstleistungen aufsucht
und anschließend den Vertrag aus der Ferne verhan-
delt und abschließt. Im Gegensatz dazu sollte ein Ver-

trag, der in den Geschäftsräumen eines Unternehmers
verhandelt und letztendlich über ein Fernkommunika-
tionsmittel geschlossen wird, nicht als Fernabsatzver-
trag gelten. Desgleichen sollte ein Vertrag, der über
ein Fernkommunikationsmittel angebahnt und letzt-
endlich in den Geschäftsräumen des Unternehmers ge-
schlossen wird, nicht als Fernabsatzvertrag gelten.
Desgleichen sollte der Begriff des Fernabsatzvertrags
auch keine Reservierungen eines Verbrauchers über
ein Fernkommunikationsmittel im Hinblick auf die
Dienstleistung eines Fachmanns, wie beispielsweise
im Fall eines Telefonanrufs eines Verbrauchers zur
Terminvereinbarung mit einem Friseur, einschließen.
Der Begriff eines für die Lieferung im Fernabsatz or-
ganisierten Vertriebs- bzw. Dienstleistungserbrin-
gungsystems sollte von einem Dritten angebotene
Fernabsatz- oder Dienstleistungssysteme erfassen, die
von Unternehmern verwendet werden, wie etwa eine
Online-Plattform. Der Begriff sollte jedoch nicht Fälle
erfassen, in denen Webseiten lediglich Informationen
über den Unternehmer, seine Waren und/oder Dienst-
leistungen und seine Kontaktdaten anbieten.

(21) Ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
sener Vertrag sollte definiert werden als ein Vertrag,
der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des
Unternehmers und des Verbrauchers an einem Ort,
der nicht zu den Geschäftsräumen des Unternehmers
gehört, geschlossen wird, also beispielsweise in der
Wohnung oder am Arbeitsplatz des Verbrauchers. Au-
ßerhalb von Geschäftsräumen steht der Verbraucher
möglicherweise psychisch unter Druck oder ist einem
Überraschungsmoment ausgesetzt, wobei es keine
Rolle spielt, ob der Verbraucher den Besuch des Un-
ternehmers herbeigeführt hat oder nicht. Die Begriffs-
bestimmung für außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossene Verträge sollte auch Situationen einschlie-
ßen, in denen der Verbraucher außerhalb von Ge-
schäftsräumen persönlich und individuell angespro-
chen wird, der Vertrag aber unmittelbar danach in den
Geschäftsräumen des Unternehmers oder über Fern-
kommunikationsmittel geschlossen wird. Die Be-
griffsbestimmung für außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossene Verträge sollte nicht Situationen umfas-
sen, in denen der Unternehmer zunächst in die Woh-
nung des Verbrauchers kommt, um ohne jede Ver-
pflichtung des Verbrauchers lediglich Maße aufzuneh-
men oder eine Schätzung vorzunehmen, und der Ver-
trag danach erst zu einem späteren Zeitpunkt in den
Geschäftsräumen des Unternehmers oder mittels Fern-
kommunikationsmittel auf der Grundlage der Schät-
zung des Unternehmers abgeschlossen wird. In diesen
Fällen ist nicht davon auszugehen, dass der Vertrag
unmittelbar, nachdem der Unternehmer den Verbrau-
cher angesprochen hat, geschlossen worden ist, wenn
der Verbraucher Zeit gehabt hatte, vor Vertragsab-
schluss über die Schätzung des Unternehmers nachzu-
denken. Käufe während eines vom Unternehmer or-
ganisierten Ausflugs, in dessen Verlauf die erworbe-
nen Erzeugnisse beworben und zum Verkauf angebo-
ten werden, sollten als außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossene Verträge gelten.
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(22) Als Geschäftsräume sollten alle Arten von
Räumlichkeiten (wie Geschäfte, Stände oder Lastwa-
gen) gelten, an denen der Unternehmer sein Gewerbe
ständig oder gewöhnlich ausübt. Markt- und Messe-
stände sollten als Geschäftsräume behandelt werden,
wenn sie diese Bedingung erfüllen. Verkaufsstätten, in
denen der Unternehmer seine Tätigkeit saisonal aus-
übt, beispielsweise während der Fremdenverkehrssai-
son an einem Skiort oder Seebadeort, sollten als Ge-
schäftsräume angesehen werden, wenn der Unterneh-
mer seine Tätigkeit in diesen Geschäftsräumen für ge-
wöhnlich ausübt. Der Öffentlichkeit zugängliche Orte
wie Straßen, Einkaufszentren, Strände, Sportanlagen
und öffentliche Verkehrsmittel, die der Unternehmer
ausnahmsweise für seine Geschäftstätigkeiten nutzt,
sowie Privatwohnungen oder Arbeitsplätze sollten
nicht als Geschäftsräume gelten. Die Geschäftsräume
einer Person, die im Namen oder für Rechnung des
Unternehmers gemäß dieser Richtlinie handelt, sollten
als Geschäftsräume im Sinne dieser Richtlinie gelten.

(23) Dauerhafte Datenträger sollten es dem Verbrau-
cher ermöglichen, Informationen so lange zu spei-
chern, wie es für den Schutz seiner Interessen in den
Beziehungen zum Unternehmer erforderlich ist. Zu
diesen dauerhaften Datenträgern sollten insbesondere
Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkar-
ten oder die Festplatten von Computern sowie E-Mails
gehören.

(24) Bei einer öffentlichen Versteigerung sind Un-
ternehmer und Verbraucher persönlich anwesend oder
erhalten die Möglichkeit, bei ihr persönlich anwesend
zu sein. Die Waren oder Dienstleistungen werden dem
Verbraucher vom Unternehmer im Rahmen eines in
einigen Mitgliedstaaten gesetzlich zugelassenen Bie-
terverfahrens öffentlich zum Kauf angeboten. Die Per-
son, die den Zuschlag erhält, ist zum Erwerb der Wa-
ren oder Dienstleistungen verpflichtet. Die Verwen-
dung von Online-Plattformen, die Verbrauchern und
Unternehmern zu Versteigerungszwecken zur Verfü-
gung stehen, sollte nicht als öffentliche Versteigerung
im Sinne dieser Richtlinie gelten.

(25) Verträge im Zusammenhang mit Fernwärme
sollten in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen,
ähnlich wie Verträge über die Lieferung von Wasser,
Gas oder Strom. Fernwärme ist in einer zentralen An-
lage erzeugte Wärme, unter anderem in Form von
Dampf oder Heißwasser, die über ein Rohrleitungs-
und Verteilungsnetz einer Vielzahl von Wärmever-
brauchern zu Heizzwecken zugeführt wird.

(26) Verträge über die Übertragung von Immobilien
oder von Rechten an Immobilien oder die Begründung
oder den Erwerb solcher Immobilien oder Rechte,
Verträge über den Bau von neuen Gebäuden oder über
erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäu-
den sowie über die Vermietung von Wohnraum sind
bereits Gegenstand einer Reihe spezifischer einzel-
staatlicher Rechtsvorschriften. Zu diesen Verträgen
gehören beispielsweise der Verkauf noch zu bebauen-
der Liegenschaften und der Mietkauf. Die in dieser
Richtlinie enthaltenen Bestimmungen eignen sich

nicht für diese Verträge, welche daher vom Geltungs-
bereich dieser Richtlinie ausgenommen werden soll-
ten. Erhebliche Umbaumaßnahmen sind solche, die
dem Bau eines neuen Gebäudes vergleichbar sind, bei-
spielsweise Baumaßnahmen, bei denen nur die Fas-
sade eines alten Gebäudes erhalten bleibt. Dienstleis-
tungsverträge insbesondere im Zusammenhang mit
der Errichtung von Anbauten an Gebäude (z. B. dem
Anbau einer Garage oder eines Wintergartens) und im
Zusammenhang mit der Instandsetzung und Renovie-
rung von Gebäuden, die keine erheblichen Umbauar-
beiten darstellen, wie auch Verträge über Dienstleis-
tungen von Immobilienmaklern und über die Vermie-
tung von Räumen für andere als Wohnzwecke sollten
unter diese Richtlinie fallen.

(27) Beförderungsdienstleistungen schließen die Be-
förderung von Personen und die Beförderung von Gü-
tern ein. Die Beförderung von Personen sollte vom
Geltungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sein,
weil sie bereits im Rahmen anderer Unionsvorschrif-
ten geregelt wird, beziehungsweise, was den öffentli-
chen Verkehr und Taxis betrifft, auf nationaler Ebene
geregelt ist. Die in dieser Richtlinie enthaltenen Vor-
schriften zum Schutz des Verbrauchers gegen über-
höhte Entgelte für die Verwendung bestimmter Zah-
lungsmittel oder gegen versteckte Kosten sollten je-
doch auch auf Personenbeförderungsverträge Anwen-
dung finden. In Bezug auf die Beförderung von Gü-
tern und die Vermietung von Kraftfahrzeugen, sofern
diese Dienstleistungen darstellen, sollten Verbraucher
mit Ausnahme des Widerrufsrechts durch diese Richt-
linie geschützt werden.

(28) Um Verwaltungsaufwand für Unternehmer zu
vermeiden, können die Mitgliedstaaten beschließen,
diese Richtlinie nicht auf Fälle anzuwenden, in denen
Waren oder Dienstleistungen von geringem Wert au-
ßerhalb von Geschäftsräumen verkauft werden. Der
Schwellenbetrag sollte so niedrig festgesetzt werden,
dass nur Geschäfte von geringer Bedeutung ausge-
schlossen werden. Den Mitgliedstaaten sollte es ge-
stattet sein, diesen Schwellenwert in ihrem nationalen
Recht festzusetzen; er darf aber 50 EUR nicht über-
schreiten. Werden zwei oder mehr Verträge, die in
Bezug auf ihren Gegenstand zusammenhängen, vom
Verbraucher gleichzeitig geschlossen, so sollten deren
Gesamtkosten für diesen Schwellenwert maßgebend
sein.

(29) Sozialdienstleistungen haben grundlegend un-
terschiedliche Merkmale, die in sektorspezifischer
Gesetzgebung, zum Teil auf Unionsebene und zum
Teil auf einzelstaatlicher Ebene, ihren Niederschlag
finden. Zu den Sozialdienstleistungen gehören zum
einen Dienstleistungen für besonders benachteiligte
oder einkommensschwache Personen sowie Dienst-
leistungen für Personen und Familien, die bei routine-
mäßigen Handlungen und alltäglichen Verrichtungen
auf Hilfe angewiesen sind, und zum anderen Dienst-
leistungen für alle Menschen, die in einer besonderen
Phase ihres Lebens Hilfe, Unterstützung, Schutz oder
Zuspruch benötigen. Zu den Sozialdienstleistungen
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gehören unter anderem Dienstleistungen für Kinder
und Jugendliche, Dienstleistungen zur Unterstützung
von Familien, Alleinerziehenden und älteren Men-
schen sowie Dienstleistungen für Migranten. Sozial-
dienstleistungen schließen sowohl Dienstleistungen
der Kurzzeit- als auch der Langzeitpflege ein, die bei-
spielsweise von häuslichen Pflegediensten, im Rah-
men von betreuten Wohnformen und in Wohnheimen
oder -stätten („Pflegeheimen“) erbracht werden. Zu
den Sozialdienstleistungen zählen nicht nur staatliche
Sozialdienstleistungen, die auf nationaler, regionaler
oder lokaler Ebene durch staatlich beauftragte Dienst-
leister oder staatlich anerkannte Hilfsorganisationen
geleistet werden, sondern auch Sozialdienstleistungen
privater Anbieter. Die Bestimmungen dieser Richtli-
nie eignen sich nicht für Sozialdienstleistungen; die-
se sollten daher vom Geltungsbereich dieser Richtlinie
ausgenommen werden.

(30) Für die Gesundheitsversorgung sind wegen ih-
rer technischen Komplexität, ihrer Bedeutung als
Dienst von allgemeinem Interesse und ihrer weitge-
henden öffentlichen Finanzierung besondere Regelun-
gen erforderlich. Die Gesundheitsversorgung ist in der
Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung
der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung (9) definiert als „Gesundheits-
dienstleistungen, die von Angehörigen der Gesund-
heitsberufe gegenüber Patienten erbracht werden, um
deren Gesundheitszustand zu beurteilen, zu erhalten
oder wiederherzustellen, einschließlich der Verschrei-
bung, Abgabe und Bereitstellung von Arzneimitteln
und Medizinprodukten“. Ein Angehöriger der Ge-
sundheitsberufe ist in dieser Richtlinie definiert als ein
Arzt, eine Krankenschwester oder ein Krankenpfle-
ger für allgemeine Pflege, ein Zahnarzt, eine Hebam-
me oder ein Apotheker im Sinne der Richtlinie 2005/
36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen (10) oder eine andere Fachkraft,
die im Gesundheitsbereich Tätigkeiten ausübt, die ei-
nem reglementierten Beruf im Sinne von Artikel 3 Ab-
satz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG vorbe-
halten sind, oder eine Person, die nach den Rechts-
vorschriften des Behandlungsmitgliedstaats als Ange-
höriger der Gesundheitsberufe gilt. Die Bestimmun-
gen dieser Richtlinie eignen sich nicht für die Gesund-
heitsversorgung; diese sollte daher vom Geltungsbe-
reich dieser Richtlinie ausgenommen werden.

(31) Glücksspiele sollten vom Geltungsbereich die-
ser Richtlinie ausgenommen werden. Glücksspiele
sind Spiele, bei denen ein geldwerter Einsatz verlangt
wird, einschließlich Lotterien, Glücksspiele in Spiel-
kasinos und Wetten. Mitgliedstaaten sollten andere,
auch strengere Verbraucherschutzmaßnahmen in Be-
zug auf diese Tätigkeiten einführen können.

(32) Das geltende Unionsrecht unter anderem über
Finanzdienstleistungen für Verbraucher, Pauschalrei-
sen und Teilzeitnutzungsverträge enthält zahlreiche
Verbraucherschutzbestimmungen. Deshalb sollte die-

se Richtlinie für Verträge in diesen Bereichen nicht
gelten. Was Finanzdienstleistungen betrifft, sollten die
Mitgliedstaaten ermutigt werden, sich bei der Schaf-
fung von neuen Rechtsvorschriften in nicht auf Uni-
onsebene geregelten Bereichen von den maßgeblichen
bestehenden Rechtsvorschriften der Union in diesem
Bereich anregen zu lassen, so dass gleiche Ausgangs-
bedingungen für alle Verbraucher und alle Verträge
über Finanzdienstleistungen gewährleistet sind.

(33) Der Unternehmer sollte verpflichtet sein, den
Verbraucher im Voraus über etwaige Geschäftsmoda-
litäten zu informieren, die dazu führen, dass der Ver-
braucher dem Unternehmer eine Kaution zahlt; dazu
gehören auch Modalitäten, bei denen ein Betrag auf
der Kredit- oder Debitkarte des Verbrauchers gesperrt
wird.

(34) Bevor der Verbraucher durch einen Fernabsatz-
vertrag oder einen außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Vertrag, durch einen anderen als einen
Fernabsatzvertrag oder außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossenen Vertrag oder ein entsprechendes
Vertragsangebot gebunden ist, sollte der Unternehmer
den Verbraucher in klarer und verständlicher Weise in-
formieren. Bei der Bereitstellung dieser Informationen
sollte der Unternehmer den besonderen Bedürfnissen
von Verbrauchern Rechnung tragen, die aufgrund ihrer
geistigen oder körperlichen Behinderung, ihrer psy-
chischen Labilität, ihres Alters oder ihrer Leichtgläu-
bigkeit in einer Weise besonders schutzbedürftig sind,
die für den Unternehmer vernünftigerweise erkennbar
ist. Die Berücksichtigung dieser besonderen Bedürf-
nisse sollte jedoch nicht zu unterschiedlichen Verbrau-
cherschutzniveaus führen.

(35) Die dem Verbraucher vom Unternehmer zur
Verfügung zu stellenden Informationen sollten obliga-
torisch sein und sollten nicht geändert werden. Den-
noch sollten die Vertragsparteien eine ausdrückliche
Vereinbarung über die Änderung des Inhalts des an-
schließend abgeschlossenen Vertrags, etwa hinsicht-
lich der Lieferbedingungen, abschließen können.

(36) Bei Fernabsatzverträgen sollten die Informa-
tionspflichten so angepasst werden, dass den techni-
schen Beschränkungen, denen bestimmte Medien un-
terworfen sind, Rechnung getragen werden kann, wie
zum Beispiel der beschränkten Anzahl der Zeichen
auf bestimmten Displays von Mobiltelefonen oder
dem Zeitrahmen für Werbespots im Fernsehen. In die-
sen Fällen sollte sich der Unternehmer an Mindest-
anforderungen hinsichtlich der Information halten und
den Verbraucher an eine andere Informationsquelle
verweisen, beispielsweise durch Angabe einer gebüh-
renfreien Telefonnummer oder eines Hypertext-Links
zu einer Webseite des Unternehmers, auf der die ein-
schlägigen Informationen unmittelbar abrufbar und
leicht zugänglich sind. Die Pflicht zur Information
darüber, dass der Verbraucher die Kosten für die
Rücksendung der Waren zu tragen hat, wenn die Wa-
ren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht auf dem nor-
malen Postweg zurückgesendet werden können, gilt
als erfüllt, wenn der Unternehmer etwa einen Beför-
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derer (beispielsweise den, den er mit der Warenlie-
ferung beauftragt hat) und einen Preis für die Rück-
sendung der Waren angibt. In den Fällen, in denen
die Kosten für die Rücksendung der Waren vom Un-
ternehmer vernünftigerweise nicht im Voraus berech-
net werden können, beispielsweise weil der Unterneh-
mer nicht anbietet, die Rücksendung der Waren selbst
zu organisieren, sollte der Unternehmer erklären, dass
Kosten zu entrichten sind und diese Kosten hoch sein
können, einschließlich einer vernünftigen Schätzung
der Höchstkosten, die auf den Kosten der Lieferung an
den Verbraucher basieren könnte.

(37) Da der Verbraucher im Versandhandel die Wa-
ren nicht sehen kann, bevor er den Vertrag abschließt,
sollte ihm ein Widerrufsrecht zustehen. Aus demsel-
ben Grunde sollte dem Verbraucher gestattet werden,
die Waren, die er gekauft hat, zu prüfen und zu unter-
suchen, um die Beschaffenheit, die Eigenschaften und
die Funktionsweise der Waren festzustellen. Bei au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen sollte dem Verbraucher aufgrund des möglichen
Überraschungsmoments und/oder psychologischen
Drucks das Recht auf Widerruf zustehen. Der Wider-
ruf des Vertrags sollte die Verpflichtung der Parteien
beenden, den Vertrag zu erfüllen.

(38) Auf den Webseiten für den elektronischen Ge-
schäftsverkehr sollte spätestens bei Beginn des Be-
stellvorgangs klar und deutlich angegeben werden, ob
Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungs-
arten akzeptiert werden.

(39) Es ist wichtig, dass sichergestellt wird, dass die
Verbraucher bei Fernabsatzverträgen, die über Web-
seiten abgeschlossen werden, in der Lage sind, die
Hauptbestandteile des Vertrags vor Abgabe ihrer Be-
stellung vollständig zu lesen und zu verstehen. Zu die-
sem Zweck sollte in dieser Richtlinie dafür Sorge ge-
tragen werden, dass diese Vertragsbestandteile in un-
mittelbarer Nähe der für die Abgabe der Bestellung er-
forderlichen Bestätigung angezeigt werden. Es ist au-
ßerdem wichtig, in Situationen dieser Art sicherzustel-
len, dass die Verbraucher den Zeitpunkt erkennen, zu
dem sie gegenüber dem Unternehmer eine Zahlungs-
verpflichtung eingehen. Aus diesem Grunde sollte die
Aufmerksamkeit der Verbraucher durch eine unmiss-
verständliche Formulierung auf die Tatsache gelenkt
werden, dass die Abgabe der Bestellung eine Zah-
lungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer zur
Folge hat.

(40) Der Umstand, dass die Widerrufsfristen derzeit
sowohl zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten als
auch zwischen Verträgen im Fernabsatz und außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen unter-
schiedlich lang sind, verursacht Rechtsunsicherheit
und Kosten. Die Widerrufsfrist sollte deshalb für
sämtliche im Fernabsatz und außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossene Verträge dieselbe sein.
Bei Dienstleistungsverträgen sollte die Widerrufsfrist
14 Tage nach dem Vertragsabschluss enden. Bei Kauf-
verträgen sollte die Widerrufsfrist 14 Tage nach dem
Tag enden, an dem der Verbraucher oder ein von ihm

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, in den
Besitz der Waren gelangt. Zudem sollte der Verbrau-
cher das Widerrufsrecht ausüben können, bevor die
Waren physisch in Empfang genommen werden.
Wenn der Verbraucher mehrere Waren in einer Bestel-
lung bestellt, diese dann jedoch getrennt geliefert wer-
den, sollte die Widerrufsfrist 14 Tage nach dem Tag
enden, an dem der Verbraucher in den Besitz der zu-
letzt gelieferten Ware gelangt. Werden Waren in meh-
reren Partien oder Teilen geliefert, so sollte die Wi-
derrufsfrist 14 Tage nach dem Tag enden, an dem der
Verbraucher den Besitz an der letzten Partie oder dem
letzten Teil erlangt.

(41) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit ist es
zweckmäßig, die Verordnung (EWG, Euratom)
Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festle-
gung der Regeln für die Fristen, Daten und Termi-
ne (11) auf die Berechnung der in dieser Richtlinie ge-
nannten Fristen anzuwenden. Deshalb sollten alle in
dieser Richtlinie genannten Fristen als in Kalenderta-
gen ausgedrückt zu verstehen sein. Ist für den Anfang
einer nach Tagen bemessenen Frist der Zeitpunkt maß-
gebend, zu dem ein Ereignis eintritt oder eine Hand-
lung vorgenommen wird, so sollte bei der Berechnung
dieser Frist der Tag nicht mitgerechnet werden, auf
den das Ereignis oder die Handlung fällt.

(42) Die Bestimmungen zum Widerrufsrecht sollten
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Beendigung oder die Unwirk-
samkeit eines Vertrags oder die Möglichkeit eines Ver-
brauchers, seine vertraglichen Verpflichtungen vor der
in dem Vertrag festgesetzten Frist zu erfüllen, unbe-
rührt lassen.

(43) Wurde der Verbraucher vor dem Abschluss ei-
nes Fernabsatzvertrags oder außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossenen Vertrags vom Unternehmer
nicht angemessen informiert, so sollte sich die Wi-
derrufsfrist verlängern. Damit jedoch Rechtssicherheit
bezüglich der Dauer der Widerrufsfrist gewährleistet
ist, sollte eine Begrenzung der Frist auf zwölf Monate
eingeführt werden.

(44) Durch Unterschiede in der Art und Weise der
Ausübung des Widerrufsrechts in den Mitgliedstaaten
sind den im grenzüberschreitenden Handel tätigen Un-
ternehmern Kosten entstanden. Die Einführung eines
harmonisierten Musterformulars für den Widerruf, das
der Verbraucher benutzen kann, sollte das Widerrufs-
verfahren vereinfachen und für Rechtssicherheit sor-
gen. Aus diesen Gründen sollten die Mitgliedstaaten
über das unionsweit einheitliche Musterformular hin-
aus keine weiteren Anforderungen an die optische Ge-
staltung des Widerrufs — etwa in Bezug auf die
Schriftgröße — stellen. Dem Verbraucher sollte es je-
doch nach wie vor freistehen, den Vertrag mit seinen
eigenen Worten zu widerrufen, vorausgesetzt, seine an
den Unternehmer gerichtete Erklärung, aus der sei-
ne Widerrufsentscheidung hervorgeht, ist unmissver-
ständlich. Diese Anforderung könnte durch einen
Brief, einen Telefonanruf oder durch die Rücksendung
der Waren, begleitet von einer deutlichen Erklärung,
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erfüllt sein; die Beweislast, dass der Widerruf inner-
halb der in der Richtlinie festgelegten Fristen erfolgt
ist, sollte jedoch dem Verbraucher obliegen. Aus die-
sem Grund ist es im Interesse des Verbrauchers, für
die Mitteilung des Widerrufs an den Unternehmer ei-
nen dauerhaften Datenträger zu verwenden.

(45) Da erfahrungsgemäß viele Verbraucher und
Unternehmer die Kommunikation über die Webseite
des Unternehmers vorziehen, sollte Letzterer die Mög-
lichkeit haben, den Verbrauchern ein Web-Musterfor-
mular für den Widerruf zur Verfügung zu stellen. In
diesem Fall sollte der Unternehmer den Eingang des
Widerrufs unverzüglich bestätigen, beispielsweise per
E-Mail.

(46) Falls der Verbraucher den Vertrag widerruft,
sollte der Unternehmer alle Zahlungen, die er vom
Verbraucher erhalten hat, erstatten; hierzu gehören
auch Zahlungen für Aufwendungen des Unternehmers
im Zusammenhang mit der Lieferung der Waren an
den Verbraucher. Die Erstattung sollte nicht in Form
eines Gutscheins erfolgen, es sei denn, der Verbrau-
cher hat für die ursprüngliche Transaktion Gutscheine
verwendet oder diese ausdrücklich akzeptiert. Wenn
der Verbraucher ausdrücklich eine bestimmte Art der
Lieferung gewählt hat (zum Beispiel eine Expresslie-
ferung innerhalb von 24 Stunden), obwohl der Un-
ternehmer eine normale und allgemein akzeptable Art
der Lieferung angeboten hatte, die geringere Liefer-
kosten verursacht hätte, sollte der Verbraucher den
Kostenunterschied zwischen diesen beiden Arten der
Lieferung tragen.

(47) Manche Verbraucher üben ihr Widerrufsrecht
aus, nachdem sie die Waren in einem größeren Maß
genutzt haben, als zur Feststellung ihrer Beschaffen-
heit, ihrer Eigenschaften und ihrer Funktionsweise nö-
tig gewesen wäre. In diesem Fall sollte der Verbrau-
cher das Widerrufsrecht nicht verlieren, sollte aber für
einen etwaigen Wertverlust der Waren haften. Wenn
er Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren feststellen will, sollte der Verbraucher mit
ihnen nur so umgehen und sie nur so in Augenschein
nehmen, wie er das in einem Geschäft tun dürfte. So
sollte der Verbraucher beispielsweise ein Kleidungs-
stück nur anprobieren, nicht jedoch tragen dürfen. Der
Verbraucher sollte die Waren daher während der Wi-
derrufsfrist mit der gebührenden Sorgfalt behandeln
und in Augenschein nehmen. Die Verpflichtungen des
Verbrauchers im Falle des Widerrufs sollten den Ver-
braucher nicht davon abhalten, sein Widerrufsrecht
auszuüben.

(48) Der Verbraucher sollte verpflichtet sein, die
Waren spätestens 14 Tage nach dem Tag zurückzu-
senden, an dem er den Unternehmer über seinen Wi-
derruf informiert hat. Erfüllt der Unternehmer oder
der Verbraucher die Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der Ausübung des Widerrufsrechts nicht, so
sollten Sanktionen, die gemäß dieser Richtlinie in in-
nerstaatlichen Vorschriften festgelegt sind, sowie ver-
tragsrechtliche Bestimmungen zur Anwendung gelan-
gen.

(49) Es sollten sowohl für Fernabsatzverträge als
auch für außerhalb von Geschäftsräumen geschlosse-
ne Verträge bestimmte Ausnahmen vom Widerrufs-
recht gelten. Ein Widerrufsrecht könnte beispielsweise
in Anbetracht der Beschaffenheit bestimmter Waren
oder Dienstleistungen unzweckmäßig sein. Dies gilt
beispielsweise für Verträge über Wein, der erst lange
nach Abschluss eines Vertrags spekulativer Art gelie-
fert wird; der Wert des Weins hängt dabei von den
Schwankungen der Marktpreise ab („vin en primeur“).
Das Widerrufsrecht sollte weder bei Waren, die nach
Kundenspezifikationen angefertigt werden oder ein-
deutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
sind, wie beispielsweise nach Maß gefertigte Vorhän-
ge, noch beispielsweise bei der Lieferung von Brenn-
stoff, der aufgrund seiner Beschaffenheit nach der Lie-
ferung untrennbar mit anderen Gütern verbunden ist,
Anwendung finden. Die Einräumung eines Widerrufs-
rechts für den Verbraucher könnte auch im Fall be-
stimmter Dienstleistungen unangebracht sein, bei de-
nen der Vertragsabschluss die Bereitstellung von Ka-
pazitäten mit sich bringt, die der Unternehmer im Fall
der Ausübung des Widerrufsrechts möglicherweise
nicht mehr anderweitig nutzen kann. Dies wäre bei-
spielsweise bei Reservierungen in Hotels, für Feri-
enhäuser oder Kultur- oder Sportveranstaltungen der
Fall.

(50) Der Verbraucher sollte auf der einen Seite sein
Widerrufsrecht auch dann ausüben können, wenn er
die Erbringung von Dienstleistungen vor Ende der Wi-
derrufsfrist gewünscht hat. Auf der anderen Seite soll-
te der Unternehmer sichergehen können, dass er für
die von ihm erbrachte Leistung angemessen bezahlt
wird, wenn der Verbraucher sein Widerrufsrecht aus-
übt. Der anteilige Betrag sollte ausgehend vom ver-
traglich vereinbarten Gesamtpreis berechnet werden;
falls der Verbraucher jedoch nachweist, dass der Ge-
samtpreis selbst unverhältnismäßig ist, wird der zu
zahlende Betrag auf der Grundlage des Marktwertes
der erbrachten Dienstleistung berechnet. Der Markt-
wert sollte festgelegt werden, indem der Preis einer
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses von anderen
Unternehmern erbrachten gleichwertigen Dienstleis-
tung zum Vergleich herangezogen wird. Wünscht der
Verbraucher, dass die Dienstleistung vor Ende der Wi-
derrufsfrist erbracht wird, so sollte er dies von daher
ausdrücklich und, bei außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen, auf einem dauerhaften Da-
tenträger verlangen. Ebenso sollte der Unternehmer
den Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger
über eine etwaige Verpflichtung informieren, die Kos-
ten entsprechend dem Anteil der bereits erbrachten
Dienstleistung zu zahlen. Bei Verträgen, die sowohl
Waren als auch Dienstleistungen zum Gegenstand ha-
ben, sollten hinsichtlich der Waren die Vorschriften
dieser Richtlinie über die Rücksendung von Waren
und hinsichtlich der Dienstleistungen die Regelungen
über die Abgeltung von Dienstleistungen gelten.

(51) Die Hauptschwierigkeiten für die Verbraucher
und eine der Hauptquellen für Konflikte mit Unter-
nehmern betreffen die Lieferung von Waren, etwa

Präambel | 1.3. RL 2011/83

- 37 -

RL 2011/
83



wenn Waren beim Transport verloren gehen oder be-
schädigt werden oder zu spät oder unvollständig ge-
liefert werden. Es ist deshalb zweckmäßig, die inner-
staatlichen Vorschriften darüber, wann die Lieferung
erfolgen sollte, zu klären und zu harmonisieren. Der
Ort und die Modalitäten der Lieferung und die Regeln
für die Bestimmung der Bedingungen und des Zeit-
punkts des Übergangs des Eigentums an den Waren
sollten weiterhin dem einzelstaatlichen Recht unterlie-
gen und daher von dieser Richtlinie nicht berührt wer-
den. Die in dieser Richtlinie enthaltenen Lieferregeln
sollten die Möglichkeit für den Verbraucher enthalten,
einem Dritten zu gestatten, in seinem Namen den Be-
sitz an den Waren oder die Kontrolle über die Wa-
ren zu erlangen. Es sollte davon ausgegangen werden,
dass der Verbraucher die Kontrolle über die Waren hat,
wenn er oder ein von ihm angegebener Dritter Zugang
zu den Waren zum Zwecke ihrer Nutzung als Eigentü-
mer oder die Möglichkeit zu ihrer Weiterveräußerung
hat (beispielsweise wenn er die Schlüssel erhalten hat
oder im Besitz der Eigentumsdokumente ist).

(52) Bei Kaufverträgen kann die Lieferung von Wa-
ren auf unterschiedliche Weise und entweder unver-
züglich oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Haben die Vertragsparteien keinen bestimmten Liefer-
termin vereinbart, so sollte der Unternehmer die Wa-
ren so bald wie möglich und in jedem Fall spätestens
binnen 30 Tagen nach Abschluss des Vertrags liefern.
Bei den Vorschriften über verspätete Lieferung soll-
te auch berücksichtigt werden, dass Waren, die spezi-
ell für den Verbraucher hergestellt oder erworben wer-
den müssen, vom Unternehmer nicht ohne erheblichen
Verlust anderweitig verwendet werden können. Da-
her sollte in dieser Richtlinie eine Vorschrift vorgese-
hen werden, mit der dem Unternehmer unter bestimm-
ten Umständen eine zusätzliche angemessene Frist ge-
währt wird. Hat der Unternehmer die Waren nicht in
der mit dem Verbraucher vereinbarten Frist geliefert,
so sollte der Verbraucher, bevor er vom Vertrag zu-
rücktreten kann, den Unternehmer auffordern, die Lie-
ferung innerhalb einer angemessenen zusätzlichen
Frist vorzunehmen, und er sollte das Recht haben,
vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Unternehmer
die Waren auch innerhalb dieser zusätzlichen Frist
nicht liefert. Diese Vorschrift sollte jedoch nicht gel-
ten, wenn sich der Unternehmer in einer unmissver-
ständlichen Erklärung geweigert hat, die Waren zu
liefern. Sie sollte auch nicht gelten, wenn bestimmte
Umstände vorliegen, unter denen die Lieferfrist we-
sentlich ist, wie beispielsweise im Falle eines Hoch-
zeitskleids, das vor der Hochzeit geliefert werden soll-
te. Sie sollte außerdem nicht gelten, wenn Umstände
vorliegen, unter denen der Verbraucher den Unterneh-
mer davon in Kenntnis setzt, dass die Lieferung an
einem bestimmten Datum wesentlich ist. Zu diesem
Zweck kann der Verbraucher die gemäß dieser Richt-
linie angegebenen Kontaktinformationen verwenden.
In diesen speziellen Fällen sollte der Verbraucher be-
rechtigt sein, nach Ablauf der ursprünglich vereinbar-
ten Lieferfrist sofort von dem Vertrag zurückzutreten,
wenn der Unternehmer die Waren nicht fristgerecht

geliefert hat. Diese Richtlinie sollte nationale Bestim-
mungen über die Art und Weise, wie der Verbraucher
dem Unternehmer seinen Willen zum Rücktritt vom
Vertrag mitteilen sollte, nicht berühren.

(53) Neben dem Recht des Verbrauchers, vom Ver-
trag zurückzutreten, wenn der Unternehmer seiner
Pflicht zur Lieferung der Waren gemäß dieser Richt-
linie nicht nachkommt, kann der Verbraucher gemäß
den geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften an-
dere Rechtsbehelfe in Anspruch nehmen, beispiels-
weise dem Unternehmer eine zusätzliche Lieferfrist
gestatten, die Erfüllung des Vertrags durchsetzen,
Zahlungen zurückhalten und Schadensersatz verlan-
gen.

(54) Nach Artikel 52 Absatz 3 der Richtlinie 2007/
64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im
Binnenmarkt (12) sollten die Mitgliedstaaten in der
Lage sein, im Hinblick auf das Bedürfnis, den Wett-
bewerb anzukurbeln und die Nutzung effizienter Zah-
lungsmittel zu fördern, dem Unternehmer zu verbieten
bzw. dessen Recht einzuschränken, vom Verbraucher
Entgelte zu verlangen. In jedem Falle sollte es Unter-
nehmern untersagt werden, von Verbrauchern Entgel-
te zu verlangen, die über die dem Unternehmer für die
Nutzung eines bestimmten Zahlungsmittels entstehen-
den Kosten hinausgehen.

(55) Werden die Waren vom Unternehmer an den
Verbraucher gesendet, so können sich im Falle eines
Verlusts oder einer Beschädigung hinsichtlich des
Zeitpunkts des Risikoübergangs Streitigkeiten erge-
ben. Daher sollte diese Richtlinie vorsehen, dass der
Verbraucher, bevor er in den Besitz der Waren gelangt
ist, vor dem Risiko eines Verlusts oder einer Beschädi-
gung der Waren geschützt ist. Der Verbraucher sollte
während eines vom Unternehmer organisierten oder
durchgeführten Transports geschützt sein, auch wenn
der Verbraucher eine bestimmte Lieferart aus einer
Reihe von Optionen, die der Unternehmer anbietet,
ausgewählt hat. Allerdings sollte diese Bestimmung
nicht für Verträge gelten, bei denen es Sache des Ver-
brauchers ist, die Waren selbst abzuholen oder einen
Beförderer mit der Lieferung zu beauftragen. Was den
Zeitpunkt des Risikoübergangs betrifft, so sollte da-
von ausgegangen werden, dass ein Verbraucher in den
Besitz der Waren gelangt ist, wenn er sie erhalten hat.

(56) Personen oder Organisationen, die nach dem
nationalen Recht ein berechtigtes Interesse daran ha-
ben, die vertraglichen Rechte der Verbraucher zu
schützen, sollten das Recht erhalten, sich an ein Ge-
richt oder eine Verwaltungsbehörde, die über Be-
schwerden entscheiden oder geeignete gerichtliche
Schritte einleiten kann, zu wenden.

(57) Es ist notwendig, dass die Mitgliedstaaten
Sanktionen für Verstöße gegen diese Richtlinie fest-
legen und für deren Durchsetzung sorgen. Die Sank-
tionen sollten wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend sein.

(58) Den Verbrauchern sollte der mit dieser Richt-
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linie gewährte Schutz nicht entzogen werden können.
Ist auf den Vertrag das Recht eines Drittstaats anwend-
bar, so sollte sich die Beurteilung der Frage, ob der
Verbraucher weiterhin von dieser Richtlinie geschützt
wird, nach der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 richten.

(59) Die Kommission sollte nach Konsultation der
Mitgliedstaaten und der betroffenen Akteure untersu-
chen, wie am besten dafür gesorgt werden kann, dass
alle Verbraucher an der Verkaufsstelle auf ihre Rechte
hingewiesen werden.

(60) Da die Richtlinie 2005/29/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005
über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktin-
ternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und
Verbrauchern (Richtlinie über unlautere Geschäfts-
praktiken) (13) die Lieferung von Waren oder die Er-
bringung von Dienstleistungen, die der Verbraucher
nicht bestellt hat, verbietet, jedoch für diesen Fall kei-
nen vertraglichen Rechtsbehelf vorsieht, ist es erfor-
derlich, nunmehr in dieser Richtlinie als vertraglichen
Rechtsbehelf vorzusehen, dass der Verbraucher von
der Verpflichtung zur Erbringung der Gegenleistung
für derartige unbestellte Lieferungen oder Erbringun-
gen befreit ist.

(61) Die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kom-
munikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische
Kommunikation) (14) enthält bereits eine Regelung
für unerbetene Nachrichten und sieht ein hohes Ver-
braucherschutzniveau vor. An den entsprechenden Be-
stimmungen in der Richtlinie 97/7/EG besteht daher
kein Bedarf.

(62) Es ist zweckmäßig, dass die Kommission diese
Richtlinie für den Fall überprüft, dass Binnenmarkt-
hindernisse festgestellt werden. Die Kommission soll-
te bei ihrer Überprüfung besonderes Augenmerk auf
die den Mitgliedstaaten eingeräumten Möglichkeiten
legen, spezifische nationale Bestimmungen beizube-
halten oder einzuführen, einschließlich in bestimmten
Bereichen der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom
5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Ver-
braucherverträgen (15) und der Richtlinie 1999/44/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.
Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgü-
terkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (16).
Diese Überprüfung könnte dazu führen, dass die Kom-
mission einen Vorschlag zur Änderung dieser Richtli-
nie vorlegt; dieser Vorschlag kann auch Änderungen
an anderen Rechtsvorschriften zum Schutz der Ver-
braucher umfassen und sich aus der von der Kom-
mission in ihrer verbraucherpolitischen Strategie ein-
gegangenen Verpflichtung ergeben, den Besitzstand
der Union mit Blick auf die Gewährleistung eines ho-
hen, einheitlichen Verbraucherschutzniveaus zu über-
prüfen.

(63) Die Richtlinien 93/13/EWG and 1999/44/EG
sollten abgeändert werden, um die Mitgliedstaaten da-

zu zu verpflichten, die Kommission über die Annahme
spezifischer innerstaatlicher Vorschriften in bestimm-
ten Bereichen zu informieren.

(64) Die Richtlinien 85/577/EWG und 97/7/EG soll-
ten aufgehoben werden.

(65) Da das Ziel dieser Richtlinie, durch Erreichen
eines hohen Verbraucherschutzniveaus zum ordnungs-
gemäßen Funktionieren des Binnenmarktes beizutra-
gen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
erreicht werden kann und daher besser auf Unionsebe-
ne zu erreichen ist, kann die Union im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische
Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig wer-
den. Entsprechend dem in demselben Artikel genann-
ten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie
nicht über das zum Erreichen dieses Ziels erforderli-
che Maß hinaus.

(66) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den
Grundrechten und Grundsätzen, wie sie insbesondere
mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Uni-
on anerkannt wurden.

(67) Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Ver-
einbarung „Bessere Rechtsetzung“ (17) sind die Mit-
gliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke
und im Interesse der Union eigene Tabellen aufzustel-
len, aus denen im Rahmen des Möglichen die Ent-
sprechungen zwischen dieser Richtlinie und den Um-
setzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese zu
veröffentlichen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I
GEGENSTAND, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

UND GELTUNGSBEREICH

Artikel 1
Gegenstand

Zweck dieser Richtlinie ist es, durch Angleichung be-
stimmter Aspekte der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf Verträge,
die zwischen Verbrauchern und Unternehmern ge-
schlossen werden, ein hohes Verbraucherschutzniveau
zu erreichen und damit zum ordnungsgemäßen Funk-
tionieren des Binnenmarkts beizutragen.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnen die Ausdrücke

1. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die bei von
dieser Richtlinie erfassten Verträgen zu Zwecken han-
delt, die außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen,
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen;

2. „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Per-
son, unabhängig davon, ob letztere öffentlicher oder
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privater Natur ist, die bei von dieser Richtlinie er-
fassten Verträgen selbst oder durch eine andere Per-
son, die in ihrem Namen oder Auftrag handelt, zu
Zwecken tätig wird, die ihrer gewerblichen, geschäft-
lichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet werden können;

3. „Waren“ bewegliche körperliche Gegenstände mit
Ausnahme von Gegenständen, die aufgrund von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen ge-
richtlichen Maßnahmen verkauft werden; als Waren
im Sinne dieser Richtlinie gelten auch Wasser, Gas
und Strom, wenn sie in einem begrenzten Volumen
oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angebo-
ten werden;

4. „nach Verbraucherspezifikation angefertigte Wa-
ren“ Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Entschei-
dung durch den Verbraucher maßgeblich ist;

5. „Kaufvertrag“ jeden Vertrag, durch den der Unter-
nehmer das Eigentum an Waren an den Verbraucher
überträgt oder deren Übertragung zusagt und der Ver-
braucher hierfür den Preis zahlt oder dessen Zahlung
zusagt, einschließlich von Verträgen, die sowohl Wa-
ren als auch Dienstleistungen zum Gegenstand haben;

6. „Dienstleistungsvertrag“ jeden Vertrag, der kein
Kaufvertrag ist und nach dem der Unternehmer eine
Dienstleistung für den Verbraucher erbringt oder de-
ren Erbringung zusagt und der Verbraucher hierfür
den Preis zahlt oder dessen Zahlung zusagt;

7. „Fernabsatzvertrag“ jeden Vertrag, der zwischen
dem Unternehmer und dem Verbraucher ohne gleich-
zeitige körperliche Anwesenheit des Unternehmers
und des Verbrauchers im Rahmen eines für den Fern-
absatz organisierten Vertriebs- bzw. Dienstleistungs-
systems geschlossen wird, wobei bis einschließlich
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausschließlich
ein oder mehrere Fernkommunikationsmittel verwen-
det wird/werden;

8. „außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossener
Vertrag“ jeden Vertrag zwischen dem Unternehmer
und dem Verbraucher,

a) der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des
Unternehmers und des Verbrauchers an einem Ort ge-
schlossen wird, der kein Geschäftsraum des Unterneh-
mers ist;

b) für den der Verbraucher unter den unter Buchstabe
a genannten Umständen ein Angebot gemacht hat;

c) der in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder
durch Fernkommunikationsmittel geschlossen wird,
unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem ande-
ren Ort als den Geschäftsräumen des Unternehmers
bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Un-
ternehmers und des Verbrauchers persönlich und indi-
viduell angesprochen wurde; oder

d) der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von
dem Unternehmer in der Absicht oder mit dem Er-
gebnis organisiert wurde, dass er für den Verkauf von

Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen beim
Verbraucher wirbt und entsprechende Verträge mit
dem Verbraucher abschließt;

9. „Geschäftsräume“

a) unbewegliche Gewerberäume, in denen der Unter-
nehmer seine Tätigkeit dauerhaft ausübt, oder

b) bewegliche Gewerberäume, in denen der Unterneh-
mer seine Tätigkeit für gewöhnlich ausübt;

10. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es
dem Verbraucher oder dem Unternehmer gestattet, an
ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu spei-
chern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke
der Informationen angemessene Dauer einsehen kann,
und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicher-
ten Informationen ermöglicht;

11. „digitale Inhalte“ Daten, die in digitaler Form her-
gestellt und bereitgestellt werden;

12. „Finanzdienstleistung“ jede Bankdienstleistung
sowie jede Dienstleistung im Zusammenhang mit ei-
ner Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung
von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung;

13. „öffentliche Versteigerung“ eine Verkaufsmetho-
de, bei der der Unternehmer Verbrauchern, die bei der
Versteigerung persönlich anwesend sind oder denen
diese Möglichkeit gewährt wird, Waren oder Dienst-
leistungen anbietet, und zwar in einem vom Versteige-
rer durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten ba-
sierenden transparenten Verfahren, bei dem der Bieter,
der den Zuschlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren
oder Dienstleistungen verpflichtet ist;

14. „gewerbliche Garantie“ jede dem Verbraucher ge-
genüber zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung
eingegangene Verpflichtung des Unternehmers oder
eines Herstellers (Garantiegebers), den Kaufpreis zu
erstatten oder die Waren auszutauschen oder nachzu-
bessern oder Dienstleistungen für sie zu erbringen,
falls sie nicht diejenigen Eigenschaften aufweisen
oder andere als die Mängelfreiheit betreffende Anfor-
derungen nicht erfüllen, die in der Garantieerklärung
oder der einschlägigen Werbung, wie sie bei oder vor
dem Abschluss des Vertrags verfügbar war, beschrie-
ben sind;

15. „akzessorischer Vertrag“ einen Vertrag, mit dem
der Verbraucher Waren oder Dienstleistungen erwirbt,
die im Zusammenhang mit einem Fernabsatzvertrag
oder einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
senen Vertrag stehen und bei dem diese Waren oder
Dienstleistungen von dem Unternehmer oder einem
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen diesem Dritten und dem Unternehmer geliefert
oder erbracht werden.

Artikel 3
Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt unter den Bedingungen und
in dem Umfang, wie sie in ihren Bestimmungen fest-
gelegt sind, für jegliche Verträge, die zwischen einem

1.3. RL 2011/83 | Art 3

- 40 -

RL 2011/
83



Unternehmer und einem Verbraucher geschlossen
werden. Sie gilt auch für Verträge über die Lieferung
von Wasser, Gas, Strom oder Fernwärme, einschließ-
lich durch öffentliche Anbieter, sofern diese Güter auf
vertraglicher Basis geliefert werden.

(2) Kollidiert eine Bestimmung dieser Richtlinie mit
einer Bestimmung eines anderen Unionsrechtsakts,
der spezifische Sektoren regelt, so hat die Bestim-
mung dieses anderen Unionsrechtsakts Vorrang und
findet auf diese spezifischen Sektoren Anwendung.

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für Verträge

a) über soziale Dienstleistungen, einschließlich der
Bereitstellung und Vermietung von Sozialwohnungen,
der Kinderbetreuung oder der Unterstützung von dau-
erhaft oder vorübergehend hilfsbedürftigen Familien
oder Personen, einschließlich Langzeitpflege;

b) über Gesundheitsdienstleistungen gemäß Artikel 3
Buchstabe a der Richtlinie 2011/24/EU, unabhängig
davon, ob sie von einer Einrichtung des Gesundheits-
wesens erbracht werden;

c) über Glücksspiele, die einen geldwerten Einsatz
verlangen, einschließlich Lotterien, Glücksspiele in
Spielkasinos und Wetten;

d) über Finanzdienstleistungen;

e) über die Begründung, den Erwerb oder die Übertra-
gung von Eigentum oder anderen Rechten an Immobi-
lien;

f) über den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Um-
baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden oder die
Vermietung von Wohnraum;

g) über Pauschalreisen im Sinne des Artikels 3 Num-
mer 2 der Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates ( 1 ).

Artikel 6 Absatz 7, Artikel 8 Absätze 2 und 6 und Ar-
tikel 19, Artikel 21 und Artikel 22 der vorliegenden
Richtlinie gelten für Pauschalreisen im Sinne des Ar-
tikels 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2015/2302 in
Bezug auf Reisende im Sinne des Artikels 3 Nummer
6 der genannten Richtlinie entsprechend;

h) die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2008/122/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Januar 2009 über den Schutz der Verbraucher im
Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnut-
zungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaub-
sprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträ-
gen ( 2 ) fallen;

i) die nach dem Recht der Mitgliedstaaten vor einem
öffentlichen Amtsträger geschlossen werden, der ge-
setzlich zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ver-
pflichtet ist und durch umfassende rechtliche Aufklä-
rung sicherzustellen hat, dass der Verbraucher den
Vertrag nur aufgrund gründlicher rechtlicher Prüfung
und in Kenntnis seiner rechtlichen Tragweite ab-
schließt;

j) über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken
oder sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen
Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am
Arbeitsplatz eines Verbrauchers von einem Unterneh-
mer im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten
geliefert werden;

k) über die Beförderung von Personen mit Ausnahme
des Artikels 8 Absatz 2 und der Artikel 19 und 22;

l) die unter Verwendung von Warenautomaten oder
automatisierten Geschäftsräumen geschlossen wer-
den;

m) die mit Betreibern von Telekommunikationsmit-
teln mit Hilfe öffentlicher Fernsprecher zu deren Nut-
zung geschlossen werden oder die zur Nutzung einer
einzelnen von einem Verbraucher hergestellten Tele-
fon-, Internet- oder Faxverbindung geschlossen wer-
den.

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, diese
Richtlinie auf außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossene Verträge, bei denen die vom Verbraucher
zu zahlende Gegenleistung 50 EUR nicht überschrei-
tet, nicht anzuwenden und keine entsprechenden na-
tionalen Bestimmungen aufrechtzuerhalten oder ein-
zuführen. Die Mitgliedstaaten können in den nationa-
len Rechtsvorschriften einen niedrigeren Schwellen-
wert festsetzen.

(5) Diese Richtlinie lässt das allgemeine innerstaat-
liche Vertragsrecht wie die Bestimmungen über die
Wirksamkeit, das Zustandekommen oder die Wirkun-
gen eines Vertrags, soweit Aspekte des allgemeinen
Vertragsrechts in dieser Richtlinie nicht geregelt wer-
den, unberührt.

(6) Diese Richtlinie hindert Unternehmer nicht daran,
Verbrauchern Vertragsbedingungen anzubieten, die
über den in dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz hin-
ausgehen.

Artikel 4
Grad der Harmonisierung

Sofern diese Richtlinie nichts anderes bestimmt, erhal-
ten die Mitgliedstaaten weder von den Bestimmungen
dieser Richtlinie abweichende innerstaatliche Rechts-
vorschriften aufrecht noch führen sie solche ein; dies
gilt auch für strengere oder weniger strenge Rechts-
vorschriften zur Gewährleistung eines anderen Ver-
braucherschutzniveaus.
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KAPITEL II
INFORMATION DER VERBRAUCHER BEI

ANDEREN ALS FERNABSATZVERTRÄGEN
ODER AUSSERHALB VON GESCHÄFTSRÄU-

MEN GESCHLOSSENEN VERTRÄGEN

Artikel 5
Informationspflichten bei anderen als Fernabsatz-
verträgen oder außerhalb von Geschäftsräumen

geschlossenen Verträgen

(1) Bevor der Verbraucher durch einen anderen als ei-
nen Fernabsatzvertrag oder einen außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Vertrag oder ein ent-
sprechendes Vertragsangebot gebunden ist, informiert
der Unternehmer den Verbraucher in klarer und ver-
ständlicher Weise über Folgendes, sofern sich diese
Informationen nicht bereits unmittelbar aus den Um-
ständen ergeben:

a) die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder
Dienstleistungen in dem für den Datenträger und die
Waren oder Dienstleistungen angemessenen Umfang;

b) die Identität des Unternehmers, beispielsweise sei-
nen Handelsnamen und die Anschrift des Ortes, an
dem er niedergelassen ist, sowie seine Telefonnum-
mer;

c) den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen
einschließlich aller Steuern und Abgaben oder in den
Fällen, in denen der Preis aufgrund der Beschaffenheit
der Ware oder der Dienstleistung vernünftigerweise
nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der
Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzli-
chen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten oder in den
Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht
im Voraus berechnet werden können, die Tatsache,
dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können;

d) gegebenenfalls die Zahlungs-, Liefer- und Leis-
tungsbedingungen, den Termin, bis zu dem die Waren
zu liefern oder die Dienstleistung zu erbringen der Un-
ternehmer sich verpflichtet hat, sowie das Verfahren
des Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden;

e) zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines
gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die Waren ge-
gebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von
Kundendienstleistungen nach dem Verkauf und ge-
werblichen Garantien;

f) gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die
Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge
oder sich automatisch verlängernder Verträge;

g) gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhal-
te, einschließlich anwendbarer technischer Schutz-
maßnahmen für solche Inhalte;

h) gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Inter-
operabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software,
soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder ver-
nünftigerweise bekannt sein muss;

(2) Absatz 1 gilt auch dann für Verträge über die Lie-

ferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in
einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten
Menge zum Verkauf angeboten werden, von Fernwär-
me oder von digitalen Inhalten, die nicht auf einem
körperlichen Datenträger geliefert werden.

(3) Die Mitgliedstaaten sind nicht dazu verpflichtet,
Absatz 1 auf Verträge anzuwenden, die Geschäfte des
täglichen Lebens zum Gegenstand haben und zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sofort erfüllt wer-
den.

(4) Die Mitgliedstaaten können für Verträge, auf die
dieser Artikel anwendbar ist, zusätzliche vorvertrag-
liche Informationspflichten einführen oder aufrecht-
erhalten.

KAPITEL III
INFORMATION DER VERBRAUCHER UND

WIDERRUFSRECHT BEI FERNABSATZ- UND
AUSSERHALB VON GESCHÄFTSRÄUMEN

GESCHLOSSENEN VERTRÄGEN

Artikel 6
Informationspflichten bei Fernabsatz- und außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-

gen

(1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag im
Fernabsatz oder einen außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossenen Vertrag oder ein entsprechendes
Vertragsangebot gebunden ist, informiert der Unter-
nehmer den Verbraucher in klarer und verständlicher
Weise über Folgendes:

a) die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder
Dienstleistungen, in dem für das Kommunikationsmit-
tel und die Waren oder Dienstleistungen angemesse-
nen Umfang;

b) die Identität des Unternehmers, beispielsweise sei-
nen Handelsnamen;

c) die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer
niedergelassen ist, und gegebenenfalls seine Telefon-
nummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse, damit der
Verbraucher schnell Kontakt zu ihm aufnehmen und
effizient mit ihm kommunizieren kann, sowie gegebe-
nenfalls die Anschrift und die Identität des Unterneh-
mers, in dessen Auftrag er handelt;

d) falls diese von der gemäß Buchstabe c angegebenen
Anschrift abweicht, die Geschäftsanschrift des Un-
ternehmers und gegebenenfalls die Geschäftsanschrift
des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, an
die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wen-
den kann;

e) den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen
einschließlich aller Steuern und Abgaben, oder in den
Fällen, in denen der Preis aufgrund der Beschaffenheit
der Waren oder Dienstleistungen vernünftigerweise
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nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der
Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzli-
chen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und alle
sonstigen Kosten, oder in den Fällen, in denen diese
Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet
werden können, die Tatsache, dass solche zusätzliche
Kosten anfallen können. Im Falle eines unbefristeten
Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags umfasst der
Gesamtpreis die pro Abrechnungszeitraum anfallen-
den Gesamtkosten. Wenn für einen solchen Vertrag
Festbeträge in Rechnung gestellt werden, umfasst der
Gesamtpreis ebenfalls die monatlichen Gesamtkosten.
Wenn die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im
Voraus berechnet werden können, ist die Art der Preis-
berechnung anzugeben;

f) die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsab-
schluss genutzten Fernkommunikationstechnik, sofern
diese nicht nach dem Grundtarif berechnet werden;

g) die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen,
den Termin, bis zu dem sich der Unternehmer ver-
pflichtet, die Waren zu liefern oder die Dienstleistung
zu erbringen, und gegebenenfalls das Verfahren des
Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden;

h) im Falle des Bestehens eines Widerrufsrechts die
Bedingungen, Fristen und Verfahren für die Ausübung
dieses Rechts gemäß Artikel 11 Absatz 1 sowie das
Muster-Widerrufsformular gemäß Anhang I Teil B;

i) gegebenenfalls den Hinweis, dass der Verbraucher
im Widerrufsfall die Kosten für die Rücksendung der
Waren zu tragen hat und bei Fernabsatzverträgen die
Kosten für die Rücksendung der Waren, wenn die Wa-
ren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht auf dem nor-
malen Postweg zurückgesendet werden können;

j) den Hinweis, dass, falls der Verbraucher das Wider-
rufsrecht nach Erklärung eines Verlangens gemäß Ar-
tikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 8 ausübt, der
Verbraucher verpflichtet ist, dem Unternehmer einen
angemessenen Betrag gemäß Artikel 14 Absatz 3 zu
leisten;

k) in Fällen, in denen gemäß Artikel 16 kein Wider-
rufsrecht besteht, den Hinweis, dass der Verbraucher
nicht über ein Widerrufsrecht verfügt, oder gegebe-
nenfalls die Umstände, unter denen der Verbraucher
sein Widerrufsrecht verliert;

l) den Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen
Gewährleistungsrechts für die Waren;

m) gegebenenfalls den Hinweis auf das Bestehen und
die Bedingungen von Kundendienst, Kundendienst-
leistungen und gewerblichen Garantien;

n) gegebenenfalls den Hinweis auf bestehende ein-
schlägige Verhaltenskodizes gemäß Artikel 2 Buchsta-
be f der Richtlinie 2005/29/EG und darauf, wie Exem-
plare davon erhalten werden können;

o) gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die
Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge
oder sich automatisch verlängernder Verträge;

p) gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtun-
gen, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht;

q) gegebenenfalls den Hinweis auf die Tatsache, dass
der Unternehmer vom Verbraucher die Stellung einer
Kaution oder die Leistung anderer finanzieller Sicher-
heiten verlangen kann, sowie deren Bedingungen;

r) gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte,
einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaß-
nahmen für solche Inhalte;

s) gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Inter-
operabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software,
soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder ver-
nünftigerweise bekannt sein dürfte;

t) gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu ei-
nem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbe-
helfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist,
und die Voraussetzungen für diesen Zugang.

(2) Absatz 1 gilt auch dann für Verträge über die Lie-
ferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in
einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten
Menge zum Verkauf angeboten werden, von Fernwär-
me oder von digitalen Inhalten, die nicht auf einem
körperlichen Datenträger geliefert werden.

(3) Im Falle einer öffentlichen Versteigerung können
anstelle der in Absatz 1 Buchstaben b, c und d ge-
nannten Informationen die entsprechenden Angaben
des Versteigerers übermittelt werden.

(4) Die Informationen nach Absatz 1 Buchstaben h, i
und j können mittels der Muster-Widerrufsbelehrung
gemäß Anhang I Teil A gegeben werden. Die Informa-
tionspflicht des Unternehmers gemäß Absatz 1 Buch-
staben h, i und j ist erfüllt, wenn der Unternehmer die-
ses Informationsformular zutreffend ausgefüllt dem
Verbraucher übermittelt hat.

(5) Die Informationen nach Absatz 1 sind fester Be-
standteil des Fernabsatzvertrags oder des außerhalb
von Geschäftsräumen abgeschlossenen Vertrags und
dürfen nicht geändert werden, es sei denn, die Ver-
tragsparteien vereinbaren ausdrücklich etwas anderes.

(6) Ist der Unternehmer seiner Pflicht zur Information
über die zusätzlichen und sonstigen Kosten gemäß
Absatz 1 Buchstabe e oder über die Kosten für die
Rücksendung der Waren gemäß Absatz 1 Buchstabe i
nicht nachgekommen, so hat der Verbraucher die zu-
sätzlichen und sonstigen Kosten nicht zu tragen.

(7) Die Mitgliedstaaten können sprachliche Anforde-
rungen in Bezug auf die Vertragsinformationen in ih-
rem nationalen Recht aufrechterhalten oder einführen,
um damit sicherzustellen, dass diese Angaben vom
Verbraucher ohne Weiteres verstanden werden.

(8) Die in dieser Richtlinie festgelegten Informations-
pflichten gelten zusätzlich zu den Informationspflich-
ten nach der Richtlinie 2006/123/EG und der Richtli-
nie 2000/31/EG und hindern die Mitgliedstaaten nicht
daran, zusätzliche Informationspflichten im Einklang
mit jenen Richtlinien vorzusehen.
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Unbeschadet des Unterabsatzes 1 hat bei Kollisionen
zwischen einer Bestimmung der Richtlinie 2006/123/
EG oder der Richtlinie 2000/31/EG betreffend den
Inhalt der Information und die Art und Weise, wie
die Information bereitzustellen ist, und einer Bestim-
mung dieser Richtlinie die Bestimmung dieser Richt-
linie Vorrang.

(9) Die Beweislast für die Erfüllung der in diesem
Kapitel genannten Informationspflichten obliegt dem
Unternehmer.

Artikel 7
Formale Anforderungen für außerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossene Verträge

(1) Bei Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen werden, stellt der Unternehmer die
in Artikel 6 Absatz 1 vorgeschriebenen Informationen
dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbrau-
cher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften
Datenträger bereit. Diese Informationen müssen les-
bar und in klarer und verständlicher Sprache abgefasst
sein.

(2) Der Unternehmer stellt dem Verbraucher eine Ko-
pie des unterzeichneten Vertragsdokuments oder die
Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf Papier
oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem
anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung, wo-
bei diese Kopie gegebenenfalls auch die Bestätigung
der vorher ausdrücklich erklärten Zustimmung und
der Kenntnisnahme des Verbrauchers gemäß Artikel
16 Buchstabe m umfasst.

(3) Möchte ein Verbraucher, dass die Dienstleistung
oder die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn
sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer
bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden,
oder von Fernwärme während der Widerrufsfrist ge-
mäß Artikel 9 Absatz 2 beginnt, so fordert der Unter-
nehmer den Verbraucher dazu auf, ein entsprechendes
ausdrückliches Verlangen auf einem dauerhaften Da-
tenträger zu erklären.

(4) Wenn der Verbraucher bei Verträgen, die außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossen werden, aus-
drücklich die Dienste des Unternehmers zur Ausfüh-
rung von Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten an-
gefordert hat, der Unternehmer und der Verbraucher
ihre vertraglichen Verpflichtungen sofort erfüllen und
das vom Verbraucher zu zahlende Entgelt 200 EUR
nicht übersteigt, gilt:

a) Der Unternehmer stellt dem Verbraucher die in Ar-
tikel 6 Absatz 1 Buchstaben b und c genannten In-
formationen sowie Informationen über die Höhe des
Preises oder die Art der Preisberechnung zusammen
mit einem Kostenvoranschlag über die Gesamtkosten
auf Papier oder, wenn der Verbraucher dem zustimmt,
einem anderen dauerhaften Datenträger zur Verfü-
gung. Der Unternehmer stellt die in Artikel 6 Absatz
1 Buchstaben a, h und k genannten Informationen zur
Verfügung, kann jedoch davon absehen, diese auf Pa-
pier oder einem anderen dauerhaften Datenträger be-

reitzustellen, wenn der Verbraucher sich damit aus-
drücklich einverstanden erklärt.

b) Die gemäß Absatz 2 dieses Artikels bereitgestellte
Bestätigung des Vertrags muss die in Artikel 6 Absatz
1 genannten Informationen beinhalten.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, diesen Ab-
satz nicht anzuwenden.

(5) Die Mitgliedstaaten legen hinsichtlich der Erfül-
lung der in dieser Richtlinie festgelegten Informati-
onspflichten keine weiteren formellen vorvertragli-
chen Informationsanforderungen fest.

Artikel 8
Formale Anforderungen bei Fernabsatzverträgen

(1) Bei Fernabsatzverträgen erteilt der Unternehmer
die in Artikel 6 Absatz 1 vorgeschriebenen Informa-
tionen dem Verbraucher in klarer und verständlicher
Sprache in einer den benutzten Fernkommunikations-
mitteln angepassten Weise bzw. stellt diese Informa-
tionen entsprechend zur Verfügung. Soweit diese In-
formationen auf einem dauerhaften Datenträger be-
reitgestellt werden, müssen sie lesbar sein.

(2) Wenn ein auf elektronischem Wege geschlossener
Fernabsatzvertrag den Verbraucher zur Zahlung ver-
pflichtet, weist der Unternehmer den Verbraucher klar
und in hervorgehobener Weise, und unmittelbar bevor
dieser seine Bestellung tätigt, auf die in Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstaben a, e, o und p genannten Informatio-
nen hin.

Der Unternehmer sorgt dafür, dass der Verbraucher
bei der Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass die Be-
stellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden
ist. Wenn der Bestellvorgang die Aktivierung einer
Schaltfläche oder eine ähnliche Funktion umfasst, ist
diese Schaltfläche oder entsprechende Funktion gut
lesbar ausschließlich mit den Worten „zahlungspflich-
tig bestellen“ oder einer entsprechenden eindeutigen
Formulierung zu kennzeichnen, die den Verbraucher
darauf hinweist, dass die Bestellung mit einer Zah-
lungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer ver-
bunden ist. Wenn der Unternehmer diesen Unterabsatz
nicht einhält, ist der Verbraucher durch den Vertrag
oder die Bestellung nicht gebunden.

(3) Auf Webseiten für den elektronischen Geschäfts-
verkehr wird spätestens bei Beginn des Bestellvor-
gangs klar und deutlich angegeben, ob Lieferbe-
schränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel
akzeptiert werden.

(4) Wird der Vertrag mittels eines Fernkommunika-
tionsmittels geschlossen, auf dem für die Darstellung
der Informationen nur begrenzter Raum bzw. begrenz-
te Zeit zur Verfügung steht, so hat der Unternehmer
über das jeweilige Fernkommunikationsmittel vor
dem Abschluss des Vertrags zumindest diejenigen
vorvertraglichen Informationen zu erteilen, die die in
Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, b, e, h und o genann-
ten wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienst-
leistungen, die Identität des Unternehmers, den Ge-
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samtpreis, das Widerrufsrecht, die Vertragslaufzeit
und die Bedingungen der Kündigung unbefristeter
Verträge betreffen. Die anderen in Artikel 6 Absatz
1 genannten Informationen hat der Unternehmer dem
Verbraucher in geeigneter Weise im Einklang mit Ab-
satz 1 dieses Artikels zu erteilen.

(5) Ruft der Unternehmer den Verbraucher im Hin-
blick auf den Abschluss eines Fernabsatzvertrags an,
so hat er unbeschadet des Absatzes 4 zu Beginn des
Gesprächs mit dem Verbraucher seine Identität und
gegebenenfalls die Identität der Person, in deren Auf-
trag er anruft, sowie den geschäftlichen Zweck des
Anrufs offenzulegen.

(6) Für Fernabsatzverträge, die telefonisch geschlos-
sen werden, können die Mitgliedstaaten vorsehen,
dass der Unternehmer dem Verbraucher das Angebot
bestätigen muss und der Verbraucher erst dann gebun-
den ist, wenn er das Angebot unterzeichnet oder sein
schriftliches Einverständnis übermittelt hat. Die Mit-
gliedstaaten können ferner vorsehen, dass solche Be-
stätigungen auf einem dauerhaften Datenträger erfol-
gen müssen.

(7) Der Unternehmer stellt dem Verbraucher die Be-
stätigung des geschlossenen Vertrags innerhalb einer
angemessenen Frist nach dem Abschluss des Fern-
absatzvertrags auf einem dauerhaften Datenträger zur
Verfügung, und zwar spätestens bei der Lieferung der
Waren oder bevor die Ausführung der Dienstleistung
beginnt. Diese Bestätigung enthält:

a) alle in Artikel 6 Absatz 1 genannten Informationen,
es sei denn, der Unternehmer hat dem Verbraucher
diese Informationen bereits vor dem Abschluss des
Fernabsatzvertrags auf einem dauerhaften Datenträger
zukommen lassen, und

b) gegebenenfalls die Bestätigung der vorherigen aus-
drücklichen Zustimmung und der Kenntnisnahme des
Verbrauchers gemäß Artikel 16 Buchstabe m.

(8) Möchte ein Verbraucher, dass die Dienstleistung
oder die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn
sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer
bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden,
oder von Fernwärme während der Widerrufsfrist ge-
mäß Artikel 9 Absatz 2 beginnt, so fordert der Unter-
nehmer den Verbraucher dazu auf, ein entsprechendes
ausdrückliches Verlangen zu erklären.

(9) Dieser Artikel berührt nicht die Bestimmungen
über den Abschluss von elektronischen Verträgen und
Bestellungen gemäß den Artikeln 9 und 11 der Richt-
linie 2000/31/EG.

(10) Die Mitgliedstaaten legen hinsichtlich der Er-
füllung der in dieser Richtlinie festgelegten Informa-
tionspflichten keine weiteren formellen vorvertragli-
chen Informationsanforderungen fest.

Artikel 9
Widerrufsrecht

(1) Sofern nicht eine der Ausnahmen gemäß Artikel

16 Anwendung findet, steht dem Verbraucher eine
Frist von 14 Tagen zu, in der er einen Fernabsatz- oder
einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Vertrag ohne Angabe von Gründen und ohne andere
Kosten als in Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 14 vor-
gesehen widerrufen kann.

(2) Unbeschadet des Artikels 10 endet die in Absatz 1
dieses Artikels vorgesehene Widerrufsfrist

a) bei Dienstleistungsverträgen 14 Tage ab dem Tag
des Vertragsabschlusses,

b) bei Kaufverträgen 14 Tage ab dem Tag, an dem
der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, in den physischen
Besitz der Waren gelangt, oder

i) wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen
einer einheitlichen Bestellung bestellt hat, die getrennt
geliefert werden, ab dem Tag, an dem der Verbraucher
oder ein vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, in den physischen Besitz der letzten
Ware gelangt,

ii) bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendun-
gen oder Stücken ab dem Tag, an dem der Verbraucher
oder ein vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, in den physischen Besitz der letzten
Teilsendung oder des letzten Stücks gelangt,

iii) bei Verträgen zur regelmäßigen Lieferung von Wa-
ren über einen festgelegten Zeitraum hinweg ab dem
Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbrau-
cher benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, in
den physischen Besitz der ersten Ware gelangt,

c) bei Verträgen über die Lieferung von Wasser, Gas
oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Vo-
lumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf
angeboten werden, von Fernwärme oder von digitalen
Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger
geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses.

(3) Die Mitgliedstaaten verbieten den Vertragspartei-
en eine Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen
während der Widerrufsfrist nicht. Die Mitgliedstaaten
können jedoch bei außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen innerstaatliche Rechtsvor-
schriften aufrechterhalten, die dem Unternehmer ver-
bieten, innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach
Vertragsabschluss Zahlung vom Verbraucher zu for-
dern und entgegenzunehmen.

Artikel 10
Nichtaufklärung über das Widerrufsrecht

(1) Hat der Unternehmer den Verbraucher nicht ge-
mäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h über sein Wider-
rufsrecht belehrt, so läuft die Widerrufsfrist 12 Monate
nach Ablauf der ursprünglichen Widerrufsfrist gemäß
Artikel 9 Absatz 2 ab.

(2) Hat der Unternehmer dem Verbraucher die in Ab-
satz 1 genannten Informationen binnen 12 Monaten ab
dem in Artikel 9 Absatz 2 genannten Tag erteilt, so en-

Art 9 - Art 10 | 1.3. RL 2011/83

- 45 -

RL 2011/
83



det die Widerrufsfrist 14 Tage nach dem Tag, an dem
der Verbraucher diese Informationen erhalten hat.

Artikel 11
Ausübung des Widerrufsrechts

(1) Der Verbraucher informiert den Unternehmer vor
Ablauf der Widerrufsfrist über seinen Entschluss, den
Vertrag zu widerrufen. Der Verbraucher kann zu die-
sem Zweck entweder

a) das Muster-Widerrufsformular des Anhangs I Teil
B verwenden oder

b) eine entsprechende Erklärung in beliebiger anderer
Form abgeben, aus der sein Entschluss zum Widerruf
des Vertrags eindeutig hervorgeht.

Die Mitgliedstaaten legen für das Muster-Widerrufs-
formular keine weiteren Formvorschriften außer den
in Anhang I Teil B genannten fest.

(2) Die in Artikel 9 Absatz 2 und in Artikel 10 ge-
nannte Widerrufsfrist ist gewahrt, wenn der Verbrau-
cher die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

(3) Der Unternehmer kann dem Verbraucher zusätz-
lich zu den in Absatz 1 genannten Möglichkeiten auch
die Wahl einräumen, entweder das Muster-Widerrufs-
formular des Anhangs I Teil B oder eine entsprechen-
de eindeutige Erklärung in beliebiger anderer Form
auf der Webseite des Unternehmers elektronisch aus-
zufüllen und abzuschicken. In diesen Fällen hat der
Unternehmer dem Verbraucher unverzüglich auf ei-
nem dauerhaften Datenträger eine Bestätigung über
den Eingang eines solchen Widerrufs zu übermitteln.

(4) Die Beweislast für die Ausübung des Widerrufs-
rechts nach diesem Artikel obliegt dem Verbraucher.

Artikel 12
Wirkungen des Widerrufs

Mit der Ausübung des Widerrufsrechts enden die Ver-
pflichtungen der Vertragsparteien

a) zur Erfüllung des Fernabsatz- oder außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags oder

b) zum Abschluss des Fernabsatz- oder außerhalb von
Geschäftsräumen abgeschlossenen Vertrags, sofern
der Verbraucher dazu ein Angebot abgegeben hat.

Artikel 13
Pflichten des Unternehmers im Widerrufsfall

(1) Der Unternehmer hat alle Zahlungen, die er vom
Verbraucher erhalten hat, gegebenenfalls einschließ-
lich der Lieferkosten, unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem er gemäß Artikel 11 über den Entschluss
des Verbrauchers informiert wird, den Vertrag zu wi-
derrufen.

Der Unternehmer nimmt die Rückzahlung gemäß Un-
terabsatz 1 unter Verwendung desselben Zahlungsmit-
tels vor, das vom Verbraucher bei der ursprünglichen

Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, mit dem
Verbraucher wurde ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart, und vorausgesetzt, für den Verbraucher fallen
infolge einer solchen Rückzahlung keine Kosten an.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 ist der Unternehmer
nicht verpflichtet, zusätzliche Kosten zu erstatten,
wenn sich der Verbraucher ausdrücklich für eine ande-
re Art der Lieferung als die vom Unternehmer ange-
botene, günstigste Standardlieferung entschieden hat.

(3) Bei Kaufverträgen kann der Unternehmer die
Rückzahlung verweigern, bis er die Waren wieder zu-
rückerhalten hat oder bis der Verbraucher den Nach-
weis erbracht hat, dass er die Waren zurückgeschickt
hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist, es
sei denn, der Unternehmer hat angeboten, die Waren
selbst abzuholen.

Artikel 14
Pflichten des Verbrauchers im Widerrufsfall

(1) Der Verbraucher hat die Waren unverzüglich und
in jedem Fall spätestens nach 14 Tagen ab dem Tag,
an dem er dem Unternehmer gemäß Artikel 11 seinen
Entschluss mitgeteilt hat, den Vertrag zu widerrufen,
an den Unternehmer oder eine von diesem zur Ent-
gegennahme der Waren ermächtigte Person zurückzu-
senden oder zu übergeben, es sei denn, der Unterneh-
mer hat angeboten, die Waren selbst abzuholen. Die
Frist ist gewahrt, wenn der Verbraucher die Waren vor
Ablauf der Frist von 14 Tagen absendet.

Der Verbraucher hat nur die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren zu tragen, es sei denn, der
Unternehmer hat sich bereit erklärt, diese Kosten zu
tragen oder der Unternehmer hat es unterlassen, den
Verbraucher darüber zu unterrichten, dass er diese
Kosten zu tragen hat.

Im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen, bei denen die Waren zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses zur Wohnung des Ver-
brauchers geliefert worden sind, holt der Unternehmer
die Waren auf eigene Kosten ab, wenn die Waren so
beschaffen sind, dass sie normalerweise nicht per Post
zurückgesandt werden können.

(2) Der Verbraucher haftet für einen etwaigen Wert-
verlust der Waren nur, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit den Waren zurückzuführen ist. Der Ver-
braucher haftet in keinem Fall für den Wertverlust der
Waren, wenn er vom Unternehmer nicht gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe h über sein Widerrufsrecht
belehrt wurde.

(3) Übt ein Verbraucher das Widerrufsrecht aus,
nachdem er ein Verlangen gemäß Artikel 7 Absatz 3
oder Artikel 8 Absatz 8 erklärt hat, so zahlt er dem
Unternehmer einen Betrag, der verhältnismäßig dem
entspricht, was bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
braucher den Unternehmer von der Ausübung des Wi-
derrufsrechts unterrichtet, im Vergleich zum Gesamt-
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umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen ge-
leistet worden ist. Der anteilige Betrag, den der Ver-
braucher an den Unternehmer zu zahlen hat, wird auf
der Grundlage des vertraglich vereinbarten Gesamt-
preises berechnet. Ist der Gesamtpreis überhöht, so
wird der anteilige Betrag auf der Grundlage des
Marktwerts der erbrachten Leistung berechnet.

(4) Der Verbraucher hat nicht aufzukommen für:

a) Dienstleistungen, die Lieferung von Wasser, Gas
oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Vo-
lumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf
angeboten werden, oder von Fernwärme, die während
der Widerrufsfrist ganz oder teilweise erbracht wur-
den, wenn

i) der Unternehmer es unterlassen hat, die Informatio-
nen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben h oder j be-
reitzustellen oder

ii) der Verbraucher nicht ausdrücklich gemäß Artikel
7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 8 verlangt hat, dass
die Erbringung der Leistung während der Widerrufs-
frist beginnen soll, oder

b) die vollständige oder teilweise Bereitstellung von
digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen
Datenträger geliefert werden, wenn

i) der Verbraucher sich nicht zuvor ausdrücklich damit
einverstanden erklärt hat, dass die Erfüllung des Ver-
trags vor Ablauf der Frist von 14 Tagen gemäß Artikel
9 beginnt, oder

ii) der Verbraucher nicht zur Kenntnis genommen hat,
dass er mit seiner Zustimmung sein Widerrufsrecht
verliert, oder

iii) der Unternehmer es unterlassen hat, eine Bestäti-
gung gemäß Artikel 7 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz
7 zur Verfügung zu stellen.

(5) Sofern in Artikel 13 Absatz 2 und diesem Artikel
nichts anderes vorgesehen ist, kann der Verbraucher
aufgrund der Ausübung seines Widerrufsrechts nicht
in Anspruch genommen werden.

Artikel 15
Wirkungen der Ausübung des Widerrufsrechts

auf akzessorische Verträge

(1) Unbeschadet des Artikels 15 der Richtlinie 2008/
48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge (
3 ) werden, wenn der Verbraucher sein Recht auf Wi-
derruf eines im Fernabsatz oder außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Vertrags gemäß den Ar-
tikeln 9 bis 14 dieser Richtlinie ausübt, auch alle ak-
zessorischen Verträge automatisch beendet, ohne dass
dem Verbraucher dafür Kosten entstehen dürfen, außer
solchen, die gemäß Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 14
dieser Richtlinie vorgesehen sind.

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Einzelheiten bezüg-
lich der Beendigung dieser Verträge fest.

Artikel 16
Ausnahmen vom Widerrufsrecht

Die Mitgliedstaaten sehen bei Fernabsatzverträgen
und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen kein Widerrufsrecht nach den Artikeln 9 bis
15 vor, wenn

a) bei Dienstleistungsverträgen die Dienstleistung
vollständig erbracht worden ist, wenn der Unterneh-
mer die Erbringung mit der vorherigen ausdrücklichen
Zustimmung des Verbrauchers und dessen Kenntnis-
nahme, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert, be-
gonnen hatte;

b) Waren oder Dienstleistungen geliefert werden, de-
ren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt
abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat
und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können;

c) Waren geliefert werden, die nach Kundenspezifika-
tion angefertigt werden oder eindeutig auf die persön-
lichen Bedürfnisse zugeschnitten sind;

d) Waren geliefert werden, die schnell verderben kön-
nen oder deren Verfallsdatum schnell überschritten
würde;

e) versiegelte Waren geliefert werden, die aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegrün-
den nicht zur Rückgabe geeignet sind und deren Ver-
siegelung nach der Lieferung entfernt wurde;

f) Waren geliefert werden, die nach der Lieferung auf-
grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen
Gütern vermischt wurden;

g) alkoholische Getränke geliefert werden, deren Preis
beim Abschluss des Kaufvertrags vereinbart wurde,
deren Lieferung aber erst nach 30 Tagen erfolgen kann
und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem
Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Ein-
fluss hat;

h) es sich um Verträge handelt, bei denen der Verbrau-
cher den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch
aufgefordert hat, um dringende Reparatur- oder In-
standhaltungsarbeiten vorzunehmen; erbringt der Un-
ternehmer bei einem solchen Besuch weitere Dienst-
leistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich
verlangt hat, oder liefert er Waren, die bei der Instand-
haltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatztei-
le benötigt werden, so steht dem Verbraucher in Be-
zug auf diese zusätzlichen Dienstleistungen oder Wa-
ren ein Widerrufsrecht zu;

i) Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware
in einer versiegelten Packung geliefert wurden und die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;

j) Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte geliefert
werden, mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen
über die Lieferung solcher Publikationen;

k) Verträge auf einer öffentlichen Versteigerung ge-
schlossen werden;
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l) Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu
anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung
von Waren, Mietwagen, Lieferung von Speisen und
Getränken sowie Dienstleistungen im Zusammenhang
mit Freizeitbetätigungen erbracht werden und der Ver-
trag für die Erbringung einen spezifischen Termin
oder Zeitraum vorsieht;

m) digitale Inhalte geliefert werden, die nicht auf ei-
nem körperlichen Datenträger geliefert werden, wenn
die Ausführung mit vorheriger ausdrücklicher Zustim-
mung des Verbrauchers und seiner Kenntnisnahme,
dass er hierdurch sein Widerrufsrecht verliert, begon-
nen hat.

KAPITEL IV
SONSTIGE VERBRAUCHERRECHTE

Artikel 17
Geltungsbereich

(1) Die Artikel 18 und 20 gelten für Kaufverträge.
Diese Artikel gelten nicht für Verträge über die Liefe-
rung von Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in
einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten
Menge zum Verkauf angeboten werden, von Fernwär-
me oder von digitalen Inhalten, die nicht auf einem
körperlichen Datenträger geliefert werden.

(2) Die Artikel 19, 21 und 22 finden auf Kauf- und
Dienstleistungsverträge und Verträge über die Liefe-
rung von Wasser, Gas, Strom, Fernwärme oder digita-
len Inhalten Anwendung.

Artikel 18
Lieferung

(1) Sofern die Vertragsparteien hinsichtlich des Zeit-
punkts der Lieferung nichts anderes vereinbart haben,
liefert der Unternehmer die Waren, indem er den phy-
sischen Besitz an den Waren oder die Kontrolle über
die Waren dem Verbraucher unverzüglich, jedoch
nicht später als dreißig Tage nach Vertragsabschluss,
überträgt.

(2) Ist der Unternehmer seiner Pflicht zur Lieferung
der Waren zu dem mit dem Verbraucher vereinbarten
Zeitpunkt oder innerhalb der in Absatz 1 genannten
Frist nicht nachgekommen, so fordert ihn der Verbrau-
cher auf, die Lieferung innerhalb einer den Umständen
angemessenen zusätzlichen Frist vorzunehmen. Lie-
fert der Unternehmer die Waren nicht innerhalb die-
ser zusätzlichen Frist, so ist der Verbraucher berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten.

Unterabsatz 1 gilt nicht für Kaufverträge, wenn sich
der Unternehmer geweigert hat, die Waren zu liefern,
oder wenn die Lieferung innerhalb der vereinbarten
Frist unter Berücksichtigung aller den Vertragsab-
schluss begleitenden Umstände wesentlich ist oder
wenn der Verbraucher dem Unternehmer vor Vertrags-
abschluss mitteilt, dass die Lieferung bis zu einem be-

stimmten Datum oder an einem bestimmten Tag we-
sentlich ist. In diesen Fällen ist der Verbraucher be-
rechtigt, sofort vom Vertrag zurückzutreten, wenn der
Unternehmer die Waren nicht zu dem mit dem Ver-
braucher vereinbarten Zeitpunkt oder innerhalb der
Frist gemäß Absatz 1 liefert.

(3) Im Fall des Rücktritts hat der Unternehmer unver-
züglich alle gemäß dem Vertrag gezahlten Beträge zu-
rückzuerstatten.

(4) Zusätzlich zum Rücktrittsrecht gemäß Absatz 2
können dem Verbraucher andere, nach dem einzel-
staatlichen Recht vorgesehene Rechtsbehelfe zur Ver-
fügung stehen.

Artikel 19
Entgelte für die Verwendung bestimmter Zah-

lungsmittel

Die Mitgliedstaaten verbieten Unternehmern, von
Verbrauchern für die Nutzung von Zahlungsmitteln
Entgelte zu verlangen, die über die Kosten hinausge-
hen, die dem Unternehmer für die Nutzung solcher
Zahlungsmittel entstehen.

Artikel 20
Risikoübergang

Bei Verträgen, bei denen der Unternehmer die Waren
an den Verbraucher versendet, geht das Risiko für ei-
nen Verlust oder eine Beschädigung der Waren auf den
Verbraucher über, wenn er oder ein vom Verbraucher
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Wa-
ren in Besitz genommen hat. Unbeschadet der Rechte
des Verbrauchers gegenüber dem Beförderer geht das
Risiko mit der Übergabe an den Beförderer jedoch auf
den Verbraucher über, wenn der Beförderer vom Ver-
braucher mit der Beförderung der Waren beauftragt
wurde und diese Option nicht vom Unternehmer ange-
boten wurde.

Artikel 21
Telefonische Kommunikation

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Verbrau-
cher nicht verpflichtet ist, bei einer telefonischen Kon-
taktaufnahme mit dem Unternehmer mehr als den
Grundtarif zu zahlen, wenn der Unternehmer eine Te-
lefonleitung eingerichtet hat, um mit ihm im Zusam-
menhang mit dem geschlossenen Vertrag telefonisch
Kontakt aufzunehmen.

Das Recht von Anbietern von Telekommunikations-
diensten, Entgelte für solche Anrufe zu berechnen,
bleibt von Unterabsatz 1 unberührt.

Artikel 22
Zusätzliche Zahlungen

Bevor der Verbraucher durch den Vertrag oder das
Angebot gebunden ist, hat der Unternehmer die aus-
drückliche Zustimmung des Verbrauchers zu jeder Ex-
trazahlung einzuholen, die über das vereinbarte Ent-
gelt für die Hauptleistungspflicht des Unternehmers
hinausgeht. Hat der Unternehmer vom Verbraucher
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keine ausdrückliche Zustimmung eingeholt, sondern
sie dadurch herbeigeführt, dass er Voreinstellungen
verwendet hat, die vom Verbraucher abgelehnt werden
müssen, wenn er die zusätzliche Zahlung vermeiden
will, so hat der Verbraucher Anspruch auf Erstattung
dieser Zahlung.

KAPITEL V
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Artikel 23
Rechtsdurchsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass angemes-
sene und wirksame Mittel vorhanden sind, mit denen
die Einhaltung dieser Richtlinie sichergestellt wird.

(2) Die in Absatz 1 genannten Mittel schließen
Rechtsvorschriften ein, nach denen eine oder mehrere
der folgenden nach den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften bestimmten Einrichtungen gemäß dem je-
weiligen innerstaatlichen Recht die Gerichte oder die
zuständigen Verwaltungsbehörden anrufen kann bzw.
können, um die Anwendung der innerstaatlichen Vor-
schriften zur Umsetzung dieser Richtlinie sicherzu-
stellen:

a) öffentliche Einrichtungen oder ihre Vertreter;

b) Verbraucherverbände, die ein berechtigtes Interesse
am Schutz der Verbraucher haben;

c) Berufsverbände, die ein berechtigtes Interesse dar-
an haben, tätig zu werden.

Artikel 24
Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die
aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen
Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktio-
nen müssen wirksam, angemessen und abschreckend
sein.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese
Vorschriften bis zum 13. Dezember 2013 mit und un-
terrichten sie unverzüglich über etwaige spätere Ände-
rungen dieser Vorschriften.

Artikel 25
Unabdingbarkeit der Richtlinie

Ist auf den Vertrag das Recht eines Mitgliedstaats an-
wendbar, so können Verbraucher auf die Rechte, die
ihnen mit den einzelstaatlichen Maßnahmen zur Um-
setzung dieser Richtlinie eingeräumt werden, nicht
verzichten.

Vertragsklauseln, die einen Verzicht auf die sich aus
dieser Richtlinie ergebenden Rechte oder deren Ein-
schränkung unmittelbar oder mittelbar bewirken, sind
für den Verbraucher nicht bindend.

Artikel 26
Information

Die Mitgliedstaaten treffen angemessene Maßnahmen
zur Information der Verbraucher und der Unternehmer
über die innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Um-
setzung dieser Richtlinie und legen gegebenenfalls
den Unternehmern sowie den Urhebern eines Kodex
im Sinne des Artikels 2 Buchstabe g der Richtlinie
2005/29/EG nahe, die Verbraucher über ihre Verhal-
tenskodizes zu informieren.

Artikel 27
Unbestellte Waren und Dienstleistungen

Werden unter Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 5 und
Anhang I Nummer 29 der Richtlinie 2005/29/EG un-
bestellte Waren, Wasser, Gas, Strom, Fernwärme oder
digitaler Inhalt geliefert oder unbestellte Dienstleis-
tungen erbracht, so ist der Verbraucher von der Pflicht
zur Erbringung der Gegenleistung befreit. In diesen
Fällen gilt das Ausbleiben einer Antwort des Verbrau-
chers auf eine solche unbestellte Lieferung oder Er-
bringung nicht als Zustimmung.

Artikel 28
Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen
bis zum 13. Dezember 2013 die Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser
Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission
unverzüglich den Wortlaut dieser Maßnahmen in
Form von Dokumenten mit. Die Kommission bedient
sich für die Zwecke des in Artikel 30 genannten Be-
richts dieser Dokumente.

Sie wenden diese Maßnahmen ab dem 13. Juni 2014
an.

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitglied-
staaten in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Ein-
zelheiten der Bezugnahme.

(2) Diese Richtlinie gilt für Verträge, die nach dem
13. Juni 2014 geschlossen werden.

Artikel 29
Berichtspflichten

(1) Macht ein Mitgliedstaat von einer Regelungsmög-
lichkeit nach Artikel 3 Absatz 4, Artikel 6 Absätze 7
und 8, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 8 Absatz 6 sowie
Artikel 9 Absatz 3 Gebrauch, so setzt er die Kommis-
sion bis zum 13. Dezember 2013 hiervon sowie von
allen nachfolgenden Änderungen in Kenntnis.

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die in Absatz
1 genannten Informationen den Verbrauchern und den
Unternehmern leicht zugänglich sind, u. a. auf einer
speziellen Webseite.

(3) Die Kommission leitet die in Absatz 1 genannten
Informationen an die anderen Mitgliedstaaten und das
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Europäische Parlament weiter. Die Kommission hört
die Beteiligten zu diesen Informationen an.

Artikel 30
Berichterstattung durch die Kommission und

Überprüfung

Bis 13. Dezember 2016 legt die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht
über die Anwendung dieser Richtlinie vor. Dieser Be-
richt enthält insbesondere eine Bewertung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie über digitale Inhalte, ein-
schließlich des Widerrufsrechts. Diesem Bericht wer-
den erforderlichenfalls Gesetzgebungsvorschläge zur
Anpassung dieser Richtlinie an Entwicklungen auf
dem Gebiet der Verbraucherrechte beigefügt.

KAPITEL VI
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 31
Aufhebung von Rechtsakten

Die Richtlinien 85/577/EWG und 97/7/EG in der Fas-
sung der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. September 2002
über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an
Verbraucher ( 4 ) und der Richtlinien 2005/29/EG und
2007/64/EG werden mit Wirkung vom 13. Juni 2014
aufgehoben.

Verweise auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als
Verweise auf die vorliegende Richtlinie nach der Ent-
sprechungstabelle im Anhang II.

Artikel 32
Änderung der Richtlinie 93/13/EWG

In die Richtlinie 93/13/EWG wird folgender Artikel
eingefügt:

„Artikel 8a

(1) Erlässt ein Mitgliedstaat Vorschriften nach Artikel
8, so setzt er die Kommission hiervon sowie von allen
nachfolgenden Änderungen in Kenntnis, insbesondere
wenn diese Vorschriften:

— die Missbräuchlichkeitsprüfung auf individuell
ausgehandelte Vertragsklauseln oder auf die Ange-
messenheit des Preises oder des Entgelts ausdehnen;

— Listen mit Vertragsklauseln, die als missbräuchlich
gelten, enthalten.

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die in Absatz
1 genannten Informationen den Verbrauchern und den
Unternehmern leicht zugänglich sind, u. a. auf einer
speziellen Webseite.

(3) Die Kommission leitet die in Absatz 1 genannten
Informationen an die anderen Mitgliedstaaten und das
Europäische Parlament weiter. Die Kommission hört
die Beteiligten zu diesen Informationen an.“

Artikel 33
Änderung der Richtlinie 1999/44/EG

In die Richtlinie 1999/44/EG wird folgender Artikel
eingefügt:

„Artikel 8a

Berichtspflichten

(1) Erlässt ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 8 Absatz 2
strengere Verbraucherschutzvorschriften als die in Ar-
tikel 5 Absätzen 1 bis 3 und Artikel 7 Absatz 1 vor-
gesehenen, so setzt er die Kommission hiervon sowie
von allen nachfolgenden Änderungen in Kenntnis.

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die in Absatz
1 genannten Informationen den Verbrauchern und den
Unternehmern leicht zugänglich sind, u. a. auf einer
speziellen Webseite.

(3) Die Kommission leitet die in Absatz 1 genannten
Informationen an die anderen Mitgliedstaaten und das
Europäische Parlament weiter. Die Kommission hört
die Beteiligten zu diesen Informationen an.“

Artikel 34
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Uni-
on in Kraft.

Artikel 35
Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts

A. Muster-Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag

.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (

) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsfor-
mular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine an-
dere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Gestaltungshinweise:

Fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen gesetzten Textbausteine ein:

a) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom,
wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden,
von Fernwärme oder von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden:
„des Vertragsabschlusses.“;

b) im Falle eines Kaufvertrags:„, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.“;

c) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Bestellung
bestellt hat und die getrennt geliefert werden:„, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.“;

d) im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken:„, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück
in Besitz genommen haben bzw. hat.“;

e) im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg:„,
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genom-
men haben bzw. hat.“

Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-
Adresse ein.

Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrags auf Ihrer
Webseite elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein: „Sie können das Muster-Wi-
derrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [Internet-Adresse einfügen]
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen un-
verzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.“
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Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die Waren selbst abzu-
holen, fügen Sie Folgendes ein: „Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurücker-
halten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist.“

Wenn der Verbraucher Waren im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten hat:

a) Fügen Sie ein:

— „Wir holen die Waren ab.“ oder

— „Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an … uns oder an [hier sind gegebenenfalls der Name
und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten Person einzufügen] zurückzu-
senden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.“

b) Fügen Sie ein:

— „Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.“;

— „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“;

— Wenn Sie bei einem Fernabsatzvertrag nicht anbieten, die Kosten der Rücksendung der Waren zu tragen und
die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können: „Sie tragen
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von … EUR [Betrag einfügen].“, oder wenn die
Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können: „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa … EUR [Betrag einfügen] geschätzt.“ oder

— wenn die Waren bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag aufgrund ihrer Beschaf-
fenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur
Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind: „Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.“ und

c) Fügen Sie ein: „Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.“

Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen oder der Lieferung von Wasser, Gas oder Strom,
wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden,
oder von Fernwärme fügen Sie Folgendes ein: „Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung
von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme [Unzutreffendes streichen] während der Widerrufsfrist beginnen soll, so ha-
ben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.“

B. Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)

— An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unterneh-
mers durch den Unternehmer einzufügen]:

— Hiermit widerrufe(n) ich/wir ( *1 ) den von mir/uns (*1) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der fol-
genden Waren (*1) /die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*1)

— Bestellt am (*1) /erhalten am (*1)

— Name des/der Verbraucher(s)

— Anschrift des/der Verbraucher(s)

— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

— Datum
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ANHANG II

Entsprechungstabelle

Richtlinie 85/577/EWG Richtlinie 97/7/EG Diese Richtlinie

Artikel 1 Artikel 3 in Verbindung mit Artikel 2 Nummer
8 und 9 und Artikel 16 Buchstabe h

Artikel 1 Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 2 Nummer
7

Artikel 2 Artikel 2 Nummer 1 und 2

Artikel 2 Nummer 1 Artikel 2 Nummer 7

Artikel 2 Nummer 2 Artikel 2 Nummer 1

Artikel 2 Nummer 3 Artikel 2 Nummer 2

Artikel 2 Nummer 4
Satz 1

Artikel 2 Nummer 7

Artikel 2 Nummer 4
Satz 2

—

Artikel 2 Nummer 5 —

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 4

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e und f

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe j

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c —

Artikel 3 Absatz 2, Buchstabe d Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe e Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d

Artikel 3 Absatz 3 —

Artikel 3 Absatz 1
erster Gedanken-
strich

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d

Artikel 3 Absatz 1
zweiter Gedanken-
strich

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe l

Artikel 3 Absatz 1
dritter Gedanken-
strich

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe m

Artikel 3 Absatz 1
vierter Gedanken-
strich

Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben e und f
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Artikel 3 Absatz 1
fünfter Gedanken-
strich

Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 16 Buchstabe k
in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 13

Artikel 3 Absatz 2
erster Gedanken-
strich

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe j

Artikel 3 Absatz 2
zweiter Gedanken-
strich

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe f (für die Ver-
mietung von Wohnraum), Buchstabe g (für
Pauschalreisen), Buchstabe h (für Teilzeitnut-
zung), Buchstabe k (für die Beförderung von
Personen, mit bestimmten Ausnahmen) und
Artikel 16 Buchstabe l (Ausnahme vom Wi-
derrufsrecht)

Artikel 4 Satz 1 Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b, c und h, Arti-
kel 7 Absätze 1 und 2

Artikel 4 Satz 2 Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 7
Absatz 1

Artikel 4 Satz 3 Artikel 6 Absatz 1

Artikel 4 Satz 4 Artikel 10

Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b und c

Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a

Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe c

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e

Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe d

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e

Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe e

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g

Artikel 4 Absatz
1Buchstabe f

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h

Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe g

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f

Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe h

—

Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe i

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben o und p

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 8
Absatz 1, 2 und 4

Artikel 4 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 5

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 7

Artikel 5 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe m

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 9 Absätze 1 und 2, Artikel 10, Artikel
13 Absatz 2, Artikel 14
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Artikel 6 Absatz 2 Artikel 13 und Artikel 14 Absatz 1 Unterabsät-
ze 2 und 3

Artikel 6 Absatz 3
erster Gedanken-
strich

Artikel 16 Buchstabe a

Artikel 6 Absatz 3
zweiter Gedanken-
strich

Artikel 16 Buchstabe b

Artikel 6 Absatz 3
dritter Gedanken-
strich

Artikel 16 Buchstaben c und d

Artikel 6 Absatz 3
vierter Gedanken-
strich

Artikel 16 Buchstabe i

Artikel 6 Absatz 3
fünfter Gedanken-
strich

Artikel 16 Buchstabe j

Artikel 6 Absatz 3
sechster Gedanken-
strich

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 15

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 18 Absatz 1 (für Kaufverträge)

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 18 Absätze 2, 3 und 4

Artikel 7 Absatz 3 —

Artikel 8 —

Artikel 9 Artikel 27

Artikel 10 —

(siehe jedoch Richtlinie 2002/58/EG, Artikel
13)

Artikel 11 Absatz 1 Artikel 23 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2 Artikel 23 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 3
Buchstabe a

Artikel 6 Absatz 9 für die Beweislast hinsicht-
lich der vorvertraglichen Informationspflich-
ten; ansonsten: —

Artikel 11 Absatz 3
Buchstabe b

Artikel 24 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 4 —

Artikel 12 Absatz 1 Artikel 25

Artikel 12 Absatz 2 —

Artikel 13 Artikel 3 Absatz 2

Artikel 14 Artikel 4
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Artikel 15 Absatz 1 Artikel 28 Absatz 1

Artikel 15 Absatz 2 Artikel 28 Absatz 1

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 28 Absatz 1

Artikel 15 Absatz 4 Artikel 30

Artikel 16 Artikel 26

Artikel 17 —

Artikel 18 Artikel 34

Artikel 19 Artikel 35

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 9 und 11

Artikel 5 Absatz 2 Artikel 12

Artikel 6 Artikel 25

Artikel 7 Artikel 13, 14 und 15

Artikel 8 Artikel 4

Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Ver-
braucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden (Verordnung über die Zusammen-
arbeit im Verbraucherschutz) (1)

Zu ver-
stehen
als Ver-
weis auf

Nummern 2 und 11 diese
Richtli-
nie

(1) ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.
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OGH 21.07.2020, 5Ob121/20k
OGH 21.07.2020, 5Ob121/20k (Kälber)
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

21.07.2020
Geschäftszahl

5Ob121/20k
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Jensik als Vorsitzenden so-
wie die Hofrätin Dr. Grohmann und die Hofräte Mag. Wurzer, Mag. Painsi und Dr. Steger als weitere Richter
in der Rechtssache der klagenden Partei H*****, vertreten durch Reif & Partner Rechtsanwälte OG in Vil-
lach, gegen die beklagte Partei A*****, vertreten durch Dr. Michael Ruhdorfer, Rechtsanwalt in Klagenfurt,
wegen Unterlassung, über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlan-
desgerichts Graz als Berufungsgericht vom 24. April 2020, GZ 2 R 19/20m (20/20h)-52, den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1
ZPO zurückgewiesen.
Text

Begründung:

Der Kläger ist Eigentümer einer Liegenschaft mit Grundstücken, zu deren Gunsten die Dienstbarkeit des Ge-
hens und Fahrens mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen aller Art über einen drei Meter breiten Servitutsweg
auf zwei im Eigentum des Beklagten stehenden Grundstücken besteht. Gegenstand des Revisionsverfahrens
ist die Frage, ob der Beklagte durch die Haltung von Jungkälbern auf seinen Grundstücken dem Kläger die
Ausübung der Dienstbarkeit ernstlich erschwert oder gefährdet.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung, sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands
30.000 EUR übersteige, und ließ die ordentliche Revision nicht zu.
Rechtliche Beurteilung

Die außerordentliche Revision des Klägers zeigt keine erhebliche Rechtsfrage auf.

1.1 Aus § 484 ABGB folgt, dass sich der Dienstbarkeitsberechtigte jene Einschränkungen des Belasteten ge-
fallen lassen muss, die die Ausübung der Dienstbarkeit nicht ernstlich erschweren oder gefährden. Eigen-
mächtige Maßnahmen, die die Ausübung der Dienstbarkeit ernstlich erschweren, muss der Berechtigte nicht
auf sich nehmen (RIS-Justiz RS0011740). Bei der Beurteilung, ob dem Dienstbarkeitsberechtigten Erschwer-
nisse zuzumuten sind, sind Natur und Zweck der Dienstbarkeit zu berücksichtigen (vgl RS0106411). Die ge-
mäß § 484 ABGB vorzunehmende Interessensabwägung ist grundsätzlich von den Umständen des Einzelfalls
abhängig und wirft daher im Allgemeinen keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung auf (5 Ob 23/08f;
10 Ob 83/16b).

1.2 Gegenstand der Rechtsprechung sind zwar meist Absperrungen von Servitutswegen durch Schranken
(1 Ob 150/14m) oder Ketten (10 Ob 83/16b); allgemein hat der Oberste Gerichtshof anhand dieser Fälle aber
den Grundsatz entwickelt, dass der Widerstreit der Interessen des Servitutsberechtigten und -verpflichteten in
ein billiges Verhältnis zu setzen ist (RS0011740 [T1]), der auf jegliche Beschränkung der Rechtsausübung
durch den Belasteten anzuwenden ist (vgl RS0011740 [T5] zum Betreten der servitutsbelasteten Liegenschaft
durch den Eigentümer oder RS0011740 [T11] zur Beeinträchtigung der Servitutsausübung durch Naturereig-
nisse wie herabfallende Äste bzw umstürzende Bäume). Dass Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zu
einem exakt vergleichbaren Fall (Haltung von Kälbern auf einem unter anderem zum Führen von Pferden die-
nenden Servitutsweg) nicht vorliegt, wirft für sich allein noch keine erhebliche Rechtsfrage auf – schließt
doch die Besonderheit der Fallgestaltung eine richtungsweisende Entscheidung eher aus (RS0102181). Die in
der höchstgerichtlichen Rechtsprechung vertretenen Grundsätze für die Interessensabwägung haben die Vorin-
stanzen hier beachtet. Eine auch im Einzelfall aufzugreifende Fehlbeurteilung liegt nicht vor.
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2. Maßgeblich für die Entscheidung des Berufungsgerichts war, dass der Pächter des Beklagten den Servituts-
weg nur 8–14 Tage jährlich im Herbst von maximal 18 Monate alten enthornten Kalbinnen beweiden lässt.
Festgestellt wurde weiters, dass diese Weidetiere an Pferde gewöhnt sind und von ihnen keine Gefahr für
Menschen oder Pferde ausgeht. Selbst wenn sich die Kalbinnen bei Betreten des Servitutswegs gerade auf die-
sem befinden, können sie ohne wesentlichen Aufwand vom Weg weggetrieben werden und auch in alle Rich-
tungen ausweichen, ohne dass Gefahr für die von einer Person an der Hand geführten Pferde bestünde. Selbst
wenn man im Sinn der in der Revision neuerlich monierten sekundären Feststellungsmängel mit dem Kläger
davon ausgeht, dass der Servitutsweg erst seit 2015 beweidet wird (und er zuvor zum übrigen Weidebereich
durch einen Elektrozaun abgetrennt war), wäre nach der jedenfalls keine grobe Fehlbeurteilung bildenden
Auffassung des Berufungsgerichts angesichts der zeitlich äußerst eingeschränkten Beweidung durch völlig un-
gefährliche Jungtiere nicht von einer erheblichen oder unzumutbaren Erschwerung der Rechtsausübung durch
den Kläger auszugehen. Den Umstand, dass man bei Ausübung eines Geh- oder Fahrtrechts mit landwirt-
schaftlichen Maschinen über eine landwirtschaftliche Fläche, die als Weide dient, Rindern begegnet oder al-
lenfalls auch ausweichen muss, als die Ausübung dieses Rechts nicht ernstlich erschwerend oder gefährdend
anzusehen, bedarf keiner Korrektur im Einzelfall.

3. Damit kommt es auf die in der Revision neuerlich geltend gemachten sekundären Feststellungsmängel – die
das Berufungsgericht im Übrigen teils auch wegen Verstoßes gegen das Neuerungsverbot zutreffend als nicht
gegeben ansah – in rechtlicher Hinsicht tatsächlich nicht an.

4. Die außerordentliche Revision war daher zurückzuweisen, ohne dass dieser Beschluss einer weiteren Be-
gründung bedürfte (§ 510 Abs 3 ZPO).
European Case Law Identifier

ECLI:AT:OGH0002:2020:0050OB00121.20K.0721.000
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

06.08.2020
Geschäftszahl

2Ob195/19v
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Veith als Vorsitzenden, den
Hofrat Dr. Musger, die Hofrätin Dr. Solé sowie die Hofräte Dr. Nowotny und Mag. Pertmayr als weitere Rich-
ter in der Rechtssache der klagenden Partei DI A***** B*****, vertreten durch Rechtsanwälte Estermann &
Partner OG in Mattighofen, gegen die beklagte Partei M***** B*****, vertreten durch Dr. Johann Kahrer
und Dr. Christian Haslinger, Rechtsanwälte in Ried im Innkreis, wegen 15.000 EUR sA, über die Revision der
klagenden Partei gegen das Urteil des Landesgerichts Ried im Innkreis als Berufungsgericht vom 31. Au-
gust 2019, GZ 14 R 74/19m-24, womit infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Bezirksgerichts
Ried im Innkreis vom 29. Mai 2019, GZ 3 C 686/18p-20, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung be-
schlossen und zu Recht erkannt:
Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts rich-
tet.

Im Übrigen wird der Revision nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 1.096,56 EUR (darin enthalten 182,76 EUR USt)
bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text

Entscheidungsgründe:

[1] Mit Kaufvertrag vom 12. 7. 2013 erwarben der am ***** verstorbene J***** B***** (im Folgen-
den: „Erblasser“) und die damals mit ihm verheiratete Beklagte die Liegenschaft ***** (im Folgenden: „Lie-
genschaft“) um 199.000 EUR. Sie wurden je zur Hälfte als Eigentümer im Grundbuch einverleibt.

[2] Noch im Jahr 2013 zogen der Erblasser und die Beklagte in das auf der Liegenschaft befindliche
Haus ein. Dieses Gebäude verfügt über drei Stockwerke, wobei in jedem eine separate Wohnung eingerichtet
war. Der Erblasser und die Beklagte bezogen die Wohnung im ersten Obergeschoß. Die nicht möblierte Woh-
nung im Erdgeschoß wurde nur als Ablage für Kleider und sonstige Gegenstände verwendet. Die Wohnung im
zweiten Obergeschoß wurde von den drei Kindern der Beklagten bezogen.

[3] 2014 hatte der Erblasser einen schweren Unfall, der dazu führte, dass ihm am 18. 6. 2014 ein Fuß
amputiert werden musste. Als Folge davon konnte der Erblasser die Wohnung im Obergeschoß nicht mehr be-
wohnen, weshalb die Beklagte die Wohnung im Erdgeschoß für den Erblasser adaptierte.

[4] Der Erblasser übertrug mit Übergabsvertrag vom 3. 9. 2014 der Beklagten seinen Hälfteanteil an der
Liegenschaft. Der Übergabsvertrag wurde nicht in Form eines Notariatsakts errichtet. Die Beklagte übernahm
ein aushaftendes Pfandrecht, räumte dem Erblasser ein Wohnungsgebrauchsrecht an der Wohnung im Erdge-
schoß ein und verpflichtete sich zu Ausgedingeleistungen (im Wesentlichen Pflegeleistungen). Der Übergabs-
vertrag enthält die Klausel, dass die tatsächliche Übergabe und Übernahme des Vertragsobjekts in den tatsäch-
lichen Besitz und Genuss der Übernehmerin mit dem Tag der allseitigen Vertragsunterfertigung erfolgt. Wei-
ters bevollmächtigten die Vertragsparteien den nunmehrigen Beklagtenvertreter als Urkundenverfasser ua mit
der grundbücherlichen Durchführung, die dieser namens beider Vertragsparteien in der Folge auch veranlasste.

[5] Ende September oder Anfang Oktober 2014 zog der Erblasser in die Erdgeschoßwohnung ein. Zu
diesem Zeitpunkt führten er und die Beklagte „eine Beziehung, die nicht mehr einer Ehe entsprach“.

[6] Im Jahr 2014 schloss die Beklagte mit einem Dritten einen Mietvertrag über ein Zimmer im zweiten
Obergeschoß ab. Der Mietvertrag wurde allerdings auch vom Erblasser unterfertigt, der Mietzins wurde zwi-
schen den beiden aufgeteilt.

[7] Aufgrund der Pflegebedürftigkeit des Erblassers kündigte die Beklagte vor dessen Rückkehr von
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seinem Rehabilitationsaufenthalt ihr Arbeitsverhältnis, sodass sie über kein Einkommen mehr verfügte. Dar-
aufhin verpflichtete sich der Erblasser zur Zahlung eines monatlichen Unterhalts von 900 EUR und war auch
bereit, das ihm zuerkannte Pflegegeld an die Beklagte auszufolgen.

[8] Beginnend mit dem Jahr 2017 stellte der Erblasser die Unterhaltszahlungen und die Pflegegeldüber-
weisungen ein und weigerte sich gegenüber der Beklagten, weiter Zahlungen zu leisten. Der Beklagten wurde
vom AMS erklärt, dass ihr aufgrund des hohen Pensionseinkommens des Erblassers keine Unterstützung ge-
währt werden könne und die einzige Möglichkeit darin bestehe, sich scheiden zu lassen. Um der Beklagten die
Möglichkeit auf staatliche Unterstützung zu verschaffen, willigte der Erblasser in die Scheidung ein. Am
7. 6. 2017 wurde die Ehe zwischen dem Erblasser und der Beklagten einvernehmlich geschieden. Auch nach
der Scheidung änderte sich an der Art des Zusammenlebens zwischen den beiden nichts.

[9] Nach dem Tod des Erblassers unterblieb eine Abhandlung mangels Aktiva mit einem 5.000 EUR
übersteigenden Wert. Der Beklagten wurde die Ermächtigung erteilt, das vorhandene Verlassenschaftsvermö-
gen zu übernehmen und hierüber zu verfügen.

[10] Der Kläger, Sohn des Erblassers, begehrte zuletzt von der Beklagten die Zahlung von
15.000 EUR sA als seinen Pflichtteil. Unter Berücksichtigung des Wohnungsgebrauchsrechts und des Ausge-
dinges stehe ihm die Hälfte des Werts der Schenkung zu. Die Beklagte sei zum Zeitpunkt der Schenkung
pflichtteilsberechtigt gewesen, sodass gemäß § 783 ABGB die Schenkung der Verlassenschaft hinzuzurechnen
sei. Die Scheidung der Ehe sei wenige Monate vor dem Tod des Erblassers nur zu dem Zweck erfolgt, um
dem Anwendungsbereich der unbefristeten Schenkungshinzurechnung zu entkommen, sodass die Berufung
auf die Zweijahresfrist rechtsmissbräuchlich erfolge und sittenwidrig sei. Selbst unter Zugrundelegung der
Zweijahresfrist hätte diese entsprechend der Vermögensopfertheorie noch nicht zu laufen begonnen. Der
Übergabsvertrag sei nicht in Form eines Notariatsakts und somit formungültig abgeschlossen worden. Der
Erblasser hätte bis zu seinem Tod jederzeit die Vermögensdisposition rückgängig machen können. Eine wirkli-
che Übergabe des Liegenschaftsanteils sei nicht erfolgt.

[11] Die Beklagte wendete ein, aufgrund der Scheidung der Ehe habe sie im Zeitpunkt des Todes des
Erblassers nicht mehr dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten angehört. Maßgeblich sei die abstrakte Pflicht-
teilsberechtigung, die sowohl im Zeitpunkt der Schenkung als auch in jenem des Todes vorliegen müsse. Da
zwischen der Schenkung und dem Tod des Schenkers mehr als zwei Jahre vergangen seien, komme es zu kei-
ner Hinzurechnung der Schenkung. Ein bloßes Nutzungs- bzw Gebrauchsrecht stehe der Annahme eines Ver-
mögensopfers nicht entgegen. Bei nicht in der Form eines Notariatsakts erfolgten Schenkungen stelle zumin-
dest die wirkliche Übergabe ein maßgebliches Gültigkeitskriterium dar. Eine solche wirkliche Übergabe liege
vor, da die Liegenschaft real aus der Hand gegeben worden und dem Erblasser der Vermögensverlust ausrei-
chend bewusst gewesen sei. Jedenfalls aber wäre ein allfälliger Formmangel iSd § 1432 ABGB nachträglich
geheilt. Schließlich wandte die Beklagte aus dem Titel des Pflegevermächtnisses eine Gegenforderung von
54.000 EUR aufrechnungsweise bis zur Höhe der Klagsforderung ein.

[12] Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es traf im Wesentlichen die wiedergegebenen
Feststellungen und folgerte daraus rechtlich, nach § 782 Abs 1 ABGB idF des ErbRÄG 2015 gelte als Pflicht-
teilsberechtigter, wer im Schenkungszeitpunkt abstrakt pflichtteilsberechtigt gewesen und im Zeitpunkt des
Erbanfalls konkret pflichtteilsberechtigt sei. Im Todeszeitpunkt sei die Beklagte nicht mehr mit dem Erblasser
verheiratet und daher nicht mehr konkret pflichtteilsberechtigt gewesen. Die zuvor im Einvernehmen vorge-
nommene Scheidung sei in keinem Zusammenhang mit dem Übergabsvertrag gestanden. Die Zweijahresfrist
beginne grundsätzlich mit dem Abschluss des formgerechten Schenkungsvertrags, ausgenommen seien nur
Fälle, in denen das Vermögensopfer trotz des Abschlusses eines solchen Vertrags noch nicht erbracht sei. Die
Einräumung eines Wohnungsgebrauchsrechts stelle jedenfalls kein umfassendes Nutzungsrecht dar. Bei
Schenkungsverträgen bedürfe es entweder eines Notariatsakts oder einer wirklichen Übergabe, die hier durch
Besitzauflassung bewirkt worden sei. Im unbedingten Abschluss des schriftlichen Übergabsvertrags manifes-
tiere sich der erforderliche Übertragungswille. Im Übrigen hätte der Verbücherungsantrag, in dem der Erblas-
ser als Antragsteller aufgeschienen sei, als ein nach außen bemerkbarer Akt zur Heilung eines Formmangels
geführt.

[13] Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Erstgerichts und ließ die ordentliche Revision
zu. Es gelangte nach Auseinandersetzung mit einschlägigen Äußerungen im Schrifttum zur Ansicht, nach den
§§ 782 f ABGB idF des ErbRÄG 2015 komme es für die unbefristete Hinzurechnung einer Schenkung darauf
an, dass der Beschenkte sowohl bei der Schenkung als auch beim Tod des Erblassers abstrakt pflichtteilsbe-
rechtigt sei. Die Beklagte sei im Todeszeitpunkt weder konkret noch abstrakt pflichtteilsberechtigt gewesen,
weshalb es zu keiner unbefristeten Hinzurechnung komme. Der Vorbehalt eines Wohnungsgebrauchsrechts
stehe dem Vermögensopfer nicht entgegen. Wenngleich der Übergabsvertrag mangels Notariatsakts formun-
gültig sei, habe infolge der bereits vorhandenen Mitgewahrsame der Übernehmerin die Besitzauflassung (tra-
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ditio brevi manu) die „wirkliche Übergabe“ der Liegenschaft bewirkt.

[14] Die ordentliche Revision sei zulässig, weil keine oberstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage
vorliege, auf welchen Zeitpunkt es für die Beurteilung der abstrakten Pflichtteilsberechtigung nach § 783
ABGB nach dem ErbRÄG 2015 ankomme.

[15] Gegen das Urteil des Berufungsgerichts richtet sich die Revision des Klägers mit dem Antrag
auf Abänderung im Sinne der Klagestattgebung; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

[16] Die Beklagte beantragt in der Revisionsbeantwortung, die Revision mangels Vorliegens einer erhebli-
chen Rechtsfrage zurückzuweisen, hilfsweise ihr nicht Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung

[17] Die Revision ist als unzulässig zurückzuweisen, soweit sie sich gegen die Kostenentscheidung
des Berufungsgerichts wendet (RS0044233 [T27]; RS0053407 [T10]).

[18] Im Übrigen ist die Revision aus dem vom Berufungsgericht genannten Grund zulässig, sie ist
aber nicht berechtigt.

[19] Der Revisionswerber macht geltend, es sei lediglich auf die Pflichtteilsberechtigung im Zeitpunkt der
Schenkung abzustellen. Er nehme die Beklagte als Geschenknehmerin nach § 789 ABGB in Anspruch. Ge-
mäß § 792 ABGB hafte der Geschenknehmer nur dann nicht, wenn er im Zeitpunkt der Schenkung nicht zum
Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen gehört habe. Dies treffe auf die Beklagte nicht zu. Doch selbst
wenn man der Ansicht des Berufungsgerichts folgte, begänne die Zweijahresfrist des § 782 Abs 1 ABGB erst
mit Rechtskraft der Scheidung zu laufen. Da die Ehe nur zwecks Erlangung einer staatlichen Unterstützung
geschieden worden sei und dies einem Pflichtteilsberechtigten nicht zum Nachteil gereichen könne, sei die
Berufung auf die Zweijahresfrist überdies sittenwidrig. Das Berufungsgericht habe auch das Vorliegen eines
Vermögensopfers zu Unrecht bejaht: Die Unterfertigung des Übergabsvertrags reiche für eine wirkliche Über-
gabe nicht aus, eine Heilung des Formmangels sei nicht eingetreten. Außerdem spreche die Aufteilung der lu-
krierten Mietzinse zwischen Erblasser und Beklagter für die Einräumung eines Fruchtgenussrechts.

[20] Hierzu wurde erwogen:

[21] 1. Die Revisionsgründe der Aktenwidrigkeit und Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens wurden
geprüft, sie liegen nicht vor (§ 510 Abs 3 ZPO).

[22] 2. Hinzurechnung – Pflichtteilsberechtigung

[23] 2.1. Anzuwendendes Recht

[24] Da der Erblasser nach dem 31. 12. 2016 verstorben ist, sind die hier maßgeblichen Bestimmungen des
Pflichtteilsrechts in der Fassung des ErbRÄG 2015 (BGBl I 2015/87) anzuwenden (§ 1503 Abs 7 Z 1 und 2
ABGB).

[25] 2.2. Rechtslage vor dem ErbRÄG 2015

[26] Nach § 785 Abs 3 ABGB aF blieben Schenkungen bei der Ausmessung der Pflichtteile unberücksich-
tigt, „die früher als zwei Jahre vor dem Tod des Erblassers an nicht pflichtteilsberechtigte Personen gemacht
worden sind“.

[27] Nach ständiger oberstgerichtlicher Rechtsprechung waren unter den pflichtteilsberechtigten Personen
iSd § 785 Abs 3 ABGB aF nur jene zu verstehen, die im konkreten Fall im

Zeitpunkt des Erbanfalls tatsächlich pflichtteilsberechtigt sind und die im Schenkungszeitpunkt „abstrakt“
pflichtteilsberechtigt waren (RS0012855 [T4, T5]).

[28] 2.3. Rechtslage nach dem ErbRÄG 2015

[29] Mit dem ErbRÄG 2015 wurde die Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen im Pflichtteilsrecht neu
geregelt. Auf dieser Grundlage kann, wie im Folgenden zu zeigen ist, die bisherige Rechtsprechung nicht fort-
geschrieben werden.

[30] 2.3.1. Relevante Normen des ABGB

Schenkungen an nicht pflichtteilsberechtigte Personen

§ 782. (1) Auf Verlangen eines Pflicht-teilsberechtigten sind Schenkungen, die der Verstorbene in den letzten
beiden Jahren vor seinem Tod an Personen, die nicht dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten angehören
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(§ 757), wirklich gemacht hat, bei der Berechnung der Verlassenschaft hinzuzurechnen.

(2) Dieses Recht steht einem Nachkommen nur bei Schenkungen zu, die der Verstorbene zu einer Zeit gemacht
hat, zu der er ein pflichtteilsberechtigtes Kind gehabt hat, dem Ehegatten oder eingetragenen Partner nur bei
Schenkungen, die während seiner Ehe oder eingetragenen Partnerschaft mit dem Verstorbenen gemacht wor-
den sind.

Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte

§ 783. (1) Auf Verlangen eines Pflichtteils-berechtigten oder eines Erben sind Schenkungen an Personen, die
dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten angehören (§ 757), der Verlassenschaft hinzuzurechnen und auf den
Pflichtteil der beschenkten Person oder derjenigen Person, die an deren Stelle tritt, anzurechnen. Ein Ge-
schenknehmer, der im Zeitpunkt der Schenkung allgemein zum Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen ge-
hörte (§ 757) und dem deshalb kein Pflichtteil zukommt, weil er auf seinen Pflichtteil verzichtet hat oder die
Erbschaft ausgeschlagen hat, kann ebenfalls die Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen an Pflichtteilsbe-
rechtigte verlangen.

(2) Die Hinzu- und Anrechnung kann auch ein Vermächtnisnehmer verlangen, soweit er zur Pflichtteilserfül-
lung beizutragen hat oder einen verhältnismäßigen Abzug erleidet.

[…]

IV. Haftung des Geschenknehmers

§ 789. (1) Wenn bei Bestimmung der Pflichtteile Schenkungen hinzu- oder angerechnet werden, die Verlassen-
schaft aber zur Deckung der Pflichtteile nicht ausreicht, kann der verkürzte Pflichtteilsberechtigte vom Ge-
schenknehmer die Zahlung des Fehlbetrags verlangen.

[...]

§ 792. Wenn der Geschenknehmer im Zeitpunkt der Schenkung nicht zum Kreis der pflichtteilsberechtigten
Personen gehörte (§ 757), haftet er nicht, wenn der Verstorbene die Schenkung mehr als zwei Jahre vor sei-
nem Tod wirklich gemacht hat.

[31] 2.3.2. Abstrakte Pflichtteilsberechtigung

[32] Dass aufgrund der Formulierung des Gesetzestextes („dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten an-
gehören“) und des Verweises auf § 757 ABGB nur mehr auf die abstrakte Pflichtteilsberechtigung abzustellen
ist, ist in der Rechtsprechung gänzlich und in der Lehre nahezu unbestritten (2 Ob 98/17a [B.4.1.c]; Welser,

Erbrechts-Kommentar § 783 Rz 2; Nemeth/Niedermayr in Schwimann/Kodek5, §§ 782–783 Rz 22; Schauer in
Barth/Pesendorfer, Praxishandbuch des neuen Erbrechts 218; Barth/Pesendorfer, Erbrechtsreform 2015, 123

und 125; Umlauft, Die Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen im Erb- und Pflichtteilsrecht2 [2018] 87 f;
teilweise aA nur Kogler, Befristete oder unbefristete Schenkungsanrechnung: Wer ist pflichtteilsberechtigt iSd
§§ 782‚ 783 ABGB nF?, JBl 2016, 220).

[33] 2.3.3. Problemstellung

[34] Die Beklagte gehörte im Zeitpunkt der Schenkung (Datum des Übergabsvertrags: 3. 9. 2014; dazu vgl
unten 3.) als damalige Ehegattin des Erblassers gemäß § 757 ABGB zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten, je-
doch wegen der Scheidung im Jahr 2017 im Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht mehr. Somit stellt sich
die bereits vom Berufungsgericht zu Recht als erheblich bezeichnete Rechtsfrage, auf welchen Zeitpunkt der
(abstrakten) Pflichtteilsberechtigung des Beschenkten für die – hier relevante – zweijährige Befristung der
Hinzurechnung der Schenkung nach § 782 Abs 1 ABGB abzustellen ist.

[35] Das Gesetz trifft insoweit keine eindeutige Aussage. Auch die Materialien zum ErbRÄG 2015 (Er-
läutRV 688 BlgNR 25. GP 33 f) geben darüber keinen Aufschluss. In Frage kommen der Zeitpunkt der Schen-
kung, der Zeitpunkt des Todes des Erblassers oder schließlich beide genannten Zeitpunkte gemeinsam.

[36] Kommt es nur auf den Zeitpunkt der Schenkung an (so die Meinung des Revisionswerbers), wäre
nach § 783 Abs 1 ABGB die Schenkung unbefristet hinzuzurechnen. Kommt es hingegen nur auf den Todes-
zeitpunkt an oder auf beide Zeitpunkte gemeinsam, wäre die Befristung nach § 782 Abs 1 ABGB anzuwen-
den. Da die Schenkung mehr als zwei Jahre vor dem Tod des Erblasser gemacht wurde, wäre sie für den
Pflichtteilsanspruch des Klägers nicht hinzuzurechnen.

[37] 2.3.4. Meinungsstand
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[38] Im bereits zahlreich vorliegenden Schrifttum finden sich Stellungnahmen zu allen drei genannten
Auslegungsmöglichkeiten.

[39] 2.3.4.1. Schenkungszeitpunkt

[40] Apathy (Zur Hinzurechnung und Anrechnung im neuen Erbrecht, ÖJZ 2016, 807), Umlauft

(Hinzu- und Anrechnung2 89 ff) und Perner/Spitzer/Kodek (Bürgerliches Recht6 [2019] 625) vertreten die
Ansicht, es sei nur auf den Zeitpunkt der Schenkung abzustellen.

[41] Apathy leitet dies einerseits aus § 792 ABGB ab. Zum anderen ergebe sich dies aus dem Norm-
zweck des § 782 Abs 2 ABGB: Habe der Schenker die Zuwendung zu einem Zeitpunkt gemacht, zu dem er
mit Pflichtteilsansprüchen von Nachkommen bzw des konkreten Ehegatten nicht rechnen musste, so bleibe sie
außer Betracht.

[42] Umlauft argumentiert, aus § 789 Abs 1 Satz 1 ABGB sei abzuleiten, dass die Gruppe der hinzu-
oder anzurechnenden Schenkungen und die Gruppe der Schenkungen, mit denen für nicht erfüllte Pflichtteils-
ansprüche gehaftet werde, deckungsgleich seien. Da § 792 ABGB ausdrücklich auf den Schenkungszeitpunkt
abstelle, könne aus der Zusammenschau mit § 789 Abs 1 Satz 1 ABGB zwanglos abgeleitet werden, dass für
die Frage der Pflichtteilsberechtigung der Schenkungszeitpunkt maßgeblich sei. Auch das bereits zur alten
Rechtslage vertretene Argument der „familia suspecta“ stelle auf diesen Zeitpunkt ab; der Gesichtspunkt der
Rechtssicherheit spreche ebenfalls hierfür. Das Argument der Gegenmeinung, dass in § 782 Abs 1 ABGB das
Wort „angehören“ in der Präsensform enthalten sei, könne im Vergleich zum klaren Gesetzeswortlaut des
§ 789 Abs 1 Satz 1 iVm § 792 ABGB nicht überzeugen.

[43] Perner/Spitzer/Kodek begründen die Relevanz des Schenkungszeitpunkts mit dem Argument
der „familia suspecta“; die abstrakte Pflichtteilsberechtigung im Todeszeitpunkt als zusätzliche Voraussetzung
ordne das Gesetz nirgends an.

[44] 2.3.4.2. Todeszeitpunkt

[45] Nach Rabl (Erbrechtsreform 2015 – Pflichtteilsrecht neu, NZ 2015, 321 [340 f]) deutet der Ge-
setzeswortlaut darauf hin, dass die abstrakte Pflichtteilsberechtigung beim Tod des Erblassers maßgebend sei.
Auf der anderen Seite verweise § 792 ABGB in die Vergangenheit. Ob man hieraus ableiten könne, dass für
die befristete Anrechnung zusätzlich zur abstrakten Pflichtteilsberechtigung im Zeitpunkt des Todes auch jene
im Zeitpunkt des Geschenks vorliegen müsse, sei fraglich. Sein diesbezüglicher Verweis auf die Materialien,
die Letzteres aussagten, ist jedoch unzutreffend.

[46] Nach Pollan (Schenkungsanrechnung und Pflichtteilsberechtigung, NZ 2018, 81) kommt es nur
auf die abstrakte Pflichtteilsberechtigung zum Todeszeitpunkt an. Dies sei aus dem Gesetzeswortlaut abzulei-
ten: Während in § 782 und § 783 Abs 1 Satz 1 ABGB von Personen, die dem Kreis der Pflichtteilsberechtig-
ten „angehören“ (Präsens) die Rede sei, gehe es in § 783 Abs 1 Satz 2 und § 792 ABGB um einen Geschenk-
nehmer, der im Zeitpunkt der Schenkung (nicht) zum Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen „gehörte“
(Imperfekt). Aus der gewählten Zeitform könne gefolgert werden, dass der Gesetzgeber damit den Zeitpunkt
habe benennen wollen, zu dem die (abstrakte) Pflichtteilsberechtigung vorliegen müsse, wobei unter dem in
der Gegenwart liegenden Zeitpunkt der Erbfall zu verstehen sei. Überzeugende Anhaltspunkte dafür, dass auf
den Schenkungs- und im Todeszeitpunkt abzustellen sei, ließen sich nicht finden. Mit § 783 Abs 1 Satz 2
ABGB habe der Gesetzgeber kein generelles zusätzliches Tatbestandsmerkmal für die unbefristete Anrech-
nung begründen wollen. Dies könne auch nicht aus § 792 ABGB geschlossen werden. Der Gesetzgeber habe
die Voraussetzung für die Hinzu- und Anrechnung bewusst anders geregelt als die Voraussetzungen für die
Haftung: Habe der Beschenkte bei der Schenkung nicht dem Kreis des § 757 ABGB angehört, sei aber später
in diesen Kreis eingetreten und damit im Erbfall zumindest abstrakt pflichtteilsberechtigt, komme es zur unbe-
fristeten Hinzurechnung zur Verlassenschaft. Die besondere Situation zum Schenkungszeitpunkt aber (Ver-
trauen auf eine nur befristete Herausgabepflicht) verdiene insofern Beachtung, als die Haftung des Beschenk-
ten weiterhin nur befristet fortbestehen solle, was in § 792 ABGB geregelt werde. Dem von Anfang an dem
Kreis des § 757 ABGB Zugehörigen, der somit immer schon mit der unbefristeten Anrechnung und Haftung
habe rechnen müssen, komme dieses Schutzargument hingegen nicht zustatten. Auch aus § 782 Abs 2 ABGB
sei nicht abzuleiten, dass es für die Pflichtteilsberechtigung generell auf den Schenkungszeitpunkt ankomme,
da hiermit nur der spezielle Umstand geregelt worden sei, dass der Geschenkgeber bei der Schenkung an ei-
nen Dritten keine Noterben „gehabt hat“ und es die besondere Aufgabe des § 792 ABGB sei, Änderungen in
der Pflichtteilsberechtigung von Personen zwischen Schenkung und Ableben zu berücksichtigen.

[47] 2.3.4.3. Schenkungszeitpunkt und Todeszeitpunkt

[48] Die Ansicht, § 783 ABGB sei nur dann anzuwenden, wenn sowohl im Zeitpunkt der Schenkung als
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auch in jenem des Todes die abstrakte Pflichtteilsberechtigung vorliegt, vertreten Schauer (in Barth/Pesendor-
fer, Praxishandbuch des neuen Erbrechts 217 ff), Barth/Pesendorfer (Erbrechtsreform 2015, 123 und 125),
Rucker (Die Anrechnung im neuen Erbrecht, NZ 2016, 81 [88, FN 90]), Wolkerstorfer (Eintritt des Vermö-
gensopfers bei der Schenkung auf den Todesfall, NZ 2017, 418 [419]), Hofmann (NZ 2017, 102 [106; Anm zu
VfGH 13. 12. 2016, G 572/2015]) und Eccher (Die österreichische Erbrechtsreform Rz 173).

[49] Barth/Pesendorfer, Rucker und Wolkerstorfer begründen die Relevanz des Schenkungszeit-
punkts mit § 792 ABGB, der für die Ausfallhaftung ausdrücklich auf den Schenkungszeitpunkt abstelle. Die
Relevanz des Todeszeitpunkts ergebe sich aus der Formulierung des § 782 Abs 1 ABGB („die nicht dem Kreis
der Pflichtteilsberechtigten angehören“ statt „angehörten“).

[50] Schauer stützt sich auf die soeben erwähnten Argumente und führt darüber hinaus aus, für die
Relevanz des Schenkungszeitpunkts spreche zunächst, dass die abstrakte Pflichtteilsberechtigung auch zum
bisherigen Recht stets im Zusammenhang mit der Schenkung für relevant gehalten worden sei und vermutet
werden dürfe, dass sich der Gesetzgeber daran orientieren habe wollen. Für diese Lösung spreche der Ge-
sichtspunkt der Rechtssicherheit: Die Rechtsfolgen der Schenkung sollten mit Blick auf die mögliche Haftung
des Beschenkten bereits im Schenkungszeitpunkt feststehen. Spätere Ereignisse sollten darauf keinen Einfluss
mehr haben.

[51] Auch Hofmann argumentiert mit § 792 ABGB (Relevanz des Schenkungszeitpunkts) und dem Wort-
laut des § 783 Abs 1 Satz 1 ABGB („angehören“: Relevanz des Todeszeitpunkts). Dass auf den Schenkungs-
zeitpunkt abzustellen sei, begründet er darüber hinaus mit § 783 Abs 1 Satz 2 ABGB, der voraussetze, dass
bereits mit der Schenkung die unlimitierte Anrechnungspflicht (bedingt durch den Fortbestand der abstrakten
Pflichtteilsberechtigung bis zum Erbfall) entstehe und der funktionslos wäre, wenn die abstrakte Pflichtteils-
berechtigung zum Schenkungszeitpunkt irrelevant wäre.

[52] Eccher begründet die Relevanz beider Zeitpunkte mit dem Argument der „familia suspecta“.

[53] 2.3.4.4. Weitere Meinungen

[54] Welser (Erbrechts-Kommentar) referiert zunächst den Meinungsstand (Vor § 782 Rz 4; § 783
Rz 4 ff), ohne sich selbst festzulegen (§ 783 Rz 13). An anderer Stelle (§ 792 Rz 2) neigt er aber der Ansicht
zu, es sei nur auf den Schenkungszeitpunkt abzustellen.

[55] Kogler (Befristete oder unbefristete Schenkungsanrechnung: Wer ist pflichtteilsberechtigt iSd
§§ 782‚ 783 ABGB nF?, JBl 2016, 220) vertritt die Ansicht, eine Schenkung sei nur dann unbefristet hinzu-
und anzurechnen, wenn der Beschenkte im Schenkungszeitpunkt abstrakt pflichtteilsberechtigt gewesen sei
und im Erbfall bei ihm oder jemand anderen die Schenkung (formal) angerechnet werden könne. Dieses Zu-
satzerfordernis liege vor, wenn der Pflichtteilsberechtigte im Erbfall konkret pflichtteilsberechtigt sei, sein
Pflichtteil von jemand anderem übernommen worden sei oder er auf seinen Pflichtteil verzichtet oder sein
Erbrecht ausgeschlagen habe. Die Relevanz des Schenkungszeitpunkts leitet Kogler aus dem Gesetzeswortlaut
des § 783 ABGB und aus den diesbezüglichen Erläuterungen ab: § 783 ABGB („auf den Pflichtteil der be-
schenkten Person oder derjenigen Person, die an deren Stelle tritt, anzurechnen“) gehe wörtlich davon aus,
dass eine Schenkung an einen Pflichtteilsberechtigten auch dann vorliegen könne, wenn der Beschenkte im
Erbfall gar nicht mehr existiere und damit in diesem Zeitpunkt nicht einmal abstrakt pflichtteilsberechtigt sei.
Insofern könne § 783 ABGB nur auf die abstrakte Pflichtteilsberechtigung im Schenkungszeitpunkt abstellen.
In den Erläuterungen zu § 783 ABGB sei in diesem Zusammenhang (Anrechnung der Schenkung bei der Per-
son, die an die Stelle des Beschenkten tritt) von einem Übergang der Anrechnungspflicht die Rede. Wäre der
Beschenkte nicht abstrakt pflichtteilsberechtigt, könnte es bei ihm aber weder eine Anrechnungspflicht geben
noch könnte diese übergehen. Der Gesetzgeber hätte hier also eine abstrakte Pflichtteilsberechtigung des Be-
schenkten im Schenkungszeitpunkt vor Augen gehabt. Aus § 792 ABGB sei für den maßgeblichen Zeitpunkt
nach §§ 782 f ABGB hingegen nichts zu gewinnen, da Haftung und Hinzu- und Anrechnung nicht Hand in
Hand gehen müssten. Das Abstellen auf den Schenkungszeitpunkt in § 792 ABGB hätte nach der ursprüngli-
chen Fassung des Ministerialentwurfs eine eigenständige Bedeutung gehabt; der Gesetzgeber habe sich bei der
Beibehaltung des § 792 idF des Ministerialentwurfs offenbar keine näheren Gedanken gemacht. Auf die abs-
trakte Pflichtteilsberechtigung zum Todeszeitpunkt sei nicht abzustellen, da dies dazu führe, dass der Vortod
des Beschenkten anders behandelt werde als andere Ausschlussgründe (nur beim Vortod komme es mangels
abstrakter Pflichtteilsberechtigung zu keiner Anrechnung).

[56] Nemeth/Niedermayr (in Schwimann/Kodek, ABGB5 §§ 782–783 Rz 25), Bittner/Hawel (in Kle-

tečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 782 Rz 1) und Egger (in Schwimann/Neumayr, ABGB, TaKomm4 §§ 782 f
Rz 1) fassen die bisherigen Lehrmeinungen ohne eigene Stellungnahme zusammen.

[57] 2.3.5. Stellungnahme
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[58] Wie erwähnt, ist für die Beantwortung der in Rede stehenden Rechtsfrage weder der Gesetzes-
wortlaut eindeutig, noch geben die Gesetzesmaterialien zu den Bestimmungen über die Hinzu- und Anrech-
nung von Schenkungen unter Lebenden (§§ 781 ff ABGB) über die diesbezügliche Absicht des Gesetzgebers
Aufschluss. Wie der dargestellte Meinungsstand dokumentiert, können für alle drei möglichen Ansichten mehr
oder weniger gute Gründe ins Treffen geführt werden.

[59] 2.3.5.1. Die ganz allgemeinen Absichten des Gesetzgebers des ErbRÄG 2015 sind jedoch aus
den einleitenden Bemerkungen in den Erläuerungen deutlich erkennbar:

„Die Modernisierung soll aber mit Augenmaß erfolgen. Änderungen sollen nur dort erfolgen, wo sie wirklich
nötig sind, sei dies weil das Gesetz verständlicher werden kann, sei dies weil die gesellschaftliche Entwicklung
andere Lösungen für erbrechtliche Fragen nahe legt. Auf die Wahrung einer kontinuierlichen Rechtsentwick-
lung wird besonders geachtet, was sich auch daran zeigt, dass ganz überwiegend die herrschende Rechtspre-
chung kodifiziert wird.“ (ErläutRV 688 BlgNR 25. GP 1)

[60] 2.3.5.2. Nach Ansicht des Senats ist daraus der Schluss zu ziehen, dass – jedenfalls zur hier
maßgeblichen Frage der Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen im Pflichtteilsrecht – ein beabsichtigtes
Abgehen von der bisherigen Rechtslage nur dort anzunehmen ist, wo sich dies eindeutig aus dem Gesetzes-
wortlaut oder aus den – dem Gesetzeswortlaut nicht widersprechenden – Materialien ergibt.

[61] 2.3.5.3. Eine derartige eindeutige Abweichung liegt insoweit vor, als es im Gegensatz zum al-
ten Recht (vgl 2.2.) generell nur mehr auf die abstrakte Pflichtteilsberechtigung (vgl 2.3.2.: „dem Kreis der
Pflichtteilsberechtigten“) ankommt.

[62] 2.3.5.4. Für den oder die relevanten Zeitpunkte, in denen diese abstrakte Pflichtteilsberechti-
gung vorliegen muss, sind hingegen – wie ausgeführt – weder das Gesetz noch die Materialien aussagekräftig.

[63] 2.3.5.5. Ein bekanntes Problem des alten Rechts lag in Umgehungsversuchen dergestalt, dass
ein Pflichtteilsberechtigter aufgrund eines Pflichtteilsverzichts im Zuge einer vom Erblasser empfangenen
Schenkung im Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht mehr konkret pflichtteilsberechtigt war und die
Schenkung, sofern sie länger als zwei Jahre vor dem Tod des Schenkers erfolgt war, gemäß § 785 Abs 3 letz-
ter Satz ABGB aF anrechnungsfrei wurde.

[64] Gegen diese Umgehungsversuche billigte die Rechtsprechung den Einwand des Rechtsmissbrauchs
zu (RS0037904; RS0119567). Diese Rechtsprechung führte aber wiederum zu Rechtsunsicherheit, weil die
Beurteilung des Rechtsmissbrauchs (notwendigerweise) einzelfallbezogen erfolgte.

[65] 2.3.5.6. Wenn nun die neue Regelung ausdrücklich auf die abstrakte Pflichtteilsberechtigung
abstellt, ohne jedoch etwas zum relevanten Zeitpunkt zu sagen, kann dies nach Ansicht des Senats nur so ge-
deutet werden, dass genau diese Problematik des alten Rechts (eine andere gab es insofern ja nicht) beseitigt
werden sollte: Ein Pflichtteilsverzicht (oder auch eine Enterbung) soll irrelevant sein.

[66] 2.3.5.7. Dagegen ist ein Motiv, der Gesetzgeber habe von der Relevanz des Schenkungszeit-
punkts abgehen wollen, nicht erkennbar: Der Gesetzgeber des ErbRÄG 2015 hat die Zweijahresfrist des § 785
Abs 3 letzter Satz ABGB aF unverändert in § 782 Abs 1 ABGB idF des ErbRÄG 2015 übernommen.

[67] Zu dieser Frist hat der Senat zum alten Recht wiederholt ausgesprochen, deren Zweck liege nach den
Gesetzesmaterialien (zur 3. Teilnovelle) darin, dass bei innerhalb dieser Frist gemachten Schenkungen typi-
scherweise der Verdacht einer bewussten Verkürzung von Pflichtteilsberechtigten bestehe, bei länger zurück-
liegenden hingegen nicht; die „kritische Zeit für Umgehungen des Noterbenrechts“ sei „hauptsächlich nur die
letzte Zeit vor dem Tode des Erblassers“ (2 Ob 125/15v; 2 Ob 145/16m; 2 Ob 142/18y; jeweils mwN).

[68] Für die unbefristete Anrechnung von Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte wurde einerseits der
Ausgleichsgedanke, andererseits der Gedanke der „familia suspecta“ ins Treffen geführt (vgl 5 Ob 558/87;
7 Ob 600/90; 4 Ob 519/95; 6 Ob 555/95; 1 Ob 2281/96i; 4 Ob 136/98y).

[69] Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber des ErbRÄG 2015 von diesen Wertungen abrü-
cken wollte. Dies spricht dafür, dass für die unbefristete Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen auch wei-
terhin die (abstrakte) Pflichtteilsberechtigung des Beschenkten im Zeitpunkt der Schenkung erforderlich ist.

[70] 2.3.5.8. Ebenso gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass abweichend vom alten Recht die (jetzt
abstrakte) Pflichtteilsberechtigung im Zeitpunkt des Todes des Erblassers keine Bedeutung für die unbefristete
Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen haben sollte. Dazu kommt, dass – in Übereinstimmung mit einigen
der genannten Autoren – darauf hinzuweisen ist, dass sowohl § 782 Abs 1 als auch § 783 Abs 1 Satz 1 ABGB
das Präsens („angehören“) und nicht das Imperfekt verwenden. Da sich die Frage der Hinzurechnung immer
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erst nach dem Tod des Erblassers stellen kann, ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass es (auch) auf den Zeit-
punkt des Todes des Erblassers ankommt. Dies steht vor allem im Kontrast dazu, dass in § 783 Abs 1 Satz 2
ABGB, also unmittelbar danach, im Gegensatz dazu von einem Geschenknehmer die Rede ist, „der im Zeit-
punkt der Schenkung allgemein zum Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen gehörte“ (Imperfekt). Die
gleichartige Formulierung findet sich auch in § 792 ABGB. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass die Wahl des
Präsens in den hier anzuwendenden Sätzen nicht bloß zufällig erfolgte.

[71] 2.3.6. Der Senat kommt daher zu folgendem Zwischenergebnis:

[72] Eine Schenkung ist nach § 783 Abs 1 Satz 1 ABGB nur dann unbefristet hinzuzurechnen, wenn
der Beschenkte sowohl im Zeitpunkt der Schenkung als auch im Zeitpunkt des Todes des Erblassers zum
Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehörte.

[73] Die Beklagte gehörte im Zeitpunkt des Todes des Erblassers diesem Kreis nicht mehr an, weshalb so-
wohl für die Hinzurechnung der Schenkung iSd § 782 Abs 1 ABGB als auch für die Haftung nach § 789
Abs 1 ABGB die Zweijahresfrist maßgeblich ist.

[74] 3. Schenkung innerhalb der Zweijahresfrist „wirklich gemacht“?

[75] 3.1. Wenn der Erblasser einen Teil des Mietzinses für (bloß) ein vermietetes Zimmer entgegen-
nahm, hat er sich dadurch keineswegs „sämtliche“ Nutzungen an der geschenkten Sache vorbehalten, die das
Vermögensopfer hindern könnten. Ob der Vorbehalt eines Fruchtgenussrechts auch unter dem Regime des Er-
bRÄG 2015 das Vermögensopfer hindert (zur Rechtslage vor dem ErbRÄG 2015 vgl RS0130273), muss da-
her hier nicht beurteilt werden. Der Vorbehalt eines Wohnungsgebrauchsrechts hindert das Vermögensopfer
nicht (zur Rechtslage vor dem ErbRÄG 2015 vgl RS0130273 [T2]; insoweit hat sich durch das ErbRÄG 2015
nichts geändert, vgl ErläutRV 688 BlgNR 25. GP 34: „Durch ein bloßes Nutzungsrecht wird das Vermögens-
opfer aber regelmäßig nicht ausgeschlossen.“).

[76] 3.2. Ob der mangels Notariatsakt nicht formgültig (§ 1 Abs 1 lit d NotAktsG) errichtete Schen-
kungsvertrag durch „wirkliche Übergabe“ geheilt wurde (dies für die Besitzauflassung bei einer im gemeinsa-
men Gewahrsam stehenden Sache offen lassend 2 Ob 122/17f [4.2 lit a]), hat auf das Ergebnis keinen Ein-
fluss:

[77] Bei Ungültigkeit des Vertrags befände sich die Liegenschaftshälfte materiell noch im ruhenden
Nachlass. Der diesbezüglich die Beklagte als Eigentümerin ausweisende Grundbuchsstand wäre falsch, weil
die Beklagte mangels Einantwortung auch dadurch nicht Eigentum erworben haben könnte. In diesem Fall
hätte die Verlassenschaft einen Anspruch auf Löschung des Eigentumsrechts der Beklagten; ein Anspruch des
Klägers gegen die Beklagte bestünde hingegen nicht, weil es einerseits überhaupt an einer hinzurechnungs-
pflichtigen Schenkung mangelte und andererseits die Beklagte mangels Einantwortung auch als Erbin nicht
haftete.

[78] Ginge man hingegen von einem wegen wirklicher Übergabe wirksamen Schenkungsvertrag (hier je-
denfalls ohne Vorbehalt „sämtlicher“ Nutzungen, vgl 3.1.) aus, so wäre die Schenkung länger als zwei Jahre
vor dem Tod des Schenkers erfolgt und wäre somit unter Zugrundelegung des Zwischenergebnisses (3.2.6.)
hinzurechnungsfrei.

[79] 3.3. Soweit der Revisionswerber vorbringt, die Beklagte habe mit dem Erblasser bis zu dessen
Tod eine Lebensgemeinschaft wie in Form einer Ehe gehabt, weshalb ihre Berufung auf die Scheidung und
somit auf die Zweijahresfrist des § 782 Abs 1 ABGB sittenwidrig sei, geht er nicht vom festgestellten Sach-
verhalt aus.

[80] Sofern man die Ehescheidung als rechtsmissbräuchlich ansehen wollte, weil sie die Erlangung
einer Leistung des AMS an die Beklagte bezweckte, könnte sich der Kläger darauf nicht berufen, weil sich
dieser Rechtsmissbrauch nicht gegen ihn richtete. Seine in erster Instanz aufgestellte Behauptung, mit der
Scheidung wäre die Beseitigung der unbefristeten Schenkungshinzurechnung und damit die Ausschaltung sei-
nes Pflichtteilsrechts bezweckt gewesen, findet in den Feststellungen keine Deckung.

[81] 4. Ergebnis

[82] Aus den vorstehenden Erwägungen erweist sich die klageabweisende Entscheidung des Beru-
fungsgerichts als rechtsrichtig, weshalb der Revision nicht Folge zu geben ist.

[83] 5. Die Kostenentscheidung gründet auf den §§ 41, 50 ZPO.
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

17.09.2020
Geschäftszahl

2Ob60/20t
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Veith als Vorsitzenden und
den Hofrat Dr. Musger, die Hofrätin Dr. Solé und die Hofräte Dr. Nowotny und Mag. Pertmayr als weitere
Richter in der Rechtssache der klagenden Partei P***** B*****, vertreten durch Mag. Kathrin Hetsch und
Dr. Werner Paulinz, Rechtsanwälte in Tulln, gegen die beklagte Partei V*****, vertreten durch Dr. Stefan
Gloß und andere Rechtsanwälte in St. Pölten, wegen 90.361,89 EUR sA, über die außerordentliche Revision
der beklagten Partei (Revisionsinteresse 46.021,63 EUR) gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als
Berufungsgericht vom 3. März 2020, GZ 15 R 168/19i-47, mit welchem das Urteil des Landesgerichts St. Pöl-
ten vom 18. September 2019, GZ 4 Cg 48/19p-43, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht er-
kannt:
Spruch

Der außerordentlichen Revision wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 2.223,90 EUR bestimmten Kosten der Revisi-
onsbeantwortung (darin 370,65 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text

Entscheidungsgründe:

[1] Der Kläger wurde am 4. April 2013 bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich im Bauchbereich
verletzt. Er erhob am 19. April 2014 gegen den auch hier beklagten Verband eine Klage auf Feststellung von
dessen Haftung für alle zukünftigen Schäden aus diesem Ereignis. Schluss der Verhandlung erster Instanz war
am 5. Dezember 2016, das zur Gänze stattgebende Urteil des Berufungsgerichts wurde dem Beklagten am
9. August 2017 zugestellt und ist in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des vorliegenden Revisionsverfahrens
ist Grund (Verjährung) und Höhe eines Schmerzengeldbegehrens, das der Kläger am 26. Februar 2018 mit
70.000 EUR erhoben und am 4. September 2019 auf 83.869,50 EUR ausgedehnt hat.

[2] Aufgrund des Unfalls lag der Kläger vom 6. bis zum 23. April 2013 wegen einer Darmperforation
mit Bauchfellentzündung in der Intensivstation. In diesem Zeitraum hatte er mehrere Operationen, zweimal
war eine Cardioversion (Elektroschock bei Herzrhythmusstörung) erforderlich. An der Wunde war eine Pum-
pe („VAC-System“) angelegt, die einen Unterdruck erzeugte, um die Wundheilung zu verbessern. Die Arbeit
der Pumpe war deutlich hörbar und spürbar.

[3] Vom 23. April 2013 bis 3. Mai 2013 lag der Kläger auf der Normalstation und war ebenfalls an diese
Pumpe angeschlossen. Gleiches galt nach seiner (erstmaligen) Entlassung aus dem Krankenhaus bis 5. Au-
gust 2013; in diesem Zeitraum hatte er zwei weitere Operationen.

[4] Vom 6. August 2013 bis zum 18. April 2014 (dem Tag vor dem Einbringen der Feststellungsklage)
erfolgten regelmäßige Therapien bei einem Spezialisten für chronische Wunden. Die Wunde war nie geschlos-
sen und sonderte ein teils eitriges Sekret ab. Der Kläger war ärztlich angehalten, jegliche körperliche Anstren-
gung zu vermeiden und ganztägig ein Bauchmieder zu tragen, weil die Bauchdecke nur aus Haut und nicht aus
einer Muskelschicht bestand. Am 18. April 2014 war der weitere Krankheitsverlauf nicht abzusehen. Das galt
insbesondere für die Frage, ob und gegebenenfalls wann sich die Wunde verschließen würde oder ob sie chir-
urgisch verschlossen werden könnte.

[5] Vom 19. April 2014 bis 31. Jänner 2016 wurde der Kläger drei weitere Male operiert und erhielt
zahlreiche ambulante Therapien. Am 12. September 2014 kam es zu einer starken Nachblutung der Wunde,
weswegen der Kläger zwei Blutkonserven erhielt. Die letzte Operation erfolgte im November 2015 zum Ver-
schluss eines Eingeweidebruchs (Hernie). Erst am 31. Jänner 2016 war die chronische Wunde endgültig ver-
schlossen und nässte nicht mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt musste die Wunde täglich gepflegt und verbunden
werden. Der Kläger musste auch über einen längeren Zeitraum Antibiotika einnehmen. Endgültig abgeschlos-
sen war die Rehabilitation mit 31. Mai 2016, seither ist der Zustand des Klägers weitgehend stabil. Durch die
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Darmoperationen besteht jedoch ein erhöhtes Risiko für Komplikationen wie einen Darmverschluss durch Ne-
benstränge im Bauch oder Vernarbung der Darmnaht. Zur Senkung des Risikos wird zweimal jährlich eine
ärztliche Kontrolle inklusive Darmspiegelung erforderlich sein.

[6] Der Kläger litt bis 18. April 2014 unfallbedingt – gerafft auf den 24-Stunden-Tag und auf ganze Ta-
ge gerundet – 17 Tage starke, 10 Tage mittelstarke und 246 Tage leichte Schmerzen, insgesamt litt er 17 Tage
starke, 12 Tage mittelstarke und 685 Tage leichte Schmerzen.

[7] Der Kläger begehrte ursprünglich Schadenersatz von 83.937,62 EUR samt Zinsen, darin
70.000 EUR Schmerzengeld. Nach Einlangen des medizinischen Gutachtens dehnte er sein Begehren auf
90.361,89 EUR aus, davon 83.869,50 EUR Schmerzengeld. Zum Schmerzengeld brachte er vor, dass der Hei-
lungsverlauf bei Einbringen der Feststellungsklage noch nicht vorhersehbar gewesen sei. Der Schmerzengeld-
anspruch sei daher zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällig gewesen. Daher habe das Erheben der Feststellungs-
klage die Verjährung insgesamt – und nicht bloß in Bezug auf zukünftige Schmerzen – unterbrochen. Die Hö-
he des Begehrens ergebe sich aus den erlittenen Verletzungen und dem langwierigen Heilungsverlauf.

[8] Der Beklagte wendet ein, dass der Anspruch auf Schmerzengeld für die Zeit bis zum Einbringen der
Feststellungsklage verjährt sei, da zu diesem Zeitpunkt bereits eine Teilbemessung möglich gewesen sei. Auch
jener Betrag, um den der Kläger sein Begehren während des Verfahrens ausgedehnt habe, sei verjährt. Zudem
sei das Schmerzengeld überhöht.

[9] Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze statt. Der Schmerzengeldanspruch sei nicht ver-
jährt, weil der Geschädigte nicht verpflichtet sei, vor Vorliegen eines Dauer- bzw Endzustands eine Klage auf
Leistung von Teilschmerzengeld zu erheben. Aus der Möglichkeit einer solchen Klage könne nicht auf eine
verjährungsrechtliche Verpflichtung geschlossen werden. Der Höhe nach begegne das Schmerzengeldbegeh-
ren angesichts des langwierigen Heilungsverlaufs und der festgestellten Schmerzperioden keinen Bedenken.

[10] Der Beklagte focht dieses Urteil nur im Zuspruch eines Schmerzengeldes von 46.021,63 EUR an.

[11] Das Berufungsgericht gab der Berufung nicht Folge und ließ die ordentliche Revision mangels Vorlie-
gens einer erheblichen Rechtsfrage nicht zu.

[12] Da das Schmerzengeld global zu bemessen sei, werde der Anspruch erst bei Vorliegen der Vorausset-
zungen für eine solche Bemessung fällig. Ein Begehren auf Teilschmerzengeld sei nur ausnahmsweise mög-
lich, wenn noch kein Dauer- bzw Endzustand vorliege. Daher sei der Anspruch auf Schmerzengeld hier erst
bei Verschluss der Wunde 2016 fällig geworden. Dieser Anspruch sei wegen der Unterbrechungswirkung der
rechtzeitig erhobenen Feststellungsklage nicht verjährt. Die Höhe des zuerkannten Schmerzengeldes sei ange-
sichts der festgestellten Schmerzen, der zahlreichen Operationen und Therapien und der den Kläger psychisch
belastenden Ungewissheit über den Heilungserfolg unbedenklich.

[13] In seiner außerordentlichen Revision bekämpft der Beklagte weiterhin einen Schmerzengeldzuspruch
von 46.021,63 EUR. Da der Kläger keine Klage auf Zahlung von Teilschmerzengeld erhoben habe, sei der
Anspruch für die Zeit bis zum Erheben der Feststellungsklage verjährt. Der verbliebene Anspruch errechne
sich wie folgt: Insgesamt sei ein Schmerzengeld von 65.000 EUR angemessen, also etwa 77,5 % des vom Klä-
ger begehrten Betrages. Für die Zeit bis zum Einbringen der Feststellungsklage hätte nach den „üblichen“
Schmerzengeldsätzen ein Anspruch auf 35.035 EUR bestanden. Da der Gesamtanspruch um 77,5 % zu kürzen
sei, sei auch der verjährte Betrag mit 77,5 % der 35.035 EUR anzusetzen, also mit 27.152,13 EUR. Dieser Be-
trag sei von den 65.000 EUR abzuziehen, woraus sich ein verbleibender Anspruch von 37.847,87 EUR erge-
be. Das Mehrbegehren von 46.021,63 EUR sei abzuweisen.

[14] Der Kläger beantragt in der ihm freigestellten Revisionsbeantwortung, die Revision zurückzuweisen,
hilfsweise ihr nicht Folge zu geben. Der Anspruch sei nicht verjährt, weil ihn keine Obliegenheit getroffen ha-
be, eine Klage auf Zahlung von Teilschmerzengeld zu erheben. Die Höhe des Zuspruchs sei angemessen.

[15] Die außerordentliche Revision ist zulässig, weil die Rechtsprechung zur Verjährung von Schmerzen-
geldansprüchen einer Präzisierung bedarf. Sie ist aber nicht berechtigt.
Rechtliche Beurteilung

[16] 1. Ausgangspunkt für die Erwägungen ist folgende Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs:

[17] Ist der Primärschaden (die Rechtsgutverletzung) eingetreten, so beginnt die dreijährige Frist des
§ 1489 ABGB bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen auch dann, wenn der Geschädigte die Höhe des
Schadens noch nicht beziffern kann, weil er noch nicht alle Schadensfolgen kennt oder weil diese noch nicht
zur Gänze eingetreten sind; der drohenden Verjährung muss der Geschädigte in diesem Fall durch eine Fest-
stellungsklage begegnen (1 Ob 128/73 SZ 46/81; RS0034286, RS0050338). Durch das Einbringen der Fest-
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stellungsklage wird die Verjährung aller in diesem Zeitpunkt noch nicht fälligen und daher zukünftigen Scha-
denersatzansprüche unterbrochen (RS0034286, RS0034771). Hingegen wird die Verjährung bereits fälliger,
mit Leistungsklage einklagbarer Ansprüche durch die Feststellungsklage nicht unterbrochen (2 Ob 180/13d;
RS0034286 [T8], zuletzt etwa 2 Ob 78/19p). Um die Verjährung eines Schadenersatzanspruches zu verhin-
dern, der aus zum Teil fälligen und zum Teil erst fällig werdenden Ansprüchen besteht, muss der Kläger daher
sowohl eine Leistungsklage für fällige Ansprüche als auch eine Feststellungsklage für erst fällig werdende
Ansprüche erheben (RS0034286).

[18] 2. Diese Rechtsprechung bedarf in Bezug auf die Verjährung von Schmerzengeldansprüchen einer
Präzisierung. Hier steht der Vorrang der Globalbemessung dem Erfordernis einer allenfalls möglichen Klage
auf Teilschmerzengeld entgegen.

[19] 2.1. Wenn keine besonderen Gründe für eine zeitliche Einschränkung bestehen, ist das Schmerzen-
geld grundsätzlich global zu bemessen (RS0031196, RS0031055). Dadurch soll insbesondere verhindert wer-
den, dass der Haftpflichtige ständig neuen Forderungen ausgesetzt ist, obwohl die Verletzungsfolgen schon im
ersten Prozess hinreichend überschaubar waren (2 Ob 242/98x mwN; zuletzt etwa 2 Ob 68/18s). Eine Global-
bemessung kann aber dann nicht vorgenommen werden, wenn die Folgen der Körperschädigung noch nicht
voraussehbar sind (RS0031082) oder wenn das Ausmaß der Schmerzen nicht so weit abgeschätzt werden
kann, dass eine globale Beurteilung möglich ist (RS0031082 [T3]). In diesem Fall kann der Geschädigte
Schmerzengeld aufgrund der von ihm bereits erlittenen Schmerzen begehren. Maßgebender Zeitpunkt für die
Bemessung ist in diesem Fall der Schluss der Verhandlung erster Instanz; zukünftige Schmerzen sind in die-
sem Fall auch bei Vorhersehbarkeit nicht einzubeziehen (keine „Teil-Globalbemessung“; RS0115721; zuletzt
etwa 2 Ob 59/17s, 2 Ob 216/18f).

[20] 2.2. Ergebnis dieser Rechtsprechung ist, dass der Geschädigte bei Unmöglichkeit einer Globalbemes-
sung ein Teilschmerzengeld fällig stellen kann. Diese Möglichkeit ist eine Ausnahme vom Grundsatz, dass
über das Schmerzengeld nur einmal und unter Berücksichtigung aller Verletzungsfolgen – also „global“ – ent-
schieden werden soll. Sie ist allein durch das Interesse des Geschädigten begründet, seine immateriellen Schä-
den auch (und gerade) bei noch nicht absehbarem Heilungsverlauf wenigstens teilweise abgegolten zu bekom-
men. Dieses Interesse überwiegt sowohl Gründe der Verfahrensökonomie (Vermeidung mehrerer Verfahren)
als auch das Interesse des Haftpflichtigen an einer einmaligen und abschließenden Erledigung des Schmerzen-
geldanspruchs.

[21] 2.3. Angesichts dieser Interessenlage wäre es verfehlt, eine verjährungsrechtliche Obliegenheit
des Geschädigten anzunehmen, bei Vorliegen der diesbezüglichen Voraussetzungen eine Teilbemessung des
Schmerzengeldes zu begehren. Denn diese Möglichkeit besteht ausschließlich in seinem Interesse. Will er sie
nicht wahrnehmen – etwa weil auch er das absehbare Erfordernis mehrerer Verfahren scheut –, so gibt es kei-
nen Grund, ihn dennoch aus verjährungsrechtlicher Sicht zu einer Leistungsklage zu zwingen. Vielmehr ge-
nügt in diesem Fall das Erheben einer Feststellungsklage innerhalb der Verjährungsfrist. Eine solche Klage
klärt den Grund der Haftung und bringt zudem für die Gegenseite Klarheit, dass sie mit Schmerzengeldan-
sprüchen zu rechnen hat. Ein schützenswertes Interesse des Haftpflichtigen an einer Teilbemessung ist in die-
sem Fall nicht erkennbar.

[22] 2.4. Wird die Feststellungsklage – wie hier – zu einem Zeitpunkt erhoben, in dem die Globalbemes-
sung noch nicht möglich war, so schadet es nicht, wenn sie bei Schluss der Verhandlung erster Instanz mög-
lich gewesen wäre. Denn bei anhängiger Feststellungsklage erfasst die Unterbrechungswirkung im Fall der
stattgebenden Entscheidung alle bei Einbringen der Klage noch nicht fälligen Ansprüche (RS0034371). Diese
zu Rentenansprüchen entwickelte Rechtsprechung ist mangels erkennbarer Gründe für eine Differenzierung
auch auf das Eintreten der Möglichkeit einer Globalbemessung nach Erheben der Feststellungsklage zu über-
tragen. Ob dann mit Zustellung (oder allenfalls Rechtskraft) des Feststellungsurteils eine dreijährige Frist be-
ginnt (so die Rsp bei Rentenbegehren, 2 Ob 33/09f mwN) oder ob der Geschädigte nun 30 Jahre Zeit hätte (so
die in der Lehre bestrittene Rsp zu anderen Folgeschäden, 2 Ob 116/16x SZ 2016/74 = EvBl 2017/17 [Frau-
enberger/Pfeiler] mwN), kann hier offen bleiben, weil der Kläger die Leistungsklage ohnehin innerhalb von
drei Jahren ab Zustellung des Feststellungsurteils eingebracht und auch die Klageausdehnung innerhalb dieser
Frist vorgenommen hat.

[23] 3. Im vorliegenden Fall lagen bei Erheben der Feststellungsklage die Voraussetzungen für eine Glo-
balbemessung noch nicht vor. Daher hat die Feststellungsklage die Verjährung des Schmerzengeldanspruchs
unterbrochen. Dass sie sich nur auf „zukünftige“ Schäden bezog, schadet nicht: Denn aus dem Zusammen-
hang ergibt sich ohne jeden Zweifel, dass der Kläger von der Unmöglichkeit einer Globalbemessung des
Schmerzengeldes ausging. Sein Feststellungsbegehren bezog sich daher beim immateriellen Schaden auf den
erst „künftig“ ermittelbaren Globalbetrag.

[24] 4. Für die Höhe des Schmerzengeldes ist auf die zutreffende Begründung des Berufungsgerichts zu
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verweisen. Die festgestellten Schmerzen, die Vielzahl von Operationen und vor allem der lange, mit Schmer-
zen und Unsicherheit verbundene und daher auch psychisch belastende Heilungsverlauf rechtfertigen im kon-
kreten Fall den Zuspruch des begehrten Betrags. Soweit der Beklagte Feststellungen zu den erlittenen
„Schmerzstunden“ vermisst, ist er auf die ohnehin getroffenen und den Obersten Gerichtshof bindenden Fest-
stellungen zu den Schmerzperioden zu verweisen.

[25] 5. Aus diesen Gründen ist das angefochtene Urteil zu bestätigen. Die dieser Entscheidung zugrunde
liegenden Erwägungen können wie folgt zusammengefasst werden:

Kann das Schmerzengeld noch nicht global bemessen werden, so unterbricht die Klage auf
Feststellung der Haftung für zukünftige Schäden die Verjährung des Anspruchs. Das gilt auch
für jenen Teil des Schmerzengeldes, der schon einer Teilbemessung zugänglich wäre. Die Un-
terbrechungswirkung bleibt grundsätzlich auch dann aufrecht, wenn während des Feststel-
lungsprozesses eine Globalbemessung möglich wird.

[26] 6. Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 41, 50 ZPO.
European Case Law Identifier

ECLI:AT:OGH0002:2020:0020OB00060.20T.0917.000
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OGH 17.09.2020, 2Ob143/20y
OGH 17.09.2020, 2Ob143/20y (Testament)
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

17.09.2020
Geschäftszahl

2Ob143/20y
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Dr. Veith als Vorsitzenden, den Hofrat Dr. Musger,
die Hofrätin Dr. Solé sowie die Hofräte Dr. Nowotny und Mag. Pertmayr als weitere Richter in der Verlassen-
schaftssache nach der am ***** 2019 verstorbenen J***** P*****, wegen Feststellung des Erbrechts zwi-
schen den Antragstellern 1. K***** F*****, vertreten durch Pichler Rechtsanwalt GmbH in Dornbirn, und
2. H***** P*****, vertreten durch Längle Fussenegger Singer Rechtsanwälte Partnerschaft in Dornbirn, über
den Revisionsrekurs der Erstantragstellerin gegen den Beschluss des Landesgerichts Feldkirch als Rekursge-
richt vom 10. Juni 2020, GZ 1 R 106/20a-82, womit infolge Rekurses der Erstantragstellerin der Beschluss
des Bezirksgerichts Dornbirn vom 8. April 2020, GZ 36 A 33/19p-76, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sit-
zung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Die Erstantragstellerin ist schuldig, dem Zweitantragsteller die mit 3.044,70 EUR (darin enthalten
507,45 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text

Begründung:

[1] Im Verfahren über das Erbrecht stützt sich die Erstantragstellerin auf ihre Einsetzung als Alleinerbin
im fremdhändigen Testament der ledigen, kinderlosen, im Jahr 2019 verstorbenen Erblasserin vom
27. 9. 2017.

[2] Dieses Testament besteht aus drei Blättern, die, beginnend auf der zweiten Seite, fortlaufend num-
meriert sind. Die ersten beiden Blätter des Testaments sind beidseitig, das dritte Blatt ist nur einseitig be-
druckt. Auf den ersten drei Seiten finden sich die letztwilligen Anordnungen der Erblasserin, darunter die Ein-
setzung der Erstantragstellerin als Alleinerbin. Auf der Rückseite des zweiten Blatts befindet sich die nun-
cupatio. Auf dem dritten Blatt sind Ort und Datum angegeben. Außerdem befinden sich dort die Unterschrif-
ten der Erblasserin sowie der drei Testamentszeugen, diese unter Hinzufügung des jeweiligen Geburtsdatums,
der jeweiligen Adresse sowie des handschriftlichen Zusatzes „als Zeuge“ bzw „als Zeugin“.

[3] Zum Zeitpunkt der Unterfertigung waren die drei Blätter des Testaments nur durch eine Heft-
klammer verbunden.

[4] Der Zweitantragsteller ist der Bruder der Erblasserin. Er gab die bedingte Erbantrittserklärung
aufgrund des Gesetzes zum gesamten Nachlass ab.

[5] Die Vorinstanzen hielten das Testament für formungültig und wiesen daher die Erbantrittserklä-
rung der Erstantragstellerin ab und stellten das Erbrecht des Zweitantragstellers aufgrund des Gesetzes zum
gesamten Nachlass fest.

[6] Das Rekursgericht ließ den ordentlichen Revisionsrekurs zu, weil höchstgerichtliche Rechtspre-
chung zur Frage fehle, ob die äußere Urkundeneinheit einer aus mehreren losen Blättern bestehenden fremd-
händigen letztwilligen Verfügung durch Anbringen einer Heftklammer bewirkt werden könne.
Rechtliche Beurteilung

[7] Der Revisionsrekurs der Erstantragstellerin ist entgegen diesem den Obersten Gerichtshof nicht
bindenden Ausspruch mangels Vorliegens einer erheblicher Rechtsfrage iSd § 62 Abs 1 AußStrG nicht zuläs-
sig.
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[8] Nach der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung des erkennenden Fachsenats ist ein fremdhändi-
ges Testament formungültig, wenn der Erblasser und/oder Testamentszeugen auf einem losen Blatt unter-
schrieben haben, ohne dass ein äußerer oder inhaltlicher Zusammenhang mit dem Blatt, auf dem sich der Text
der letztwilligen Verfügung befindet, besteht. Ein äußerer Zusammenhang ist nur dann zu bejahen, wenn ent-
weder vor der Leistung der Unterschriften von Erblasser und Zeugen oder während des Testiervorgangs (das
heißt uno actu mit diesem) die äußere Urkundeneinheit hergestellt wurde, indem die einzelnen Bestandteile
der Urkunde (die losen Blätter) so fest miteinander verbunden wurden, dass die Verbindung nur mit Zerstö-
rung oder Beschädigung der Urkunde gelöst werden kann, wie zB beim Binden, Kleben oder Nähen der Ur-
kundenteile. Für die Herstellung eines inhaltlichen Zusammenhangs zwischen den mehreren losen Blättern
kann neben der Fortsetzung des Textes auch ein – vom Testator unterfertigter – Vermerk auf dem zusätzlichen
Blatt mit Bezugnahme auf seine letztwillige Verfügung ausreichend sein. Diese Bezugnahme muss inhaltlicher
Natur sein, das heißt es muss erkennbar sein, auf welche inhaltliche Anordnung sich der Vermerk bezieht
(2 Ob 218/19a; 2 Ob 145/19s; 2 Ob 143/19x; vgl 2 Ob 192/17z). Eine Seitennummerierung in der Fußzeile
des zweiten Blattes vermag diese innere Urkundeneinheit schon deshalb nicht zu begründen, weil sich daraus
kein inhaltlicher Bezug zum Text der letztwilligen Verfügung auf dem ersten Blatt ergibt (2 Ob 143/19x).

[9] Erst jüngst hat der Senat unter Berufung auf diese Rechtsprechung ausgesprochen, dass durch die
Verbindung der Blätter mit einer Heftklammer – wie im vorliegenden Fall – eine äußere Urkundeneinheit
nicht hergestellt wird (2 Ob 51/20v = RS0132171 [T2] = RS0132929 [T4]). Die Beurteilung des Testaments
als formungültig steht mit dieser Rechtsprechung im Einklang und wirft daher keine erhebliche Rechtsfrage
auf.

[10] Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 78, 185 AußStrG. Der Zweitantragsteller hat auf die
Unzulässigkeit des Rechtsmittels hingewiesen.
European Case Law Identifier
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1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Gegenstand und Anwendungsbereich
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz dient der Förderung

des verantwortungsvollen und transparenten Umgangs
mit Meldungen der Nutzer über nachfolgend genannte
Inhalte auf Kommunikationsplattformen und der un-
verzüglichen Behandlung solcher Meldungen.

(2) In- und ausländische Diensteanbieter, die mit
Gewinnerzielungsabsicht Kommunikationsplattfor-
men (§ 2 Z 4) anbieten, unterliegen diesem Bundesge-
setz, außer
1. die Anzahl der mittels Registrierung für die Kom-

munikationsplattform zugangsberechtigten Nutzer
in Österreich im vorangegangenen Kalenderjahr hat
im Durchschnitt 100 000 Personen unterschritten
und

2. der mit dem Betrieb der Kommunikationsplattform
im vorangegangenen Kalenderjahr in Österreich er-
zielte Umsatz beträgt weniger als 500 000 Euro.
(3) Diensteanbieter von Kommunikationsplattfor-

men,
1. die nur der Vermittlung oder dem Verkauf von Wa-

ren oder Dienstleistungen sowie der Vermittlung
von Immobilien oder Stellenanzeigen dienen,

2. deren Hauptzweck in der Bereitstellung nicht ge-
winnorientierter

a) Online-Enzyklopädien oder
b) Bildungs- und Lernplattformen zur Wissens-

vermittlung liegt, oder
3. die von Medienunternehmen (§ 1 Abs. 1 Z 6 des

Mediengesetzes – MedienG, BGBl. Nr. 314/1981)
in unmittelbaren Zusammenhang mit ihren journa-
listisch gestalteten Inhaltsangeboten angeboten wer-
den,

sind jedenfalls von den Verpflichtungen nach diesem
Bundesgesetz ausgenommen.

(4) Diensteanbieter von Video-Sharing-Plattformen
(§ 2 Z 12) sind in Hinblick auf die dort bereitgestellten
Sendungen (§ 2 Z 9) und nutzergenerierten Videos
(§ 2 Z 7) von den Verpflichtungen dieses Bundesge-
setzes ausgenommen.

(5) Auf Verlangen eines Diensteanbieters hat die
Aufsichtsbehörde festzustellen, ob dieser unter den
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fällt.

(6) Die Aufsichtsbehörde hat ein Verzeichnis der
von diesem Bundesgesetz erfassten Diensteanbieter zu
führen und geeignet zu veröffentlichen. Das jedenfalls
jährlich zu aktualisierende Verzeichnis hat deklarative
Wirkung. Gelangt die Aufsichtsbehörde bei Erfüllung
ihrer Aufgaben zur Auffassung, dass die im Verzeich-
nis enthaltenen Angaben nicht mehr den Tatsachen
entsprechen, hat sie die entsprechende Richtigstellung
vorzunehmen.

Begriffsbestimmungen
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet

1. Betriebsstätte: eine feste Geschäftseinrichtung,
durch die die Tätigkeit eines Diensteanbieters ganz
oder teilweise ausgeübt wird;

2. Dienst der Informationsgesellschaft: ein in der Re-
gel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz auf
individuellen Abruf des Empfängers bereitgestell-
ter Dienst (§ 1 Abs. 1 Z 2 des Notifikationsgeset-
zes 1999 – NotifG 1999, BGBl. I Nr. 183/1999),
insbesondere der Online-Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen, Online-Informationsangebote,
die Online-Werbung, elektronische Suchmaschi-
nen und Datenabfragemöglichkeiten sowie Diens-
te, die Informationen über ein elektronisches Netz
übermitteln, die den Zugang zu einem solchen ver-
mitteln oder die Informationen eines Nutzers spei-
chern (§ 3 Z 1 des E-Commerce-Gesetzes – ECG,
BGBl I Nr. 152/2001);

3. Diensteanbieter: die natürliche oder juristische
Person, die eine Kommunikationsplattform anbie-
tet;

4. Kommunikationsplattform: ein Dienst der Infor-
mationsgesellschaft, bei dem der Hauptzweck oder
eine wesentliche Funktion darin besteht, im Wege
der Massenverbreitung den Austausch von Mittei-
lungen oder Darbietungen mit gedanklichem In-
halt in Wort, Schrift, Ton oder Bild zwischen Nut-
zern und einem größeren Personenkreis anderer
Nutzer zu ermöglichen;

5. Mutterunternehmen: ein Unternehmen, das ein
oder mehrere Tochterunternehmen im Sinne von
§ 244 UGB, dRGBl. S 219/1897, kontrolliert;

6. Nutzer: jede Person, die eine Kommunikations-
plattform nutzt, unabhängig davon, ob sie auf der
betreffenden Kommunikationsplattform registriert
ist;

7. nutzergeneriertes Video: eine Abfolge von Be-
wegtbildern mit oder ohne Ton, die unabhängig
von ihrer Länge einen Einzelbestandteil darstellt
und von einem Nutzer erstellt und von diesem oder
einem anderen Nutzer auf eine Video-Sharing-
Plattform hochgeladen wird;

8. rechtswidrige Inhalte: Inhalte, die einen der fol-
genden Tatbestände objektiv verwirklichen und
nicht gerechtfertigt sind: Nötigung (§ 105 StGB,
BGBl. Nr. 60/1974), Gefährliche Drohung (§ 107
StGB), Beharrliche Verfolgung (§ 107a StGB),
Fortdauernde Belästigung im Wege einer Tele-
kommunikation (§ 107c StGB), Vorwurf einer
schon abgetanen gerichtlich strafbaren Handlung
(§ 113 StGB), Beleidigung (§ 115 StGB), Unbe-
fugte Bildaufnahmen (§ 120a StGB), Erpressung
(§ 144 StGB), Herabwürdigung religiöser Lehren
(§ 188 StGB), Pornographische Darstellungen
Minderjähriger (§ 207a StGB), Anbahnung von
Sexualkontakten zu Unmündigen (§ 208a StGB),
Terroristische Vereinigung (§ 278b StGB), Anlei-
tung zur Begehung einer terroristischen Straftat
(§ 278f StGB), Aufforderung zu terroristischen
Straftaten und Gutheißung terroristischer Strafta-
ten (§ 282a StGB), Verhetzung (§ 283 StGB),

§ 1 - § 2 | 3.1. KoPl-G

- 81 -

KoPl-G



§ 3d, § 3g oder § 3h des Verbotsgesetzes, StGBl.
Nr. 13/1945;

9. Sendung: ein einzelner, in sich geschlossener Teil
eines audiovisuellen Mediendienstes, der unab-
hängig von seiner Länge aus einer Abfolge von
Bewegtbildern mit oder ohne Ton besteht und Be-
standteil eines von einem Mediendiensteanbieter
erstellten Sendeplans oder Katalogs ist; der Begriff
schließt insbesondere Spielfilme, Videoclips,
Sportberichte, Sitcoms, Dokumentationen, Nach-
richten-, Kunst- und Kultursendungen, Kindersen-
dungen und Originalproduktionen ein;

10. Tochterunternehmen: ein von einem Mutterunter-
nehmen im Sinn des § 244 UGB, dRGBl. S 219/
1897, kontrolliertes Unternehmen, einschließlich
jedes mittelbar kontrollierten Tochterunterneh-
mens eines Mutterunternehmens;

11. Unternehmensgruppe: ein Mutterunternehmen ei-
nes Diensteanbieters, alle seine Tochterunterneh-

men und alle anderen mit ihnen wirtschaftlich und
rechtlich verbundenen Unternehmen;

12. Video-Sharing-Plattform: eine Dienstleistung im
Sinne der Artikel 56 und 57 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union, bei der der
Hauptzweck oder ein trennbarer Teil der Dienst-
leistung oder eine wesentliche Funktion der
Dienstleistung darin besteht, Sendungen (Z 9)
oder, nutzergenerierte Videos (Z 7) oder beides,
für die der Plattform-Anbieter keine redaktionelle
Verantwortung trägt, der Allgemeinheit über elek-
tronische Kommunikationsnetze im Sinne von
Art. 2 Z 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972 über den
europäischen Kodex für die elektronische Kom-
munikation, ABl. Nr. L 321/36 vom 17.12.2018,
zur Information, Unterhaltung oder Bildung be-
reitzustellen, und deren Organisation – einschließ-
lich automatischer Mittel oder Algorithmen, insbe-
sondere durch Anzeigen, Markieren und Anordnen
– vom Plattform-Anbieter bestimmt wird.

2. Abschnitt

Anforderungen an Kommunikationsplattformen

Melde- und Überprüfungsverfahren
§ 3. (1) Diensteanbieter müssen ein wirksames und transparentes Verfahren für den Umgang mit und die Er-

ledigung von Meldungen über auf der Kommunikationsplattform verfügbare, behauptetermaßen rechtswidrige
Inhalte einrichten.

(2) Ein derartiges Verfahren muss jedenfalls so ausgestaltet sein, dass Nutzer mittels leicht auffindbarer, stän-
dig verfügbarer und einfach handhabbarer Funktionalitäten auf der Kommunikationsplattform
1. Inhalte mitsamt den für eine Beurteilung erforderlichen Angaben dem Diensteanbieter melden können,
2. eine Erklärung erhalten, wie mit ihrer Meldung verfahren wird und was das Ergebnis des betreffenden Ver-

fahrens war, und
3. unverzüglich über die wesentlichen Entscheidungsgründe zur Erledigung der betreffenden Meldung ein-

schließlich des allfälligen Zeitpunkts einer Entfernung oder Sperre in Kenntnis gesetzt werden und über die
Möglichkeit eines Antrags zur Durchführung eines Überprüfungsverfahrens (Abs. 4) sowie der Teilnahme an
einem Beschwerdeverfahren (§ 7) informiert werden, wobei diese Informationen auch jener Nutzer, für den
der betreffende Inhalt auf der Kommunikationsplattform gespeichert wurde, erhalten muss.
(3) Zusätzlich haben Diensteanbieter durch die Ausgestaltung der inneren Organisation des Meldeverfahrens

1. dafür zu sorgen, dass gemeldete Inhalte,
a) soweit deren Rechtswidrigkeit bereits für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschungen offen-

kundig ist, unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Meldung, entweder
entfernt werden oder der Zugang dazu gesperrt wird;

b) soweit sich deren Rechtswidrigkeit erst nach einer detaillierten Prüfung herausstellt, unverzüglich nach Ab-
schluss dieser Prüfung, spätestens aber binnen sieben Tagen gerechnet ab dem Eingang der Meldung ent-
fernt werden oder der Zugang dazu gesperrt wird;

2. im Falle einer Sperrung oder Löschung den davon betroffenen Inhalt, den Zeitpunkt seiner Erstellung sowie
die zur Identifikation des Nutzers, für den der betreffende Inhalt auf der Kommunikationsplattform gespei-
chert wurde, erforderlichen und bereits beim Diensteanbieter vorhandenen Daten zu Beweiszwecken, ein-
schließlich zu Zwecken der Strafverfolgung, zu sichern und für die Dauer von längstens zehn Wochen zu
speichern; diese Frist darf im Falle eines ausdrücklichen Ersuchens einer Strafverfolgungsbehörde im Einzel-
fall überschritten werden, wenn anderenfalls die Beweissicherung vereitelt wäre; die Daten sind zu löschen,
wenn der der Verarbeitung zugrunde liegende Zweck nicht länger besteht.

3.1. KoPl-G | § 3

- 82 -

KoPl-G



(4) Diensteanbieter müssen darüber hinaus dafür sorgen, dass ein wirksames und transparentes Verfahren zur
Überprüfung ihrer Entscheidung über die Sperrung oder Löschung eines gemeldeten Inhalts (Abs. 3 Z 1) ein-
gerichtet ist. Eine Überprüfung hat stattzufinden, wenn
1. im Falle der Unterlassung der Sperrung oder Löschung eines Inhalts jener Nutzer, der die Meldung erstattet

hat, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Entscheidung einen auf Überprüfung dieser Entscheidung
gerichteten Antrag (Abs. 3 Z 2) stellt;

2. im Falle einer Sperrung oder Löschung eines Inhalts der Nutzer, für den der Inhalt auf der Kommunikations-
plattform gespeichert wurde, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Entscheidung einen auf Überprü-
fung dieser Entscheidung gerichteten Antrag (Abs. 3 Z 2) stellt.

Die in Z 1 und 2 genannten Nutzer sind über das Ergebnis der Überprüfung unverzüglich vom Diensteanbieter
zu informieren. Das Überprüfungsverfahren ist innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung abzuschließen.

(5) Personenbezogene Daten über die die Meldung erstattende Person dürfen ausschließlich gegenüber dieser
Person beauskunftet werden.

(6) Der Diensteanbieter ist nicht zur Durchführung eines Melde- oder Überprüfungsverfahrens verpflichtet,
wenn er insbesondere auf Grund der Art oder der Häufigkeit der eingelangten Meldungen mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass die Meldungen entweder automatisiert oder sonst
auf missbräuchliche Art veranlasst wurden.

(7) Die Aufsichtsbehörde kann durch Verordnung nähere Bestimmungen zur Ausgestaltung des Meldevor-
gangs, insbesondere betreffend Mindeststandards für die dabei verwendeten Meldeformulare, erlassen.

Berichtspflicht
§ 4. (1) Diensteanbieter sind verpflichtet, jährlich,

im Fall von Kommunikationsplattformen mit über ei-
ner Million registrierten Nutzern halbjährlich, einen
Bericht über den Umgang mit Meldungen über be-
hauptete rechtswidrige Inhalte zu erstellen. Der Be-
richt ist der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat
nach Ende des im Bericht erfassten Zeitraumes zu
übermitteln und gleichzeitig auf der eigenen Website
ständig und leicht auffindbar bereitzustellen.

(2) Der Bericht hat jedenfalls folgende Punkte zu be-
inhalten:
1. Allgemeine Ausführungen, welche Anstrengungen

ein Diensteanbieter unternimmt, um rechtswidrige
Inhalte auf der Plattform hintanzuhalten;

2. Darstellungen über die Ausgestaltung und die Be-
nutzerfreundlichkeit des Meldeverfahrens (§ 3
Abs. 1 bis 3) sowie über die Entscheidungskriterien
für die Löschung oder Sperrung von rechtswidrigen
Inhalten einschließlich der dabei vorgenommenen
Prüfungsschritte, ob ein rechtswidriger Inhalt vor-
liegt oder ob gegen vertragliche Regelungen zwi-
schen Diensteanbieter und Nutzer verstoßen wurde;

3. Darstellungen über die Anzahl der im Berichtszeit-
raum eingegangenen Meldungen über behauptete
rechtswidrige Inhalte;

4. Übersicht über die Anzahl der Meldungen über be-
hauptete rechtswidrige Inhalte, die im Berichtszeit-
raum zur Löschung oder Sperrung des beanstande-

ten Inhalts geführt haben, einschließlich der Infor-
mation, welcher Schritt der Prüfung (Z 2) zur Lö-
schung oder Sperrung geführt hat sowie eine zusam-
menfassende Beschreibung der Art der Inhalte;

5. Übersicht über Anzahl, Inhalt und Ergebnis der
Überprüfungsverfahren (§ 3 Abs. 4);

6. Darstellung über Organisation, personelle und tech-
nische Ausstattung, fachliche Kompetenz des für
die Bearbeitung von Meldungen sowie für die Über-
prüfungsverfahren zuständigen Personals sowie
Ausbildung, Schulung und Betreuung der für die
Bearbeitung von Meldungen und Überprüfungen
zuständigen Personen;

7. Übersicht über die Zeiträume zwischen Meldungs-
eingang beim Diensteanbieter, Beginn der Überprü-
fung und Löschung oder Sperrung eines rechtswid-
rigen Inhalts, aufgeschlüsselt nach den Zeiträumen
„innerhalb von 24 Stunden“, „innerhalb von
72 Stunden“, „innerhalb von sieben Tagen“ und „zu
einem späteren Zeitpunkt“;

8. Übersicht über Anzahl und Art jener Fälle, in denen
der Diensteanbieter von der Durchführung eines
Melde- und Überprüfungsverfahrens abgesehen hat
(§ 3 Abs. 7).
(3) Die Aufsichtsbehörde hat durch Verordnung nä-

here Bestimmungen zur Ausgestaltung der Berichte
und zum Umfang der Berichtspflicht zu erlassen, um
die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Berichte si-
cherzustellen.

Verantwortlicher Beauftragter und Zustellungsbevollmächtigter
§ 5. (1) Diensteanbieter haben eine Person zu bestellen, die die Voraussetzungen gemäß § 9 Abs. 4 des Ver-

waltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, erfüllt. Diese Person hat
1. die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu gewährleisten,
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2. über eine für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderliche Anordnungsbefugnis zu
verfügen,

3. die für die Zusammenarbeit mit Behörden und Gerichten erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
zu besitzen, sowie

4. über die für die Besorgung ihrer Aufgaben erforderliche Ressourcenausstattung zu verfügen.
(2) Die Kontaktdaten des verantwortlichen Beauftragten müssen ständig leicht und unmittelbar zugänglich

sein. Der verantwortliche Beauftragte hat für seine Erreichbarkeit für die Aufsichtsbehörde zu sorgen.
(3) Der verantwortliche Beauftragte hat sich für eine Zustellung durch einen Zustelldienst im Sinne der

§§ 28b und 35 des Zustellgesetzes – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982, anzumelden und bei der Anmeldung mitzu-
teilen, dass es keine Zeiträume gibt, innerhalb derer die Zustellung ausgeschlossen sein soll.

(4) Der Diensteanbieter hat eine natürliche oder juristische Person als Bevollmächtigten für behördliche und
gerichtliche Zustellungen zu bestellen. Abs. 1 Z 3, Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 sind anzuwenden.

(5) Die Aufsichtsbehörde ist unverzüglich über die Person des verantwortlichen Beauftragten und des Zustel-
lungsbevollmächtigten zu informieren.

Durchsetzung
§ 6. (1) Kommt ein Diensteanbieter seiner Ver-

pflichtung zur Bestellung eines verantwortlichen Be-
auftragten oder eines Zustellungsbevollmächtigten
nicht von sich aus nach, so hat ihn die Behörde schrift-
lich zur Bestellung binnen einer Frist von sieben Ta-
gen aufzufordern. Sofern ein Diensteanbieter über kei-
nen Sitz, keine Zweigniederlassung oder auch sonst
keine Betriebsstätte im Inland verfügt und es erweist
sich, dass eine rechtswirksame Zustellung dieser Auf-
forderung ins Ausland nicht oder in nicht angemesse-
ner Zeit durchführbar ist, ist die Aufforderung durch
Veröffentlichung auf der Website der Aufsichtsbehör-
de bekannt zu machen. Die Aufforderung gilt mit dem
Zeitpunkt der Veröffentlichung als dem Diensteanbie-
ter zugestellt. Die Veröffentlichung hat auch den Hin-
weis zu enthalten, dass weitere Verfügungen der Be-
hörde mit Hinterlegung bei der Behörde und Bereit-
stellung zur Abholung als zugestellt gelten.

(2) Kommt der Diensteanbieter der auf Bestellung
eines verantwortlichen Beauftragten oder eines Zu-
stellungsbevollmächtigten gerichteten Aufforderung
der Aufsichtsbehörde nicht nach, so hat diese über ihn
eine Geldstrafe (§ 10 Abs. 1) zu verhängen. Sofern der
Diensteanbieter über keinen Sitz, keine Zweignieder-
lassung oder auch sonst keine Betriebsstätte im In-
land verfügt und auch keinen verantwortlichen Beauf-
tragten oder Zustellungsbevollmächtigten bestellt hat,
an den rechtswirksam zugestellt werden könnte, sind
Bescheide oder sonstige Verfügungen der Aufsichts-
behörde bei der Aufsichtsbehörde zu hinterlegen. Die
Verständigung des Diensteanbieters von der Hinterle-
gung hat auf der Website der Aufsichtsbehörde zu er-
folgen. Sie hat auch den Beginn und die Dauer der Ab-
holfrist anzugeben sowie auf die Wirkung der Hinter-
legung (Abs. 3) hinzuweisen.

(3) Das hinterlegte Dokument ist mindestens zwei
Wochen zur Abholung bereitzuhalten. Der Lauf dieser
Frist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung der
Verständigung auf der Website. Hinterlegte Dokumen-
te gelten mit dem ersten Tag dieser Frist als zugestellt.

(4) Die Vollstreckbarkeit von Bescheiden im Fall
von Diensteanbietern mit Sitz im Inland bestimmt sich

nach den Regelungen des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53/1991. Sofern der
Diensteanbieter über keinen Sitz, keine Zweignieder-
lassung und auch sonst keine Betriebsstätte im Inland
verfügt, können Bescheide der Aufsichtsbehörde über
die Verhängung von Geldstrafen nach diesem Bun-
desgesetz auch in der Weise vollstreckt werden, dass
den bekannten Schuldnern des Diensteanbieters und
der mit ihm verbundenen Unternehmen (Abs. 5) mit-
tels Bescheid untersagt wird, an den Diensteanbieter
oder an ein mit ihm verbundenes Unternehmen zu be-
zahlen. Als Schuldner im Sinne des vorangegange-
nen Satzes gelten Unternehmen, die in regelmäßiger
Geschäftsbeziehung mit dem Diensteanbieter oder mit
diesem verbundenen Unternehmen (Abs. 5) zu Zwe-
cken der Vermarktung oder des Verkaufs kommerziel-
ler Kommunikation in Österreich stehen. Eine auf die-
se Weise mit einem Zahlungsverbot belegte Geldfor-
derung ist der Aufsichtsbehörde mit der Wirkung, dass
der Schuldner gegenüber dem Diensteanbieter oder
dem betreffenden verbundenen Unternehmen von der
Zahlung befreit ist, zu überweisen. Die so eingelang-
ten Beträge sind auf einem eigenen Konto zu erfassen.
Übersteigt die Summe der eingelangten Beträge den
Betrag der vollstreckbaren Geldstrafe, so ist der ver-
bleibende Betrag dem Diensteanbieter oder dem ver-
bundenen Unternehmen zu überweisen.

(5) Als mit einem Diensteanbieter im Sinne von
Abs. 4 verbunden gilt
1. dessen Mutterunternehmen;
2. jedes Tochterunternehmen;
3. jedes andere Unternehmen aus der Unternehmens-

gruppe des Diensteanbieters sowie
4. jedes Unternehmen, das im Inland eine regelmäßige

Geschäftstätigkeit ausübt, dh. über eine stabile und
effektive Verbindung mit der Wirtschaft im Inland
verfügt, und in einer derartigen Geschäftsbeziehung
mit einem Diensteanbieter oder einem mit diesem
im Sinne der Z 1 bis 3 verbundenen Unternehmen
steht, insbesondere indem es kommerzielle Kom-
munikation für die Veröffentlichung auf der Kom-
munikationsplattform vermarket oder verkauft.
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Beschwerdeverfahren
§ 7. (1) Nutzer können sich bei Beschwerden über

die Unzulänglichkeit des Meldeverfahrens nach § 3
Abs. 2 Z 1 bis 3 oder die Unzulänglichkeit des Über-
prüfungsverfahrens nach § 3 Abs. 4 an die Beschwer-
destelle wenden. Für die Anrufung der Beschwerde-
stelle ist Voraussetzung, dass sich der Nutzer zuvor
an den Diensteanbieter gewandt hat und entweder von
diesem keine Antwort erhalten hat oder die beiden
Streitteile keine Beilegung der Streitigkeit erreichen
konnten. Die Beschwerdestelle hat eine einvernehm-
liche Lösung durch Erarbeitung eines Lösungsvor-
schlags herbeizuführen oder dem Nutzer und dem
Diensteanbieter ihre Ansicht zum herangetragenen
Fall mitzuteilen.

(2) Die Beschwerdestelle hat nach Anhörung der
Aufsichtsbehörde Richtlinien für die Durchführung
dieses Verfahrens festzulegen, wobei insbesondere der
jeweiligen Sachlage angepasste Fristen für die Been-
digung des Verfahrens zu bestimmen sind. Die Richt-
linien haben sich an den Grundsätzen des § 6 Abs. 2
und Abs. 6 Z 1, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1 Z 1 und 2 und
Abs. 2 des Alternative Streitbeilegung-Geset-
zes – AStG, BGBl. I Nr. 105/2015, zu orientieren und
sind in geeigneter Form zu veröffentlichen.

(3) Die Beschwerdestelle hat über die anhängig ge-
machten Fälle jährlich einen Bericht zu erstellen, der
im Rahmen des Tätigkeitsberichts nach § 19 Abs. 2
des KommAustria-Gesetzes – KOG, BGBl. I Nr. 32/
2001, zu veröffentlichen ist. Darüber hinaus hat die
Beschwerdestelle der Aufsichtsbehörde monatlich ei-
ne Zusammenfassung über Anzahl, Art und Inhalt der
von ihr erledigten und der neuen Beschwerdefälle zur
Verfügung zu stellen.

3. Abschnitt

Aufsicht und Sanktionen

Aufsichtsbehörde, Beschwerdestelle, Finanzie-
rungsbeiträge

§ 8. (1) Aufsichtsbehörde im Sinne dieses Bundes-
gesetzes ist die gemäß § 1 KOG eingerichtete Kom-
munikationsbehörde Austria.

(2) Die administrative Unterstützung der Komm-
Austria in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes
und die Funktion der Beschwerdestelle obliegen der
RTR-GmbH unter der Verantwortung des Geschäfts-
führers für den Fachbereich Medien.

(2a) Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen des über
das Jahr 2022 zu erstellenden Tätigkeitsberichts (§ 19
Abs. 2 KOG) mit Unterstützung der Beschwerdestelle
die Effizienz der in diesem Bundesgesetz vorgesehe-
nen Maßnahmen und Verhaltenspflichten und die dies-
bezüglichen Entwicklungen innerhalb der zwei voran-
gegangen Kalenderjahre zu evaluieren.

(3) Zur Finanzierung des in Erfüllung der in diesem
Bundesgesetz geregelten Aufgaben der KommAustria
und der RTR-GmbH entstehenden Aufwands dienen
im Verhältnis von 2:1 einerseits Finanzierungsbeiträge

der nach diesem Bundesgesetz erfassten Diensteanbie-
ter und andererseits Mittel aus dem Bundeshaushalt.
Hierzu ist aus dem Bundeshaushalt ein Zuschuss in
der Höhe von 80 000 Euro aus den Einnahmen aus den
Gebühren nach § 3 Abs. 1 des Rundfunkgebührenge-
setzes – RGG, BGBl. I Nr. 159/1999, zusätzlich zum
nach § 35 Abs. 1 KOG zu leistenden Beitrag jährlich
per 30. Jänner zu überweisen. § 35 Abs. 1 dritter und
letzter Satz KOG ist anzuwenden.

(4) Die Höhe der Finanzierungsbeiträge gemäß
Abs. 3 erster Satz wird berechnet, indem alle Dienste-
anbieter im Verhältnis ihrer aus kommerzieller Kom-
munikation erzielten Umsätze im Inland zur Finanzie-
rung des durch Finanzierungsbeiträge zu bestreitenden
Teils des geschätzten Aufwands beitragen. Auf das
Verfahren zur Festsetzung und Vorschreibung der Fi-
nanzierungsbeiträge sind die Bestimmungen des § 35
Abs. 4 bis 14 KOG anzuwenden. Sofern der Dienste-
anbieter über keinen Sitz, keine Zweigniederlassung
und auch sonst keine Betriebsstätte im Inland verfügt,
bestimmt sich das Verfahren zur Durchsetzung der
Zahlung des Finanzierungsbeitrags nach § 6 Abs. 4.

Aufsichtsverfahren
§ 9. (1) Langen bei der Beschwerdestelle innerhalb

eines Monats mehr als fünf begründete Beschwerden
(§ 7) über die Unzulänglichkeit der von einem Diens-
teanbieter ergriffenen Maßnahmen ein, so hat die Auf-
sichtsbehörde zu prüfen, ob diese Maßnahmen zur Er-
füllung der in § 3 normierten Anforderungen ange-
messen waren.

(2) Gelangt die Aufsichtsbehörde aufgrund der Häu-
figkeit und Art der Beschwerden, der Ergebnisse bis-
heriger Aufsichtsverfahren, einer Mitteilung der Be-
schwerdestelle oder eigener vorläufiger Einschätzung
zur Auffassung, dass die in diesem Bundesgesetz nor-
mierten Pflichten verletzt werden, hat sie ein Auf-
sichtsverfahren einzuleiten und
1. außer in den Fällen der Z 2 dem Diensteanbieter mit

Bescheid aufzutragen, den rechtmäßigen Zustand
herzustellen und geeignete Vorkehrungen zu tref-
fen, um künftige Rechtsverletzungen zu vermeiden;
der Diensteanbieter hat diesem Bescheid binnen der
von der Aufsichtsbehörde festgesetzten, längstens
vierwöchigen Frist zu entsprechen und im Wege
des verantwortlichen Beauftragten darüber der Auf-
sichtsbehörde zu berichten;

2. in den Fällen, in denen gegen einen Diensteanbieter
bereits mehr als einmal ein Bescheid gemäß Z 1
ergangen ist, wenn der Diensteanbieter einem Be-
scheid gemäß Z 1 nicht entspricht, in einem Verfah-
ren nach § 10 eine Geldstrafe zu verhängen.
(3) Bei ihrer Beurteilung der Angemessenheit und

beim Auftrag zu geeigneten Vorkehrungen hat die
Aufsichtsbehörde zu berücksichtigen, dass die dem
Diensteanbieter nach diesem Bundesgesetz abverlang-
ten Maßnahmen nicht in einer allgemeinen Vorabkon-
trolle der Inhalte resultieren dürfen. Die aufgetragenen
Vorkehrungen und die dabei abverlangten Maßnah-
men müssen zur Erreichung der verfolgten Ziele –
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wie insbesondere denen der Steigerung der Effizienz
der Mechanismen zum Schutz der Nutzer, des Schut-
zes der Allgemeinheit vor rechtswidrigen Inhalten und
der Wahrung der Interessen der von solchen Inhalten
betroffenen Personen – unter Berücksichtigung der
rechtlichen Interessen der Diensteanbieter geeignet
und verhältnismäßig sein.

Geldstrafen
§ 10. (1) Wer es als allein oder als ein Teil eines Or-

gans zur Vertretung eines Diensteanbieters nach au-
ßen berufene oder als eine mit der Befugnis, Entschei-
dungen im Namen des Diensteanbieters zu treffen,
ausgestattete Person in einer Führungsposition trotz
Aufforderung der Aufsichtsbehörde (§ 6 Abs. 1) un-
terlässt, der Pflicht zur Bestellung eines verantwortli-
chen Beauftragten gemäß § 5 Abs. 1 oder der Pflicht
zur Bestellung eines Zustellbevollmächtigten gemäß
§ 5 Abs. 4 nachzukommen, ist mit einer Geldstrafe in
der Höhe von bis zu einer Million Euro zu bestrafen.
Die Aufsichtsbehörde hat von einer Bestrafung abzu-
sehen, wenn für denselben Verstoß bereits eine Geld-
strafe über die juristische Person im Sinne des Abs. 2
verhängt wurde und keine besonderen Umstände vor-
liegen, die einem Absehen von der Bestrafung entge-
genstehen.

(2) Die Aufsichtsbehörde hat je nach Schwere des
Verstoßes und nach Maßgabe des § 9 Abs. 2 über ei-
nen Diensteanbieter eine Geldstrafe in der Höhe von
bis zu zehn Millionen Euro zu verhängen, wenn
1. dieser
a) entgegen § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 kein Meldeverfahren

bereitstellt oder zwar ein solches System bereit-
stellt, dieses aber nicht alle Funktionalitäten nach
§ 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 aufweist,

b) entgegen § 3 Abs. 3 Z 1 keine Maßnahmen zur Be-
urteilung und darauf beruhender Sperrung oder
Entfernung von rechtswidrigen Inhalten ergreift,

c) entgegen § 3 Abs. 3 Z 2 nicht dafür sorgt, dass ein
von einer Löschung oder Sperrung betroffener In-
halt zu Beweiszwecken gesichert und gespeichert
wird,

d) entgegen § 3 Abs. 4 kein Überprüfungsverfahren
bereitstellt oder zwar ein solches System bereit-
stellt, dieses aber nicht gemäß § 3 Abs. 4 wirksam
und transparent ausgestaltet ist,

e) entgegen § 3 Abs. 5 anderen Personen Auskünfte
erteilt,

f) entgegen § 4 Abs. 1 und Abs. 2 seiner Berichts-
pflicht nicht oder nicht rechtzeitig oder nur unvoll-
ständig nachkommt,

g) entgegen § 5 Abs. 1 keinen verantwortlichen Be-
auftragten bestellt, oder

h) entgegen § 5 Abs. 4 keinen Zustellbevollmächtig-
ten bestellt,

und
2. es
a) der verantwortliche Beauftragte oder

b) – weil entgegen § 5 Abs. 1 kein verantwortlicher
Beauftragter bestellt ist – eine allein oder als Teil
eines Organs zur Vertretung eines Diensteanbieters
nach außen berufene oder als eine mit der Befugnis,
Entscheidungen im Namen des Diensteanbieters zu
treffen, ausgestattete Person in einer Führungsposi-
tion

unterlassen hat, in Ausübung seiner bzw. ihrer An-
ordnungs- und Kontrollbefugnis dafür zu sorgen,
dass den in Z 1 angeführten Pflichten entsprochen
wird.
(3) Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ge-

mäß Abs. 1 oder 2 sind insbesondere folgende Um-
stände zu berücksichtigen:
1. die Finanzkraft des Diensteanbieters, wie sie sich

beispielweise aus dessen Gesamtumsatz ablesen
lässt;

2. die Anzahl der registrierten Nutzer der Plattform;
3. frühere Verstöße;
4. das Ausmaß und die Dauer der Nachlässigkeit des

Diensteanbieters bei der Einhaltung der aufgetrage-
nen Verpflichtung;

5. der Beitrag zur Wahrheitsfindung sowie
6. das Ausmaß der zur Verhinderung eines Verstoßes

getroffenen Vorkehrungen oder der Anleitung der
Mitarbeiter zu rechtstreuem Verhalten.
(4) Wer als verantwortlicher Beauftragter

1. entgegen § 5 Abs. 2 erster Satz nicht dafür sorgt,
dass seine Kontaktdaten ständig leicht und unmittel-
bar zugänglich zur Verfügung stehen, oder

2. entgegen § 5 Abs. 2 zweiter Satz für die Aufsichts-
behörde nicht für seine Erreichbarkeit sorgt oder

3. der in § 5 Abs. 3 geregelten Verpflichtung nicht ent-
spricht,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Aufsichtsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
10 000 Euro zu bestrafen.

(5) Wer als Zustellungsbevollmächtigter
1. entgegen § 5 Abs. 2 erster Satz in Verbindung mit

Abs. 4 zweiter Satz nicht dafür sorgt, dass seine
Kontaktdaten ständig leicht und unmittelbar zu-
gänglich zur Verfügung stehen, oder

2. der in § 5 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 4 zweiter
Satz geregelten Verpflichtung nicht entspricht,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Aufsichtsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
10 000 Euro zu bestrafen.

(6) Wer als Diensteanbieter
1. der Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften zur

Feststellung seiner Eigenschaft als diesem Bundes-
gesetz unterliegender Diensteanbieter oder

2. der Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften und
zur Gewährung der Einschau in Aufzeichnungen
und Bücher (§ 8 Abs. 4 iVm § 35 Abs. 13 KOG)

trotz Aufforderung nicht nachkommt, begeht eine Ver-
waltungsübertretung und ist von der Aufsichtsbehörde
mit Geldstrafe bis zu 58 000 Euro zu bestrafen.
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Beschwerden
§ 11. Beschwerden gegen Entscheidungen über

Geldstrafen und gegen Entscheidungen nach § 9
Abs. 2 Z 1 kommt abweichend von § 13 Abs. 1 des
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG,
BGBl. I Nr. 33/2013, keine aufschiebende Wirkung
zu. Das Bundesverwaltungsgericht kann die aufschie-
bende Wirkung im betreffenden Verfahren auf Antrag
zuerkennen, wenn nach Abwägung aller berührten In-
teressen mit dem Vollzug des Bescheides für den Be-
schwerdeführer ein schwerer und nicht wiedergutzu-
machender Schaden verbunden wäre.

4. Abschnitt

Schlussbestimmungen

Verweisungen und Bezeichnungen
§ 12. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere

Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer je-
weils geltenden Fassung anzuwenden. Soweit in die-
sem Bundesgesetz nicht anders bestimmt, bleiben die
Bestimmungen des Audiovisuelle Mediendienste-Ge-
setzes – AMD-G, BGBl. I Nr. 84/2001, und des ECG
unberührt.

(2) Alle in diesem Bundesgesetz verwendeten perso-
nenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen
für Personen weiblichen als auch männlichen Ge-
schlechts.

(3) Die nach diesem Bundesgesetz verhängten Geld-
strafen fließen dem Bund zu. Rechtskräftige Beschei-
de sind Exekutionstitel. Insgesamt ist der RTR-GmbH
jährlich die Hälfte der Summe der verhängten Geld-
strafen als finanzieller Beitrag zur Erfüllung der in
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Aufgaben der
Aufsichtsbehörde und der Beschwerdestelle zu über-
weisen.

Vollziehung
§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundeskanzler betraut.

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2021

in Kraft. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes von dessen Bestimmungen erfassten
Diensteanbieter müssen die in diesem Bundesgesetz
vorgesehenen Verpflichtungen bis zum 31. März
2021, später hinzutretende Diensteanbieter innerhalb
von drei Monaten ab der Aufnahme der Tätigkeit um-
gesetzt haben.
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